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Allgemeine Einleitung

Der Stand des Handwerkers, fast eben so alt als der 
des Ackerbauers, und darum ehrwürdiger als man ihn in un
seren Tagen achtet, entstand in den grauen Zeiten des Alter
thums überall da, wo die Völker ans dem Zustande des wan
dernden Hirtenlebenö in das geregeltere Verhältniß der Zusam
mengehörigkeit, also in das eines Staates übertraten, die 
Arbeit sich bestimmter eintheitte uiib der Umtausch und Ver
kehr gewissere Normen annahm*).  Der Handel, dieser Lebens
odem aller Nationen, konnte nirgends entstehen, viel weniger 
zur Blüthe kommen, wo nicht der Ackerbau und die Gewerbe 
sich schon zu einer gewissen Höhe und Selbstständigkeit herauf
gebildet hatten; er war und ist und wird ewig nur ein Aus
fluß dieser beiden ältesten Beschäftigungen sein.

*) In Königshofens Straßburger Chronik v. I. 1698 heißt es S. 8: 
„Lamechs süne un Döchtcre wurent gritig (geizig) und erdichtetent vil 
„angwerke (Handwerke) vnd andere kunst bornit sie möchtent gut gewin- 
„mn."

Cinlektung zur Chromka der Gewerke. 1

Phönikien, welches auf dem Welttheater zuerst für uns 
als ein lebenskräftiges Land mit erfinderischen Bewohnern er
scheint, hatte gewiß eine, für jene Zeit der Uranfänge (so weit 
wir nämlich von der Geschichte unserer Erde etwas wissen) 
hohe Stufe der GewerbSthätigkeit schon erreicht (wofür die 
Nachrichten von der Bereitung des Glases, der Purpurfarbe 
und der Gebranch des Geldes zeugen), denn ohne dieselbe 
wäre die berühmte Schifffahrt derselben (welche die Kunst Schiffe 
zu bauen voraussetzt) ein unmögliches Ding gewesen. Wir 
entdecken aber auch unter den übrigen Völkerschaften Klein- 
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Asiens und Indiens schon viele Merkmale einer lebhaften In
dustrie. Die Schriften des alten Testamentes erzählen uns 
namentlich von Wundern der Baukunst, die in Babylon aus
geführt wurden, von hundert Thoren, die diese Stadt gehabt, 
von thurmhohen Mauern, von den schwebenden Gärten der 
Semiramis, ja sogar von einem Thurmbau, der bis in die 
Wolken gereicht haben soll. Die ersten Momente eines gere
gelten Handwerkerlebenö stellen sich uns jedoch erst dar in jener 
Stadt, die durch viele Jahrhunderte, wie heut zu Tage London 
und Paris, der Glanz ihrer Zeit war und von deren demo
kratischer Verfassung wir noch in der Gegenwart die Grund
züge in mehrern Ländern hervorschimmern sehen. Athen, 
einst durch Gelehrsamkeit, Bildung und feine Sitten die erste 
Stadt der Welt, hatte unter Theseus, einem der Nachfolger 
des Gründers (Cecropö) dieser Stadt, eine geregelte Einthei- 
lung seiner Bewohner erhalten. Als solche werden uns die 
Vornehmen, die Ackerbauer und die Handwerker genannt. Hier 
entwickelte und organisirte sich auch das Gewerbsleben schon 
zwölfhundert Jahre vor Christi Geburt am ersten, ob zwar 
Denkmale anderer Länder uns den Beweis geben, daß auch 
sie in der Culturgeschichte der ältesten Zeit einen bedeutenden 
Rang einnehmen. Dahin gehören, um gleiche Zeit, die Er
bauung der Pyramiden in Aegypten und die großer Tempel 
in Hinterindien (zu Salsette und Elephanta). Einer der näch
sten Momente, der auf die Ausbildung tüchtiger Handwerker 
schließen läßt, ist der Tempelbau Salomon's, der, was die 
künstlerische Ausführung desselben betrifft, von Phöniciern tau
send Jahre vor Christo aufgeführt sein soll. Die Abschaffung 
der königlichen Würde und das Gesetz der Volksherrschaft erhob 
Athen, so wie andere Landschaften Griechenlands von einer 
Stufe der gewerblichen Bildung zur andern und hier finden 
wir zuerst neunhundert Jahre vor unserer christlichen Zeitrech
nung Kunst und Wissenschaft in ein System gebracht bei der 
Säu len ord n u n g in der Baukunst. Ein natürlicher Aus
fluß dieses Fortschrittes war die Regulirung der Gewerke unter 
sich und die ersten Merkmale von Innungen und Gewerks- 
Körperschaften finden wir wiederum in Athen und zwar zu 
jener Zeit (600 Jahre v. Christ.), als einer der sieben Weisen 
Griechenlands, Solon, vom Volke aufgefordert, die Staats
form der demokratischen Republik schuf.
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Athen war in mehrere Parteien getheilt, von denen die 
eine die andere zu vernichten strebte. Die arbeitenden Klassen 
und somit vorzugsweise die Handwerker unterlagen fast unter 
den Anmaßungen und Grausamkeiten der Reichen und ein Um
sturz dieses Willkür- und Plünderungs-Systems war zur ge
bietenden Nothwendigkeit geworden. Da entwarf Solon seine 
Staatsverfassung, deren Grundlage war, daß daS ganze 
Volk die höchste Gewalt und allein die Macht haben sollte, 
in seinen Versammlungen Krieg und Frieden zu beschließen, 
Bündnisse zu machen und aufzuheben, Gesetze abzuschaffen und 
einzuführen, seine Beamten selbst zu wählen und abzusehen, 
überhaupt seine Angelegenheiten selbst zu ordnen. Er theilte 
die Bewohner in vier Klassen und einer seiner Gesetz-Vor
schläge bestimmte: daß kein Bürger einer Stadt zweierlei Hand
werke zugleich und kein Fremder ein Handwerk auf eigene 
Rechnung treiben dürfe, so wie daß Alles, was eine Innung 
unter sich beschließe, fest, also für die Mitglieder der Innung 
verbindlich sein solle, sofern es keinem öffentlichen Gesetz wider
spreche. Daß ein solches Gesetz, welches daS Volk mit Freuden 
annahm, den wohlthätigsten Einfluß auf daS Ehrgefühl, die 
Wirkungskraft und die gesicherte Eristenz der Handwerker aus
übte , bewies uns daS mächtige Aufblühen der Künste. In 
der Republik, wo durch eine weise, gerechte Gesetzgebung die 
Laster verpönt, die Faulheit bestraft, die Thätigkeit angespornt, 
der Fleiß und das Talent glänzend belohnt wurden, fand dep 
sich immer edler, immer feinsinniger bildende Geschmack der 
Griechen, namentlich der Athenienser, durch zwei Jahrhunderte 
seine Befriedigung an den Erzeugnissen seiner eigenen Hand
werker. Ihre Werke galten als die Muster der Produktion 
der damaligen Welt. Von der riesenhaften, häufig unschönen 
Größe, von der verschwenderischen überladenden Pracht, mit 
welcher die Gebäude der Babylonier, der Assyrier, der Aegypter 
aufgeführt waren, ging der gebildete griechische Bauhandwerker 
zuerst zu jener edeln Einfalt, zu jener geistigen Erhabenheit 
und würdevollen Höhe über, in denen sich der imposante Miner- 
ventempel auf der Burg zu Athen erhob, mit welchen die pracht
vollen Propyläen*)  erbaut wurden, welche zur AcropoliS führ
ten. Die übrigen Zünfte stiegen zu einer Höhe der Vollkom- 

•) Nach ihrem Muster ist das Brandenburger Thor in Berlin aufgesührt.
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menheit, die und noch jetzt die von ihrer Hand herrührenden, 
aufgefundenen Arbeiten, als Waffen, Hausgeräthschaften u.s. w. 
anstaunen läßt und welche wir, trotz unserer vielen Hilfsmittel 
und technischen Fertigkeiten, noch als unübertroffen anerkennen 
müssen.

Als die griechischen Gewerke schon auf einer hohen Stufe 
der Vollkommenheit sich befanden, entstand erst Rom (im Jahre 
754 v. Christi Geb.). Diese merkwürdigste, lehrreichste und 
interessanteste Stadt der Welt, die uns der herrlichen Denk
mäler vergangener Größe so unendlich viele auszuwcisen hat, 
deren Kunstfleiß und kühnen Aufschwung wir noch heute an
staunend bewundern, rang im Laufe der Jahrhunderte der 
Schwesterstadt Athen den Lorbeerkranz industrieller Höhe ab. 
Mit dem Sinken griechischer Kunst wuchs die Noms.

Auch Rom hatte seine Zünfte, aber sie waren mit eiserner 
Strenge organisirt. Der römische Handwerker gehörte seiner 
Zunft an, für seine Lebenszeit mit all den Seinigen und seinem 
Gut. Heirathete Einer in eine Zunft, so konnten er und seine 
Nachkommen nicht mehr heraustreten oder sich einem andern 
Stande widmen. Selbst im Militär- und Priefterstande konnte 
er, dem Gesetze nach, such nur unter Verheimlichung seines 
wahren Standes eiuschleichen und wurde bei Entdeckung des
selben als Fälscher bestraft und an seine Zunft zurückgebracht. 
Uebrigens waren die römischen Zünfte vom Staate mit Ver
mögen auSgestattet und in jeder Beziehung gut gestellt; da
gegen hatten sie die Verpflichtung, auch bei Mißjahren alle 
ihre Erzeugnisse und Arbeiten zu bestimmten Preisen zu liefern 
und im Sturm verunglückte Schiffe sammt deren Gut zu er
setzen (eine sonderbare Verbindlichkeit). Auch wurden sie zu
weilen von verschwenderischen Regenten, als z. B. Marimin 
und Nero, hart mitgenommen und gebrandschatzt. Mißjahre, 
Stürme und der Luxus der Kaiser waren sonach die Abflüsse 
ihres gesammelten Gutes. Ihr Besitzthum war jeder Zunft 
Gemeingut. Es gab bei ihnen weder Lehrlinge noch Gesellen, 
sondern der in der Zunft geborene Sohn lernte vom Vater 
und von anderen Zunftgenossen; die gröbere Arbeit, z. B. das 
Zuschlägen bei den Schmieden, das Vorhauen der Steine u. s. w., 
wurde durch Sclaven verrichtet. Die Zünfte standen in Italien 
unter dem Präfekten der Lebensmittel oder unter dem Präfekten 
Roms, im römischen Afrika unter dem Vikar der Provinz, im
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Morgenlande unter dem Prokonsul und verschiedenen Würde- 
trägern des Reiches. Bald nach Erbauung der Stadt, schon 
unter dem zweiten Könige Nu ma Pompilius, über 700 Jahre 
vor Christi Geburt, entstand die erste Verfassung der römi
schen Zünfte. Servius Tullius, einer der merkwürdigsten 
Könige von Nom, theilte, hundert Jahre später, das Volk 
nach dem Vermögen in sechs Klassen, wodurch die Zunst- 
verhältnisse nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form bleiben 
konnten und daher sein Nachfolger Tarquinius Superbus, ein 
tyrannischer König, mit der ganzen Verfassung Noms auch 
die Zünfte reformirte. — Rom wurde Freistaat.

Mit dem allmäligen Wachsen der römischen Kultur ent
standen Landstraßen; der Handel und somit die Gewerke und 
Künste bildeten sich immer mehr aus; die ungeheuern römischen 
Wasserleitungen entstanden. 200 Jahre v. Christi Geb. wird 
uns von den ersten Bäckern zu Nom als einer eigenen Zunft 
gemeldet und um diese Zeit lesen wir von manchen andern Er
findungen, als dem Pergament, einer Art von Feuerspritzen, 
den Wasseruhren und vom Straßenpstaster in Rom. Durch 
die Schätze Asiens, welche nach Rom gebracht wurden, stieg 
der Luxus und als 30 Jahre v. Christo Rom zur Weltherr
schaft gelangt war und in Cäsar Octavianus seinen ersten 
Kaiser bekam, war es auch auf der Höhe der Künste ange
kommen. Mit diesem Sturz der Republik trat Enlnervung 
und Verweichlichung und Ruin der guten Sitten ein. Das 
Verhältniß zwischen Arm und Reich ward immer schreiender; 
auf der einen Seite der Privat-Lurus über alle Maßen, auf 
der anderen Hunger und Elend. Zwar fanden jetzt die größten 
Bauten in Rom statt; es erwuchs der Circus maximus (ein 
Theater, welches 250,000 Zuschauer faßte); das Haus eines 
vornehmen Römers, des Clodius, kostete 800,000 Thaler aus- 
zusühren; das des Cicero 240,000; — aber die mehrsten dieser 
Arbeiten wurden durch Sclaven verrichtet. Durch die Ver
schwendung der Großen für Sinnenkitzel und Sucht nach Frem
dem sank allmälig der Wohlstand der römischen Zünfte. Eine 
Reihe wüthender, despotischer Kaiser sog immer mehr am Marke 
des Volkes und daö „Bergab" des Nationalreichthumeö be
gann.



Gelteste deutsche Arbeitsverhnltni^e.

Rom, welches damals einen Flächenraum von 100,000 
Quadratmeilen und eine Menschenmasse von 120 Millionen 
beherrschte, hatte auch seine Eroberungsgelüste nach den un
durchdringlichen Eichenwäldern unserer alten deutschen Vorfahren 
ausgedehnt. Es unterwarf sich mehrere Stämme, und die Kolo
nien am Rhein und der Donau erwuchsen. Basel, Köln, 
Trier, Mainz, Augsburg und andere Städte fanden ihren 
Ursprung in solchen Römer-Kolonien. Mit der römischen Herr
schaft wurde aber auch Kultur nach Deutschland gebracht. In 
jenen unö kaum bekannten Zeiten waren Handwerker und Künst
ler überhaupt unter unseren Vorältern nicht zu suchen. Ein
fache Kinder der Natur, fast noch in dem Stande, wie sie 
aus der Hand der schaffenden Kraft hervorgegangen waren, 
kannten sie nur wenige Bedürfnisse, und diese zu befriedigen, 
legte ein Jeder selbst Hand an. Zwar gab es damals bei 
den alten Deutschen schon Aermere und Reichere, wie dieses 
Verhältniß stets bestehen wird; aber eS war für jene unkulti- 
virten Zustände kein Mißverhältniß. Aber auch vom politischen 
Standpunkte aus gab eS schon unterschiedene Stände in dex 
Gesellschaft. Die, welche in Kriegen sich am entschlossensten 
gezeigt, welche stets voran, die Führer, die Fürdersten gewesen 
waren, wurden die Fürsten dcS Stammes, des Volkes. Die, 
welche die Führer am besten unterstützt hatten, wurden von 
denselben besonders ausgezeichnet und bildeten den ersten Stand, 
die Edel n. Sie erlangten immer größere Gewalt und waren 
der Kern deö hohen Adels. Aus ihnen wurden die Fürsten 
gewählt. Der zweite Stand waren die freien Männer, 
die von den Edeln unabhängig, bei den Volksversammlungen
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Eitz und Stimme hatten, und wie die Edeln über den dritten 
Stand als Eigenthum verfügen konnten. Aus ihnen entstand 
der spätere niedere Adel, oder wie wir bei der Städtege
schichte weiter unten sehen werden, die Geschlechter. Der 
dritte Stand endlich war der der Leibeigenen, die entweder 
Kriegsgefangene oder unterjochte Bewohner des platten Landes 
waren, zwar Land zur Bewirthschastung erhielten, aber davon 
Abgaben nach der Willkür ihres Herrn geben mußten. Zwi
schen der zweiten und dritten Klasse mitten inne liegt nun 
der Stand der Freigelassenen, welche ebenfalls für ihre 
Schutzherren Feld bauten oder arbeiteten, deren Urenkel aber 
erst in den Stand der wirklich freien Männer übertraten. Da 
berichtet uns denn der römische Schriftsteller Tacitus, der un
gefähr 100 Jahre nach Christi Geb. lebte, daß die Wohlha- 
bendern in Deutschland bereits angefangen hätten ihren Vorzug 
im Aeußeren zur Schau zu tragen. Die Thierhäute, in welche 
sonst die alten Germanen gekleidet, demnach halb nackt einher
gingen, verschwanden und Kleider, die nicht nur alle Theile 
des Leibes bedeckten, sondern auch nach deren Form zugeschnittcn 
waren, traten an deren Stelle*).  Diese Kleider wurden aus 
leinenen Zeugen gemacht und die Stoffe selbst waren, wenn 
auch nicht bei allen, doch schon bei vielen Stämmen, nament
lich den Anwohnern des Rheines, ein Produkt inländischer 
Arbeit. Die Kunst zu weben müssen sie demnach bald erlernt 
haben**).

*) Tacitus dc moribus Germanorum. Cap. XVII.
**) Tacitus ebendas. — Plinius, hist. nat. Libr. XIX. C. 1. Außer

dem sehe, wer sich näher unterrichten will, im Sten Bande der Chronik 
der Gewerke über die W e b e r z u n f t.

***) Der von den Noricern (die Bevölkerung desjenigen Landstriches, wo 
das jetzige Nürnberg liegt) geschmiedeten Waffen gedenken schon Ovid, 
lib. XIV. Metamorph. V. 712 und Horaa, lib. I Carm. Ode 16,

Ob zwar wir in Alterthums-Sammlungen vielfach eigen
thümlich geformte Steine finden, welche aus jenen und vielleicht 
noch früheren Zeiten stammend unzweifelhaft die Stelle des EisenS 
vertreten mußten, als dies z. V. bei Hämmern, Lanzenspitzen 
und Messern der Fall ist, so berichtet uns doch der genannte 
Geschichtsschreiber, daß die Germanen auch schon den Gebrauch 
deS Eisens, somit die Kunst es zu schmelzen und zu verarbei
ten gekannt haben***).  Ein anderer römischer Schriftsteller, 
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Plinius, erzählt in seiner Naturgeschichte*),  daß ein Nachbar, 
Volk der Deutschen, die Gallier (Franzosen) eine Seife oder 
Pommade erfunden hatten, welche die Deutschen nachbildeten 
und deren sich sowohl Männer als Frauen bedienten, um den 
Glanz ihrer goldgelben Haare zu erhöhen. ES soll zweierlei 
Arten dieser Seife, eine harte und eine weiche, eristirt und die 
Manner sollen sich ihrer mehr als die Frauen bedient haben. 
Ja sogar die prunksüchtigen Römerinnen haben sich dieselbe 
kommen lassen, um auch ihren Haaren den Reiz der deutschen 
Farbe zu geben. Ein Gleiches erzählt der Kirchenvater Ter- 
tullian**)  von den eiteln Damen in den römisch-afrikanischen 
Provinzen. Ob unsere Vorältern die Kunst deö Brodbackcns 
nicht schon sollten verstanden haben, läßt sich nicht mit Be
stimmtheit erweisen, aber zu vermuthen steht es, dagegen wissen 
wir gewiß, daß die Kunst Bier zu brauen eine alt-germanische 
Erfindung ist und der edle Gerstensaft in den frühesten Zeiten 
schon unsere heidnischen Vater bei ihren Mahlzeiten erquickte***).  
Daß sie endlich die Vortheile des Metzger-Gewerkes beim Zer
legen der auf der Jagd erbeuteten Thiere gar bald kennen lernten, 
bedarf wohl kaum der Erwähnung. Diese einzelnen Spuren 
und Beweise von Handwerksfertigkeiten führen indeß so wenig 
auf das Dasein wirklicher Handwerker unter den damaligen 
Deutschen, d. h. auf Leute zurück, die sich zum Behuf deö ge
meinsamen Bedürfnisses mit der Ausübung jener Fertigkeiten, 
alö einem eigenthümlichen Lebensberuf, beschäftiget hätten, als 
daß vielmehr die wenigen Gewerböartikel, von denen bisher 
die Rede war, in jeder Familie, so wie man ihrer bedurfte, 
selbst gemacht oder auch, was Kleidungsstücke und Waffen****)  
betraf, vielfältig von Ausländern gegen Pelzwerk, Menschen
haare, Lebensmittel u. dgl. im Handel eingetauscht wurden. 
Durch ihre Kriege mit den Römern lernten die Deutschen ge
bildetere Menschen und mit diesen Bedürfnisse einer gemäch- 

*) Lib. XXVIII. Cap. 12.
**) Lib. de cultu fœminarum. Cap. G.

***) Tacitus de German. Cap. 23.
****) 3ni Anfang des Gten Jahrhunderts schickte der König der Varner, eines 

norddeutschen Volkes, dem König Theuderich außer Pauken und Trom
meln auch Schwerter, denen Theoderich in seinem Danksagungsschrei
ben eine beispiellose Schärfe, Glanz und Vortrefflichkeit der Ausarbei
tung beilegt. C'assiodortis Chronicon ad Theodor. Regem.
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lichcren Lebensart kennen. Sie gewöhnten sich nach und nach 
auch diese Bedürfnisse zu fühlen und so entstanden dadurch 
Künstler und Handwerker. Aber noch um Karls des Großen 
Zeiten (im 8ten Jahrhundert) befand sich Deutschland, beson
ders was seine inneren Provinzen betrifft, auf einer so mäßigen 
Stufe der Kultur, daß bei weitem weder an große Mannig
faltigkeit noch besondere Ausbildung und Geschicklichkeit mecha
nischer Künstler zn denken war.

Jener alte Zustand der Dinge, dessen Beschreibung uns 
von römischen Schriftstellern hinterlassen ist, hatte sich zwar 
im Verlaufe eines Zeitraumes von mehr denn einem halben 
Jahrtausend allerdings um Vieles geändert. Es war nicht 
mehr die Rede von Menschen, die halb nackt in Thierhäuten 
gingen; nicht mehr von einem Volke, wo Herr und Knecht, 
auf gleiche Weise erzogen, mit seinem Vieh unter einerlei Obdach 
auf der Erde schlief, oder sich unterirdische Höhlen grub, mit 
hohem Mist bedeckte, um sich mitten im dichten Walde und 
bei tausendjährigen Eichen gegen die Kälte des Winters zu 
schützen, weil man ihr noch nicht in geheizten Zimmern zu 
trotzen verstand. Man hatte nun Scheunen, Kornböden und 
Keller, anstatt daß die Urväter den Vorrath ihrer Ernten nur 
in unterirdischen Grüften aufzubewahren wußten; während man 
zuvor die Getraidekörner zwischen Steinen zerklopft und so nur 
ein sehr grobes Mehl erzeugt hatte, waren an der Mosel in 
der Mitte des 4ten Jahrhunderts die ersten Wassermühlen er
baut worden. Auch gab eö besondere Winterhäuser unter dem 
Namen der Stuben, wo man sich wärmen konnte, und eigene 
Säle, die zu gesellschaftlichen Vergnügungen, zu Gastmahlen 
und Zusammenkünften bestimmt waren. Hin und wieder sing 
man schon vor Karl dem Großen an von Kalk und Steinen 
zu bauen, besonders bei den Anlagen fürstlicher Wohnungen 
und Festen, während die Wohnungen der älteren Deutschen 
bloS aus übereinander gelegten Balken oder unförmlichen Blöcken 
bestanden hatten. Indessen scheinen doch eben diese klügeren 
Deutschen des 6ten oder 7ten Jahrhunderts, welche die erwähn
ten Vorzüge in der Wohnungsart und anderen Dingen vor 
ihren Vorältern voraus hatten, so weit noch nicht gewesen zu 
sein, daß sie die Geschicklichkeit besessen hätten, Stuben, Saal, 
Kammern und ordentliche Wohnzimmer in einem Hause zu
gleich anzubrinzen, geschweige dasselbe auch zum Kornboden,
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Keller u. s. w. mit einzurichten, denn alle diese Dinge werden 
in den Ueberbleibseln ihrer Gesetze so von dem ordentlichen 
Wohnhause unterschieden, daß man sie als lauter einzelne, 
von dem letzteren ganz abgesonderte Anlagen und kleine Ge
bäude zu denken hat, die ohne Aufsatz oder Stockwerke, ledig
lich aus dem Parterre bestanden*).

*) Zm alten Alemannen-Recht svomJahr GIG) heißt eS im 81. Kap., 3; 
„ Wenn einer eine Stube (Stubam) oder einen Schaf- oder Cchwein- 
„ftall in Brand steckt, soll er jedes mit zwölf Gülden büßen." Be
sonders wird in anderen Paragraphen der Granea, Scuria oder Scheuer 
und des Spicarium oder Speicher gedacht.

**) Baluaii Capitularia regum Francorum Tom. I, cap. 45.

Mit Karls des Großen Regierung, die in so manchem 
Betracht eine neue Welt unter seinen Völkern schuf, schien 
auch eine vorzüglich wichtige Epoche sowohl für die Aufnahme 
und Verbreitung des gemeinen Handwerks, als des deutschen 
Kunstfleißes überhaupt, eingetreten zu sein. Er machte es 
ausdrücklich jedem Vorsteher seiner Meierhöfe zur Pflicht, gute 
Künstler**),  d. h. Bäcker, die Semmeln, Brauer, die Bier, 
Aepfel- und Birnmost und waö sonst zum Trinken tauglich sei, 
zu bereiten wüßten; ferner Schuster, Seifensieder, Drechsler, 
Wagner, Schildmacher, Schmiede, Gold- und Silberarbeiter 
u. dgl. m. in ihren Diensten zu haben. Diese namentliche 
Aufführung so vieler Beschäftigungsklassen, cie noch überdies 
bloß beispielsweise genannt wurden, ohne damit eben alle er
schöpfen zu wollen, und die zugleich das älteste Denkmal ist, 
welches in der Geschichte der deutschen Handwerke mit Be
stimmtheit angeführt werden kann, läßt zwar bemerken, daß 
bereits ohne Karls Zuthun wirklich schon der größte Theil aller 
Handwerksarten bekannt gewesen sei die zu unsern Zeiten er
lernt werden; nur aber ergibt sich auch eben daraus, daß sie wohl 
schwerlich schon sehr gemein und in genügsamer Menge vor
handen sein mochten, da cs erst einer ausdrücklichen Verord
nung bedurfte, um auf königlichen Meierhöfen, wo doch gewiß 
jede Art von Künstlern am ersten und meisten zu vermuthen 
war, keinen Mangel an dergleichen Leuten zu haben. Karls 
Verordnungen hingegen mußten nun um so mehr ihre Ansie
delung und Verbreitung bewirken, da ihm zugleich mit jedem 
Jahr um Weihnachten der Ertrag und Zustand seiner Weiler
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in genauester Auseinandersetzung berichtet werden mußte *) und 
die Aufseher derselben leicht gefährdet gewesen wären, wenn 
sie es an der Erfüllung seiner Befehle hätten mangeln lassen. 
Neben dieser Sorge für seine Meierhöfe aber, die freilich zu
nächst nur Karls Privatvortheil zum Gegenstände hatte, blieb 
er auch nichts weniger als unbekümmert um den gewerblichen 
Zustand seines Reiches und die Aufnahme des KunstfleißcS im 
Ganzen. Er legte an den bedeutendsten Orten Märkte und 
Messen an, war für die Sicherstellung der Wege bedacht, so 
wie auf Einschränkung der bereits drückenden Menge von Zöllen, 
welche die Großen, so oft ein Kaufmann durch ihr Gebiet kam, 
unter allerlei Vorwand zu erpressen wußten, und würde somit 
die wohlthätigsten Folgen, sowohl für Ausbreitung der ge
werblichen Thätigkeit, als auch für den Handel bewirkt haben, 
wenn in Rücksicht anderer Umstände der Geist der damaligen 
Zeit ihm nicht widerstrebt hätte. Was daher Karls Bemü
hungen auch immer für Folgen haben mochten, so gingen die
selben doch keineswegs so weit, daß cs ihm gelungen wäre, 
die Neigung zu gewerkschaftlichen Arbeiten unter der Nation 
überhaupt gemein zu machen, und es schon damals Sitte ge
worden wäre, freie Leute beim Ambos oder Schusterleisten 
zu finden, die ihrer Hände Arbeit alö ordentliches, bestimmtes 
Gewerbe und zum Behuf eines freien öffentlichen Verkaufs 
getrieben hätten. Unter den mancherlei Hindernissen, die der 
erwünschten Ausbreitung und Gemeinwerdung der Handwerke 
entgegen waren, stand vor allen Dingen die Nation aler- 
ziehung oben an. Ihr zufolge war der Freigeborene ge
wohnt, seine Zeit mehr im Müßiggänge als mit nützlicher 
Thätigkeit zuzubringen, wie denn die Faulenzerei noch heut zu 
Tage zu den nobeln Passionen gehört. Waö er schätzte, waren 
Waffen, das Jagdhorn und daö Brevier; Künste und Hand- 
werksbeschäftiguugen hingegen schienen unter seiner Würde zu 
sein und blieben, so wie die Bestellung der Felder, knechtischen 
Händen überlassen, die allein nur den in seinen Augen ver
ächtlichen Berus hatten, zur Arbeit bestimmt zu sein. War er 
bemittelt, so kam er ohnehin nicht in Versuchung, seinem Vor- 
nrtheile zu entsagen und sich mit mühsamen Arbeiten zu be-

') Baluxius am angeführten Orte, Cap. 62. p. 339.
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schäftigen; fehlte es ihm aber an Brod, so kamen ihm wieder, 
in Ermanglung anderer Hilfsquellen, gewisse religiöse Vorur- 
theile und daraus erwachsene Reichsanstalten zu statten, die 
er sich nur zu Nutzen zu machen brauchte, um einen neuen 
Beruf zum Müßiggang zu haben; denn sein Tisch war täglich 
bereitet. Schon vor den Zeiten Karls deö Großen war es näm
lich gewöhnlich worden, den Beichtenden anstatt der Buße 
Wallfahrten aufzulegen und denen, welche diese Wallfahrten 
verrichteten, ihr frommes Unternehmen durch öffentliche An
stalten der Gastfreiheit zu erleichtern. Die Vorstellung von 
Verdienstlichkeit, die man mit dergleichen Anstalten verband, 
hatte ihrer nach und nach immer mehrere veranlaßt, und da
durch endlich das Wallfahren so befördert, daß es nun nicht 
mehr eine Andacht nur für bußfertige und reuige Sünder blieb, 
sondern überhaupt Reiz und Behaglichkeit für jeden arbeits
scheuen Müßiggänger bekam. Die enistandene Menge der Pil
grime war daher schon unter Karls Vorgängern ausgefallen, 
und der Verdacht, den sie wider die Lauterkeit ihrer Absichten 
erregt hatten, so allgemein geworden, daß Manche zuletzt für 
nöthig hielten, sich ein Zeugniß von ihrem Bischöfe mitgeben 
zu lassen, daß sie wirklich aus Andacht und nicht, wie die 
Meisten zu thun pflegten, bloß des Müßigganges wegen, 
die Schwellen der heiligen Apostel in Rom zu besuchen vor 
hätten*). Nichts hätte nun zwar mit größerem Rechte er
wartet werden mögen, als daß dergleichen religiöse Wande
rungen unter des großen Karls Regierung nachlassen nnd ihre 
Mißbräuche eingeschränkt werden würden; statt dessen aber 
nahmen sie nur noch mehr überhand, und erhielten an ihm 
einen Beförderer, der selbst überaus viel Geschmack an dieser 
Art von Andacht fand und sie durch fein Beispiel sowohl, als 
durch Verordnungen begünstigte. Er besuchte selbst viermal 
Rom als Pilger, und wenn gleich diese Reisen meist noch an
dere Absichten hatten, so sah er eS doch gern, daß sie in den 
Augen des Volkes bloß für Wallfahrten gehalten würden. 
Auch hatte er sich gleich anderen Wallfahrern eine Pilger- 
tasche machen lassen, die er auf diesen Reisen anzulegen nie

e) Marculfi formula? veteres, Opera et studio Bignonii. Paris. 1665. 
Lib, II. form. 49,
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vergaß und nachher auch mit in's Grab bekam*).  Die Nach
ahmung, wozu sein Beispiel reizen mußte, wurde zugleich nicht 
wenig durch seine Verordnungen unterstützt. Eine derselben 
befahl, daß Niemand einem Pilger oder Reisenden überhaupt 
Obdach und Herberge versagen soll, und wer ihm etwas mehr 
geben wolle, dem werde eS Gott vergelten**).  Ein dritter 
Umstand endlich, der sowohl die Aufnahme der Industrie über
haupt als insonderheit auch des gemeinen Handwerks hindern 
mußte, war der geringe Anbau von Deutschland, das überall 
voll Wälder noch, zu leer von Menschen und ohne Städte 
war.

*) Eginhard devita et gestis Caroli Mag. cap. XXVII. Edit. Schmink 
(Trajecti ad Klien. 1711). p. 123. 176. Auch : In Ileineccii et Leuk- 
seldi scriptor, rerum German. (Francofurt. 1707): Vita et gesta 
Carol. M. per Eginhartum secretarium etc. p. 139 seq.

*•) Capital, vom Jahre 802. Cap. 27. Bei Baluaius T. I, p. 370,

Man lebte abgesondert und daher in geringem gesellschaft
lichen Verkehr, hatte noch kein Geld und somit wenig Reiz zu 
wechselseitigem Gewinn. Wenn sich nun auch durch KarlS 
unabläßige Bemühungen der Sinn für Industrie etwas geho
ben hatte, so schränkte sich diese Verbesserung fast lediglich nur 
auf die königlichen Meierhöfe ein, — und was den Stand 
der Handwerker und ihre Verhältnisse zum öffentlichen 
Verkehr betraf, so blieb Alles nach wie vor beim Alten. Die
sem alten Herkommen zufolge bestand nämlich, so wie ehe
dem bei den Griechen und Römern es zum Theil der Fall war, 
der Stand der mechanischen Künstler und Gewerke, der Regel 
nach, lediglich auS Leibeigenen und Knechten, die jeder Herr, 
je nach Bedürfniß, auf seinen Gütern hielt und nachziehen ließ. 
Auch wurden, wie jetzt noch in Afrika und Südamerika, Sclaven
märkte gehalten, wo Handwerker mit zum Verkauf ausgestellt 
wurden. Wer kaufen wollte, fragte die Ausgestellten oder deren 
Besitzer, welches Handwerk ein jeder verstehe und assortirte 
sonach seinen Hausstand nach Bedürfniß. Ein Theil dieser 
Leute war unter dem Namen der Hausknechte oder Dienst
leute lediglich für das Bedürfniß ihrer Lcibherrschaft befchäf- 
tigt. Sie erhielten von dieser, neben dem nöthigen Lebensun
terhalt, auch alle Werkzeuge und Rohmaterialien, die sie zu 
ihren Verrichtungen gebrauchten. Indeß gab cs auch noch An
dere, die nur unter der Bedingung auf den Meiereien umher- 
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saßen, daß sie dem Grundherrn etwas Bestimmtes an Arbeit 
oder Zins leisteten, im Uebrigen aber als öffentliche Handwerker 
um Lohn oder zum Verkauf für Jedermann zu arbeiten die 
Freiheit hatten. Daß aber dennoch ihre Geschäfte nie von 
großem Umfange sein konnten, so lange sie, in Ermangelung 
städtischer Marktplätze und einer bunten Käuferschaar, mit ihrem 
Handel und Wandel bloß auf das Bedürfniß der wenigen regel
mäßigen Abnehmer eingeschränkt waren, die im Umkreise dcS 
MeierhofeS wohnten, ist erklärlich. Ueberdieß mußte zu einer 
solch' öffentlichen Betreibung seines Geschäftes jeder Handwerker 
erst die Genehmigung seines Leibherrn haben, da letzterer durch 
die Ertheilung einer solchen Erlaubniß auch zugleich die Ver
pflichtung übernahm, für seinen Leibeigenen und die demselben 
zur Verarbeitung übergebenen Rohstoffe zu haften. Entwen
dete ein Schuhmacher, Schneider oder sonst leibeigener Hand
werker irgend Etwas von den überkommenen Stoffen, so mußte 
der Herr dem Eigenthümer dieser Sachen an des Arbeiters 
Statt dieselben vergüten oder den diebischen Sclaven an den 
Uebervortheilten abtreten. Daß übrigens auch Freigeborene 
sich mit der Betreibung der Handwerke für Andere zur Zeit 
des 8ten Jahrhunderts beschäftigt hätten, ist nicht wahr. Unter 
allen alten Gesetzen, die noch über diesen Gegenstand sich vor
finden , läßt sich keine einzige Stelle entdecken, in der eines 
Handwerkers als eines freigeborenen Mannes gedacht würde; 
überall sind Künstler und Handwerker unter die Rubrik der 
Knechte gebracht. Wer sein Handwerk gut verstand, wurde 
allerdings besser gehalten und mehr geachtet als der Knecht, 
der auf ungefähr gleicher Stufe mit unserem heutigen Tage
löhner stand, aber dessen ungeachtet war er Leibeigener und 
abhängig von der Willkür seines Herrn, so gut wie jener.

Wurde er aber auch freigelaffen und trieb als Freige
lassener sein Handwerk fort, so blieb selbst alsdann zwischen 
ihm und einem wirklichen freien Manne noch immer ein be
deutender Unterschied, indem eö ein freier Mann unter seiner 
Würde hielt sich mit Handwerksarbeiten abzugeben (ungefähr 
so wie heut zu Tage der Adel, die Nase rümpft, wenn einer 
aus seinem Stande Kaufmann wird oder ein bürgerliches Ge
werbe betreibt, indem namentlich das Junkerthum es für be
quemer hält zu faulenzen und zu befehlen, als zu arbeiten). 
Wenn sich nun auch wirklich hin und wieder, besonders unter 
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den Minderbegüterten freie Leute fanden, die eine mechanische 
Kunst verstanden und in derselben arbeiteten, so geschah dieses 
doch nur, um ihre und ihrer Familie Bedürfnisse zu befriedigen, 
nicht aber um ein stehendes Nahrungsgewerbe für Lohn daraus 
zu machen. So z. B. waren unter den Mönchen zu Fulda 
Biele, die sich nicht nur mit Büchermalen und Bildhauen ab
gaben, sondern auch die damals üblichen Sorten von Metall
arbeiten verfertigtem *).

*) Brovveri, Chr. Fuldcnsium antiquitatum libr. IV. Antwerp. 1612. 
(libr I, Cap. 9.)

**) Es gab einen besondern Ort, an welchem die Franen webten nnd der 
Genitium oder Gynaeceum, d. h. SPinnst » be, SpinnhauS ge
nannt wurde. Im alten Alcmannenrecht, welches zur Zeit Chlotars II. 
(geb. 588 n. Chr.) errichtet ward, heißt es im 80. Kapitel: „1) Wenn 
„ einer eines andern Kleider-Magd ( ancilla vestiaria) wider ihren 
nWillen beschläft, der soll 5 Gulden büßen; — 2) und wenn er das 
» Ober-Mägdlein im Spinnhause wider ihren Willen beschläft, soll er 
„6 Gulden büßen; 3) wenn er aber eine von den Uebrigen im Spinn- 
nhause bescbläft, wider ihren Willen, soll er 3 Gulden büßen ic.u 
Spinnhaus Harke damals also nicht jene verächtliche Bedeutung, die 
es heut zu Tage in vielen Gegenden Deutschlands, so viel als Zucht
haus, — ZwangSarbeitöhaus k. hat. Es war der Ort, wo sich selbst 
die königlichen und fürstlichen Frauenzimmer aushielten. Das Ober- 
Mägdlein war jedenfalls die Aufseherin über die leibeigenen Spinne
rinnen. {du Fresne Glossarium ad scriptor, medii ævi etc. der Ar
tikel : Gynaeceum.)

Aber nicht Alles wurde von Männern verfertigt. Die 
Sitten der früheren Jahrhunderte wichen vielmehr von den un
serigen auch darin ab, daß ein großer Theil derjenigen Gegen
stände, die heut zu Tage Erzeugnisse männlicher Handwerks- 
Betriebsamkeit sind, damals von weiblichen Händen ge
fertigt wurden, an deren Besorgung die Hausfrau des freien 
Mannes jedoch wesentlich Antheil zu nehmen hatte. Waffen, Holz- 
geräthe, Ledrrfabrikate, überhaupt alle Gegenstände von härterer 
Arbeit, wurden von Männerhänden gefertigt; dagegen hatten 
die Hausfrauen mit ihren Töchtern und Leibeigenen weiblichen 
Geschlechtes neben der Küche für die Kleidung und alle Be
dürfnisse zu sorgen, die aus Webereien bestanden**).  Selbst 
von Schneidern wird in jenen Zeiten nur bei den Burgundern 
Erwähnung gethan, während höchst wahrscheinlich bei den 
übrigen Völkerschaften das Vers rtigen gewöhnlicher, alltäg
licher Kleidungsstücke von Frauenhänden besorgt wurde. Darauf 
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deutet nicht nur der Ausdruck „Kleider-Magd", in der so eben 
hierunter angeführten Stelle aus dem alten Alemannenrecht, 
sondern in einer Verordnung Karls des Großen heißt eö ge
radezu: „Unsere Frauen, welche bei unserer Beschäftigung un
sere Dienerinnen sind, haben Wolle und Linnen und die 
Anfertigung der Jacken und Röcke zu besorgen"*).  Daß 
demnach man damals eben so wenig von einem Schneider
handwerk etwas wußte als von einem Weber Handwerk, 
dürfte ziemlich bestimmt anzunehmen sein; gewiß mindestens 
ist es, daß die Schneidernadel für männliche Kleidungsstücke 
sehr lange gemeinschaftlich von beiden Geschlechtern geschwungen 
wurde. Auch die Kunst zu weben ist sehr spät in Männer
hände übergegangen und wir finden unter Kaiser Otto II.» 
um 976, die Webereien, als weibliche Kunstprodukte, bestimmt 
von Männcrarbeit unterschieden**).  Heut zu Tage ist es freilich 
anders als damals, wo daö vornel mste Frauenzimmer es nicht 
unter ihrem Stande hielt, selbst die Spindel zu regieren oder 
am Webestuhle zu sitzen, oder Schneiderarbeiten zu verrichten. 
Die heutigen Frauen aus den sogenannten „höheren" Ständen 
halten eS meist für ihre Lebensaufgabe zu faulenzen und zu 
klatschen, während von Kaiser Karl dem Großen erzählt wird, 
wie er bei Erziehung seiner Prinzessinnen eben so strenge darauf 
gesehen habe, daß sie tüchtig im Weben, Spinnen und Nähen 
würden, als er bei den Prinzen nach damaliger Sitte es für 
unumgänglich nöthig hielt, daß sie brave Reiter und Jäger 
würden und in allen Waffen geübt wären***).  Als eine 
fleißige Spinnerin war z. B. die Prinzessin Luitgard, Kaiser 
Otto 1. einzige Tochter, bekannt, und aus dem Ilten Jahr
hundert gehört hierher selbst eine Kaiserin, Heinrich II. Ge
mahlin, Kunigunde, die nach ihres Eheherrn Tode den Purpur 
ablegte und dagegen ein dunkelfarbiges Kleid trug, das sie 
mit eigenen Händen verfertigt hatte****).  Daß die Frauen 
abgesondert in einem eigenen Hause (genitium) arbeiteten, ist 
bereits oben in der Fußnote, Seite 15, angegeben; dergleichen 

*) Capital, v. Z. 813, II, Kap. 19 in Baluvii Capitulai", reg. Franc, 
p. 510.

**) Gudenus, Codex diplomatie, pag. 349.
***) Eginhart, de vita et gestis Caroli M. Cap. XIX.

**••) Schmidts, M. I., Geschichte der Deutschen (Wien 1783) 2. Bd. 
Seite 384.
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Frauenhäuser*)  gab es auch bei einigen Klöstern, und aus 
einer Verfügung Karls des Großen ersehen wir, daß deren 
namentlich, wie kleine Fabriken, aus den Meierhöfen angelegt 
waren und die leibeigenen Mädchen und Frauen das ihnen von 
den Aufsehern übergebene Material an Wolle und Flachs nicht 
allein zu spinnen und zu weben, sondern auch zu färben und 
überhaupt ihr Kunstprodukt bis zum völlig fertigen Stande zu 
verarbeiten haben mochten**).  Indessen scheint diese Einrich
tung nicht über das 9te Jahrhundert hinaus gedauert zu haben, 
oder doch bald im Anfänge des lOten außer Gebrauch gekom
men zu sein, indem später der Frauenhäuser als abgesonderter 
Manufakturwerkstatten ausdrücklich nicht ferner gedacht wird. 
Ueberhaupt beginnt nun eine für das Gewerbeleben höchst ein
flußreiche neue Epoche; die Umstände verketteten sich immer 
mehr und führten eine gänzliche Umgestaltung der bisherigen 
Zustände herbei; eS entstanden nämlich Städte. Mit 
dem Aufkommen derselben wuchs nach und nach ein dritter 
Stand empor, den man bisdahin noch nicht gekannt hatte, 
der Stand des heutigen Bürgers nämlich, der an Rechten 
wie im Beruf sowohl vom Abel wie vom Landmann sich unter
schied, der fortan der Hebel und Träger der Künste und Hand
werke wurde, von dem alle höhere Geisteskultur ausging und 
der seitdem neben dem ackerbauenden Dorfbewohner das Haupt
gewicht im staatlichen Leben bildet.

*) Der hier gebrauchte Ausdruck „FrauenhauS" ist nicht zu verwechseln 
mit der späteren mittelalterlichen Bedeutung desselben, namentlich in 
Süddcutschland, wo es so vielL^MMàel' Hurenhausu heißen soll.

**) Balu^ii capit, pag. 337.

Einleitung zur Chronik der Gewerke. 2



S'tä-tewesen und Dnrgerthum.

Eine eigenthümliche Erscheinung in der europäischen Ge
schichte bildet dus fortwährende Drängen morgenländischer Völker 
nach dem Abendlande. Unter diesen Völkerwanderungen und 
Einfällen nehmen die der Hunnen und Ungarn den vornehm
sten Platz in der mittelalterlichen Geschichte Deutschlands ein. 
Das 5te bis lOte Jahrhundert bildet eine fast ununterbrochene 
Kette solcher Eroberungsbestrebungen, und der deutsche Ein
geborene mußte, in fortwährender Unsicherheit vor dem Heran
nahen solcher ungebetenen Gäste, stets das Schwert und die 
Streitart neben dem Geräthe seiner sriedlichcn Beschäftigung 
liegen haben. Aber die stete Wachsamkeit und Schlagfertigkeit 
allein that nicht genug; man suchte auch diejenige^ Plätze und 
Flecken, wo mehrere Menschen gemeinschaftlich wohnten, gegen 
äußere Angriffe durch Befestigung und Mauern zu sichern und 
diese, nebst der Nothwendigkeit des gemeinsamen gegenseitigen 
Beistandes, bildeten die erste Grundlage zu den nachherigen 
größeren bewohnten Plätzen, die wir Städte nennen.

Man darf indeß nun nicht annehmen, daß vor diesem Zeit
abschnitt, welcher in's lOte Jahrhundert fällt, stadtähnliche 
Einrichtungen durchaus nicht bestanden hätten; vielmehr datirt 
sich der Ursprung der größten und bedeutendsten Städte, nament
lich Süddeutschlands schon aus einer Zeit, von welcher wir 
kaum Nachrichten besitzen. Die Römer, als sie ihren Erobe
rungskrieg nach Germanien übertrugen, gründeten an denje
nigen Punkten, die entweder für die Beherrschung des eroberten 
Landes oder für Handelsverbindungen günstige Lage hatten, 
Kolonien und viele der erwähnten deutschen Städte tragen ihre 
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Römer-Abstammung noch in ihrem jetzigen Namen. So ist 
„ Cöln " nichts als eine Verkürzung der ursprünglich römischen 
Bezeichnung Colonia Agrippina; Augsburg ist entstanden aus 
Augusta Vindelicorum und Coblenz aus Confluentes (d. h. 
der Zusammenfluß der Mosel und des Rheines). Gleichen 
Ursprunges sollen Straßburg, Basel, Main; und andere Städte 
sein, ja man hat sogar von Trier behaupten wollen, daß es 
die älteste Stadt Deutschlands sei, indem dieselbe schon 2000 
Jahre vor Christi Geburt von Trebcta, dem Sohne der Se
miramis, erbaut worden sei und von ihm ihren Namen trage.

DaS erste Ereigniß, welches jenen Kolonien der Römer, 
die inzwischen schon wieder fast ganz zerstört worden waren, 
einen besonderen Stützpunkt verlieh und zu ihrer Vergrößerung 
wesentlich beitrug, war die Verbreitung des Christenthumes. 
Die Apostel jener Zeit hinterließen allenthalben, wo sie bekehrt 
und christliche Gemeinden gegründet hatten, Männer, die ihr 
begonnenes Werk weiter fortsetzten, und solche wurden, als die 
Bischöfe von Rom die Alleinberrschast über die christliche Kirche 
größtenthcils an sich-gerissen hatten, von Rom aus zu deutschen 
Bischöfen ernannt. Wir treffen daher im 5ten und 6ten Jahr
hundert schon Bischofssitze in Deutschland, welche durch die bei 
denselben erbauten Kirchen und die, nach letzteren veranstal
teten Wallfahrten zu nicht unwesentlicher Bedeutung empor
gehoben wurden. Wallfahrten und die durch solche entstande
nen zeitweisen großen Volksversammlungen bedingten es, daß 
eine ausreichende Anzahl von Unterkommniß- und Verpflegungs
häusern errichtet, daß Lebensrnittel in gehöriger Menge zur 
Stelle geschafft werden mußten und hier finden wir vielleicht 
den Ursprung der deutschen Jahrmärkte. Außerdem sammelten 
aber auch die Bischöfe jener Zeit bald einen kleinen Hofstaat und 
ein kleines stehendes Heer um sich, und das Gebäude, welches 
sie und die Ihrigen bewohnten, wurde die bischöfliche Pfalz 
genannt.

So sehr nun auch aus allen diesen kurzen Nachrichten 
erhellt, daß es stadtähnliche Einrichtungen schon vor dem lOten 
Jahrhundert gegeben, so kann man dennoch das eigentliche 
Entstehen der Städte und namentlich das Aufnehmen von hand
werklichen Arbeitskräften in dieselben, welche nicht nur als 
Leibeigene für einen Herrn wirkten, sondern dem gemeinsamen 
Nutzen ihre Dienste anboten, vom Ilten Jahrhundert an rech- 
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nen. — Kaiser Heinrich L, zubenannt der Finkler oder Vogel
steller, war es, der zuerst, um daS Reich gegen die gewaltigen 
Einfälle der Ungarn einigermaßen zu sichern, die vorhandenen 
gemeinsamen Wohnplätze mit Mauern umgeben und an pas
senden Stellen neue Städte anlegen ließ, weßhalb man ihn 
auch gemeiniglich Heinrich den Städtcerbauer nennt. Die 
Städte jener Zeit aber, wenn wir deren äußere Erscheinung 
zunächst in's Auge fassen, waren dennoch viele Jahrhunderte 
laug nichts anderes als unregelmäßige Haufen hölzerner Hütten 
oder plumper, kunstloser Steinbauten, die meist mit Stroh oder 
Holz gedeckt, weder mit Rauchfängen in Schornsteinsorm noch 
mit anderer zu nur einiger Bequemlichkeit gehörenden Einrich
tung versehen waren*).  Die kleineren unter diesen Holzhäu- 
fern, oder besser gesagt: Hutten, waren in der Regel so leicht 
gebaut, daß sie in mehreren Gegenden Deutschlands, unter 
anderen in Hessen, zur fahrenden Habe gerechnet wurden**).  
Einen großen oder gar den größeren Theil dieser Hütten nah
men selbst in den Städten die Viehställe weg, die, so wie die 
Mistpsützen, gemeiniglich nach der Straße hin angelegt waren, 
oder den Ausgang dahin hatten, damit man das Vieh desto 
bequemer einlassen und austreiben konnte. Solche Sauställe, 
als Anhängsel der vorderen Theile der Häuser, dauerten in 
Berlin z. B. bis in die letzte Hälfte des 17teil Jahrhunderts 
fort und konnten nicht anders, als durch das Verbot des Hal
tens von Schweinen weggeschafft werden ***).  Die menschlichen 
Bewohner aßen, arbeiteten und ruhten, entweder nach alter 
Germanensitte um den Herd deS Hauses, oder sie waren in 
niedrige, enge und dumpfe Stuben zusammengepfercht, wo
durch häufig ansteckende Krankheiten erzeugt und verbreitet 
wurden. Die Straßen in den Städten waren schmal, krumm 
und gleich den Plätzen ungepflastert. In diesen Straßen und 
auf diesen Plätzen wühlten die Schweine der Einwohner be
ständig umher und die Unrcinlichkeiten häuften sich bis zu Hügeln 
empor, welche den freien Durchgang und die Durchfahrt häufig 

*) Ukber die Neuheit von Rauchfängen und Abtritten sehe man Beck
mann, Beitr. z. Gesch. der Erfindungen II, S. 358. Noch im IGten 
Jahrhundert waren die Abtritte vorne an den Häusern angelegt.

••) DreyerS Miscellaneen, S. 78.
***) Beckmann, Erfind. II, 361,
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hemmten. Paris war in Mitteleuropa eine der ersten christ
lichen Städte, wo im Jahre 1182 mit dem Pflastern der 
Straßen ein Anfang gemacht wurde. Als in der ersten Hälfte 
des 12ten Jahrhunderts der französische Prinz Philipp, ein 
Sohn Ludwig VI. (oder des Dicken) in den Straßen von Paris 
mit dem Pferde stürzte und den Hals brach, weil ein Schwein 
dem Pferde zwischen die Beine gekommen war und den Gaul 
wild gemacht hatte, so untersagte man das Umherlaufen der 
Schweine in der Hauptstadt, welches Verbot aber in den näch
sten drei Jahrhunderten oft, aber immer vergeblich, wieder
holt wurde*).  — Ungeachtet die großen Städte, selbst im nörd
lichen Deutschland, wegen der häufig wiederkehrenden Feuers
brünste, welche durch die Holzhäuser mit Stroh- oder Schin
deldächern veranlaßt wurden, schon im 13ten Jahrhundert stei
nerne Gebäude aufzuführen befahlen, und ungeachtet die deut
schen Städte im löten Jahrhundert alle übrigen europäischen 
Städte an Sauberkeit und freundlicher Erscheinung übertra
fen**),  so fallen doch die frühesten öffentlichen Anstalten zur 
Reinigung der Straßen, Plätze und Kanäle in das Ende des 
löten oder meist erst in den Anfang oder gar das Ende des 
17ten Jahrhunderts. Bis dahin waren die gepflasterten und 
ungepflasterten Straßen der Städte mehr stinkende 'Sümpfe, 
welche die Lüfte verpesteten und zu den in früheren Jahrhun
derten so häufig grassirenden Seuchen nicht wenig beitrugen. 
Doch zurück zu den Anfängen des Städteweseus.

*) MeinerS, histor. Vergleiche der Sitten K. II. Bd. S. 78. 79.
**) Aeneas Sylvins op. p. 1055.

Wer bewohnte nun diese Städte? Ganz dieselben drei 
Klassen der damaligen Gesellschaft, welche wir schon im vori
gen Abschnitt auf den Meiereien haben kennen lernen: Freie 
Leute, Freigelassene und hörige Leute oder Leib
eigene. Der erste Stand, der hohe Adel, wohnte auf 
feinen eigenen Besitzthümern, seinen Burgen, und nur zu Zeiten 
weilte er in den Städten, an den Hoflagern der Fürsten (in 
soweit solche schon in den Städten waren) oder in den Pfalzen 
der Bischöfe. Den größten Theil der Bevölkerung der Städte 
bildeten die hörigen Leute, welche schlechtweg Einwohner 
genannt wurden, gegenüber den Freien, welche sich vorzugs
weise Bürger nannten. Unter die Klasse der Einwohner 
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gehörten vor allen Dingen die Handwerker. Daher finden 
wir selbst noch in den spateren Jahrhunderten, als der Hand
werker nach und nach befreit, sich aus dem schmachvollen Zu
stande der Knechtschaft herausgearbeitet hatte und dem früher 
Freien fast gleichberechtigt dastand, immer noch einen Unterschied 
gemacht zwischen Bürgern und Handwerkern*).  Bon 
einem Mu ni ei pal-Magi strat in unserem heutigen demo
kratischen Sinne, der aus der Mitte der Bürger oder Ein
wohner erwählt worden, war eben so wenig die Rede als von 
gewerblichen Monopolen, oder besonderer Gerechtsame, wo
durch sich die Stadtbewohner vor denen des platten Landes 
ausgezeichnet hätten. Ein kaiserlicher und nach Befinden bischöf
licher oder herzoglicher Vogt und Schultheiß waren Obrig
keit und Richter und obzwar die Stadter schon eine Art von 
Municipalität dadurch genossen, daß die Richter eine Anzahl 
aus der Mitte der Bürgerschaft gewählte Schöppen als eigent
liche Urtheilsprecher (Geschworene) zur Seile haben mußten, 
so entschwand doch aller Schein einer städtischen Gerechtsame 
wieder dadurch, daß die Bürger, anstatt innerhalb ihrer 
Mauern gerichtet zu werden (wo sie also unter dem 
Schutz ihrer Mitbürger gestanden hätten), oft außerhalb 
der Stadt vor ihren Bogt beschieden wurden.

*) Daß man die Handwerker ursprünglich nicht unter die Bürger gerech
net, sondern Einwohner genannt, ist hinlänglich zu sehen in Königs- 
hosen Straßburger Chronik, 305 und 306, wo eS heißt: „ Welre 
auch ein rvlherre was, er wcre bürgere oder antwergmann der 
gieng uf die phalze." Ferner der in OckS Geschichte der Stadt und 
Landschaft Basel abgedruck'e: „Kiefer Eyd" der acht Wähler, welche 
den Rath ernannten. Es heißt darin unter anderem wörtlich: „ein 
Rat von Rittern und von Bürgern un von den Antwerken fytfen.“ 
Der Name Bürger war noch im 14ten Jahrhundert in der hohen Kanz
leisprache der Name einer besonderen Klasse, die den Rang gleich nach 
den Rittern und vor den Zünften hatte. In der Büchersprache kommt 
sie unter der Benennung: Achtbürger, Geschlechter, Patricier, Sena
toren-Familien u.' f. w. vor. OchS, Basel I, @.371. — Ja sogar 
in den Kleiderordnungen der Reichöbeschlüsse von 1497, 1498 und 1500 
haben die Bürger größeres Recht als die Handwerker. (Man 
sehe das Bändchen der Chronik des Schneidergewerkes.)

Standen nun überhaupt die Bürger und Nichtbürger einer 
Stadt der Willkür ihrer Vögte bloßgegeben da, so waren es 
die Handwerker vom Standpunkte deö Eigenthumes aus noch 



23

mehr. Sie waren keine Minute sicher, durch kaiserliche Kommissa- 
rien gleichsam geplündert zu werden, denn Sitte war's zu jener 
Zeit, daß die Botschafter und Gesandten der Könige und Kaiser 
nicht auf Kosten ihrer Vollmachtgeber, sondern auf Kosten des 
Reiches reisten. Kamen sie mit ihrem Gefolge in eine Stadt, 
so waren Bäcker, Metzger und Brauer verpflichtet, alle zum 
Lebensunterhalt dieser Herren nöthigen Viklualien umsonst und 
in genügender Quantität zu schaffen, so wie zu ihrem Weiter
transport, gleich einer Frohne, Pferde, Wagen und Schisse 
ebenfalls unentgeltlich beschafft werden mußten*).  In welchem 
Dienstverhältniß die Handwerker in den Städten standen, können 
wir am deutlichsten aus den alten Stadt. Artikeln der Stadt 
Straßburg ersehen**).  Im 48sten Kapitel daselbst heißt es: 
„Swenn (wenn) der Bishof vert des keisers reite das jeklich 
smit (jeder Schmied) sol geben vier rosysen (Hufeisen) mit 
die nagel. Und vert der bischof zu Hove so git jeklich zwe ysen 
mit den nagelen." Kap. 51 heißt es: „Die satler gent dem 
bishove, swen (wenn) er ze Hove vert zwene som settle (Saum
sattel), in einer herverte (Heerfahrt) vier selle. Un bidarf er 
nier feile die sulnt sie machen uf des Bischofs choste (Kosten)" 
u. s. w. Die Beschwerde und Verpflichtung des TranSpor- 
tirens von Gesandten und herrschaftlichen Beamten (was, neben
bei gesagt, nichts Seltenes war) erstreckte sich jedoch auch mit 
auf freie Bürger, so daß z. B. in Cöln oder Speier u. s. w. 
Schiffe, wenn schon sie mit Kaufmannsgütern befrachtet waren 
und entweder auf dem Rhein soeben absegeln sollten, oder eben 
erst angekommen waren, trotz aller Einreden des Besitzers, un
verzüglich ausgeladen und zum Gebrauch des hohen Reisenden, 
dem nun gerade dieses ober jenes Schiff vorzugsweise wohl- 
gkfiel, hergegeben werden mußten. Ein auffallendes Beispiel 
dieser Art aus dem Jahr 1074, daS allerdings auch einen 
sehr reichen, mit den wichtigsten Familien verwandten und zu
gleich wegen seiner Verdienste um die Stadt geachteten Kauf
mann betraf, gab in Köln die Veranlassung zu einem verwü
stenden Aufstande. Eine besondere Bürde, welcher noch die höri
gen Einwohner der Städte insbesondere unterworfen waren und 
die unter dem Namen des Budtheiles, Gewandtheiles ober

*) Lehmann, Speierische Chronik, IV. Buch, 22. Kap., S. 365.
**) Königshofen, Straßburger Chronik (Ausg. v. 1698), S. 712.
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Hauptrechtes mit charakteristischen Zügen den Stand ihrer 
Hörigkeit bezeichnete, bestand darin, daß Niemand einer Kirche, 
seinen Kindern, seinem Weibe oder sonst Jemand etwas von 
seinem Hab und Gut vermachen konnte, sondern, wenn das 
Haupt der Familie mit Tod abging, hatte der Vogt oder der 
Leibherr das Recht, das beste Stück des Nachlasses, sei es 
nun an Hausrath, Vieh oder Kleidung, für sich aus der Erb
masse zu entnehmen. Der wirkliche Bürger war an sich frei 
von diesem drückenden Verhältniß der Einwohner; er war 
als freier Mann Herr feines Eigenthumes im Sterbefall und 
befugt über sein Vermögen, überhaupt feinen Nachlaß, in un
beschrankter Willkür zu verfügen, dasselbe ungeschmälert zu ver
wenden und zu vermachen, wie und an wen er wollte, und 
wer er der kaiserliche Vogt noch sonst eine Person hatte das 
Recht ihn daran zn hindern. So oft es sich jedoch ergab, daß 
Mitglieder freier Bürgerfamilien durch Verheirathung mit Ge
nossen der unfreien Einwohner sich vermischten, so fiel mittel
barerweife doch auch ihnen der Druck jener Beschwerniß zur 
Last, indem dergleichen Heirathen die rechtliche Folge hatten, daß 
zwar derjenige, welcher eines Handwerkers oder anderen gemei
nen Einwohners Tochter oder Wittwe zur Frau nahm, nicht nur 
für seine Person immer frei blieb, sondern auch seine erheira- 
thete Frau der Leibeigenschaft oder Hörigkeit in sofern entriß, 
daß, wenn die Frau vor dem Manne starb, der Wittwer die 
ganze Nachlassenschaft ungeschmälert an sich ziehen durste, ohne 
daß der frühere Erbherr irgendwie berechtigt gewesen wäre, auch 
nur im Entferntesten Ansprüche zu machen, dagegen aber ge
schehen lassen mußte, daß, wenn er früher starb, fein freies 
Vermögen, ehe es der Frau zufiel, von dem ehemaligen Leib
herrn seiner Frau mit dem Budtheil beansprucht wurde, und 
seine Kinder aus dieser Ehe des freien Standes für verlustig 
gingen und abhängige Einwohner des Erbherrn wurden*).  
Daß dergleichen Ehen, bei denen für den möglichen Fall deS 
Frühersterbens der Frau dem Vogt oder Erbherrn das Bud
theil verloren ging, letzteren ein Dorn im Auge war, ist be
greiflich, und da eine Scheidung der Ehe das einzige Mittel 
war, um vielleicht noch Ansprüche stellen zu können, so blieben 

*) Lehmann, Cpeierische Chronik II. Buch. XX. Kap. und IV. Buch.
XXII. Kap. Ertäuierung.
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die verwerflichsten Mittel häufig nicht unbenutzt, um eine Tren
nung solcher Ehen zu bewerkstelligen. Wie diese Hinterlist von 
den Vögten mag schändlicher Weise betrieben worden seht, kön
nen wir aus einem Privilegium ermessen, welches Kaiser Fried
rich I. der Stadt Worms im Jahr 1180 gegen diesen Mißbrauch 
gab*).  Aber die Entwickelung und das Fortschreiten zur Frei
heit des Individuums, welches die Aufgabe unseres Erdkörpers 
ist, stößt, wenn die Zeit gekommen, das Veraltete, Schlechte, 
Unhaltbare aus und so auch beim Bildungsgänge der Hand
werker. Dem kleinen beschränkten Wirkungskreise enthoben, in 
dem bisher der hörige Gewerksmann zu schaffen angewiesen 
war, in ausgedehntere Beziehungen zu fremden Völkern ge
bracht, hob sich der Geist der Städter immer mehr und Kunst
fleiß und Gewerbe begannen ein Stützpunkt des bürgerlichen 
Lebens zu werden. Denn ungeachtet all der vielen und gewiß 
sehr drückenden Beschwerden, denen der bloße Einwohner 
der Städte ausgesetzt war, befand er sich dennoch ungleich besser, 
war seine Lage eine in jeder Beziehung gesichertere als die des 
Bewohners vom Plattlande. Nicht nur denselben Plackereien 
und Frohndiensten, denselben Willkürlichkeiten und rechtlosen 
Eingriffen bloßgegeben, wie jeder hörige Mann, mußte er auch 
die schrecklichen Folgen ewiger kleiner Kriege und Fehden in 
ungleich größerem Maße ertragen und Plünderung war die 
schreckliche Losung jener Zeit, die bei dem Nichtstädter leider 
nur zu oft ertönte. Was also immer der Leibeigenschaft auf 
dem Lande und unter den Bauern entgehen konnte oder wer 
Freigelassener war, drängte sich in die vorhandenen Städte und 
suchte durch erfinderischen Fleiß bei Schutz und Sicherheit sein 
Leben behaglicher zu machen. Eine direkte Folge solchen Stre
bens und im Gefolge deS Gewerbfleißes und des Handels, be
sonders nachdem die Wollenwebereien angefangen hatten in 
Männerhände überzugehen und sich in die Städte zu ziehen, 
waren Reichthum, Ansehen und Macht. Könnte man mit 
Bestimmtheit den Moment bezeichnen, in welchem das Wesen 
der Weberei organisirt und demselben größere Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde, so würden wir den Schlüssel zu dem plötzlichen 
Emporblühen vieler Städte haben**).  Aber eben dieses üppige

*) Schannat codex probat, p. 84.
**) Hüllmann, Städtewesen deö Mittelalters!, 253.
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Wachsthum wirkte auch hier auf gewöhnliche Weise und hob 
den gewerbtreibenden Städter je langer desto mehr zu neuen 
Verhältnissen, zu sichererm Selbstvertrauen, zu schützenden 
Gerechtsamen empor. Den Reigen eröffneten namentlich jene, 
durch ihre günstige Lage vorzugsweise auf den Handel und 
Verkehr angewiesenen alten Städte am Rhein, die bereits 
am Ende des Ilten Jahrhunderts durch den Anwachs ihrer 
Volksmenge, durch ihr umsichtiges, rastloses Streben und den 
daraus entstandenen Flor ihrer Gewerbe zu einem Grade des 
Reichthums und der inneren Kraft und Macht gediehen waren, 
der sie mir einemmal bestimmte, vielleicht ungeheißen ihr Ge
wicht in die Wagschale zu werfen und zum Erstaunen des ganzen 
Reiches, namentlich des^ räuberischen Abels, als Vertheidiger 
des unglücklichen in Acht und Bann erklärten Kaiser Hein
rich IV. bei seinen unseligen und verwickelten Reichshändeln 
aufzutreten. Der Bürger, der schlichte Handwerker, der bis 
dahin unbeachtet sein unbedeutendes, niederes Leben vollbracht, 
plötzlich, in energischer Kraft, dem hergebrachten Ansehen, der 
Geburtswürde gegenüber sich geltend machend, hob sich von 
Minute zu Minute. Die bezeigte Ergebenheit und das Gewicht 
ihres Beistandes wirkte, wie vorauszusehen, auf die Erkennt
lichkeit des Kaisers; es erfolgten Gnadenbriefe, mittelst 
derer diese Städte nicht minder einer immer größeren Macht, 
wie einer ganz neuen Freiheit entgegenreisten. Einer der ersten 
und allerwesentlichsten Punkte in dieser Hinsicht war, was zu 
Anfang des 12ten Jahrhunderts Kaiser Heinrich V. that. Er 
ertheilte nämlich im Jahre 1111 der Stadt Speier einen dop
pelten Gnabenbrief: den einen zum Besten der hörigen Ein
wohner, den anderen in Betreff der gemeinen Stadt- 
und Bürgerrechte überhaupt*). Ursprünglich sind sie in 
lateinischer Sprache abgefaßt, lauten aber in deutscher Ueber- 
setzung ungefähr folgendermaßen: Der erstere also:

„Allen, unseres Herrn Christi und uns, Getreuen, sowohl 
„Gegenwärtigen als Zukünftigen, fügen wir hiemit zu wissen, 
„wie wir um der Seligkeit unseres lieben Vaters, des Kaisers 
„Heinrich, gesegneten Gedächtnisses willen, aus. Anrathen und 
„Bitten unserer Fürsten, der Erzbischöse Friedrich von Köln 
„und Bruno von Trier, so wie der Bischöfe Bruno von Speier, 

') Lehmann, Speier. Chronik (v. 1662). IV. Buch. 22. Kap. S. 350.
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„ Kuno von Straßburg, Ulrich von Konstanz, Otto von Vam- 
„berg, Burchard von Münster, Hermann von Augsburg und 
„der Grasen von Calw, Zollern, Dillingen, Sulzbach, Gel- 
„dern u. s. w. am Tage der Leichenbestattung (des verstorbenen 
„Kaisers) beschlossen haben: daß alle diejenigen, welche ge- 
„genwärtig in der Stadt Speier wohnen oder künstig Ein- 
„wohner derselben werden wollen (vel deinceps habitare 
„voluerint), mögen sie kommen woher sie wollen, noch sonst 
„Standes sein welches sie wollen (hörige Leute eines geistlichen 
„oder weltlichen Herrn), von dem unnützen und unrechtlichen 
„Gesetz, von eines jeden Eigenthum das Theil zu nehmen, 
„welches man Budtheil nennt und durch welches die ganze 
„Stadt in Armuth Versalien ist, hiermit entbunden werden und 
„wir dies Gesetz für sie und ihre Nachkommen aufheben. Ebenso 
„untersagen wir hiermit, daß Niemand, sei er hohen oder nie- 
„deren Standes, weder Vogt noch Erbherr, sich unterfange 
„von dem Hauörathe eines Sterbenden irgend etwas an sich 
„zu nehmen, vielmehr daß alle Einwohner freie Gewalt haben 
„sollen über ihr Eigenthum und dasselbe vermachen können 
„ihren Leibeserben, oder der Kirche um ihrer Seligkeit willen, 
„oder wem sie sonst wollen; und zwar verfügen und bestätigen 
„wir dieß in Gegenwart deö Bischofes Bruno von Speyer, 
„der an unserer Seite am Schreibetische gestanden. Jedoch 
„unter der Bedingung, daß alle Einwohner bei den jährlichen 
„Gedächtnißtagen unseres seligen Vaters, so wie den zu dessen 
„Heil gelesenen Messen und Vigilien, mit Lichtern in den Hän- 
„ beit erscheinen und von jedem Hause an solchem Tage ein 
„Brod zum Almosen für die Armen gegeben werbe. Damit 
„aber diese unsere Zugeständnisse und Verfügung fest und un« 
„ verbrüchlich für alle Zeiten verbleiben zu ewigem Gedächtniß und 
„weder ein Kaiser noch König, noch Bischof und Graf, oder 
„welche Mackl es sonst sei, sich unterstehe, dieselbe aufheben 
„zu wollen, so verordnen wir ferner, daß dieses Privilegium 
„auf einer gegossenen Metallplatte, mit vergoldeten Buchstaben 
„und unserem Brustbild über der Thür der Kirche angebracht 
„werde, damit es Jedermann kund werde und Zeugniß gebe 
„von unserer gegen die Bürger getragenen Liebe und Fürsorge. 
„Gegeben zu Speyer, am 19. September 1111 rc.

„Heinrich V."
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Der andere aber, welcher ebenfalls in Metall gegossen und 
zu Jedermanns offener Einsicht über dem Thore des Münsters 
in Speier befestiget wurde, woselbst er Jahrhunderte lang sich 
befunden, so daß Lehmann denselben noch für seine Chronik*)  
abschreiben konnte, lautet:

*) IV. Buch. 22. Kap. S. 351.
**) Bannpfennig war ein Strafgeld, in das die verfielen, so wider das 

Gesetz sich vergangen halten, wie man denn überhaupt eine jede Strafe 
mit Geld abmachen konnte, sogar den Tvdschlag. — S ch a tz P se n n i g, 
Schoßpfennig, war eine Vermögenssteuer, die die Unterthanen 
den Kaisern und Fürsten von ihren liegenden Gütern, zum Theil auch 
von ihrem Erwerb, zahlen mußten für den Schutz, den sie genossen.

***) Pfeffer wurde statt baaren Geldes als Zoll gegeben, wie uns ein 
Erkenntniß des Rathes der Stadt Zürich vom Jahre 1345 nachweist: 
DiS ist die Rechtunge so unser Kvuflüte ze Basel an dem Zolle hant, 
swas Schiffen von unser Stadt den Rin (Rhein) ab gant, die suln 
ze Basel einem Zolner 1 Pf. Pfeffers ze Zolle geben. (LaufferS 
hist, und frit. Beiträge z. Histor. der Eidgenossen. IL Thl. S. 99.) — 
Pfeffer wurde dem Gold und Silber gleich geachtet. (Cod. epist. 8. Bo- 
nifacii Archiepisc. Mög. V. 146. 148.) und galt als Stellvertreter der 
meisten übrigen Gewürze. Daß meist ein Pfund Pfeffer als einzige 
Zollgebühr gegeben worden, auch im übrigen Deutschland, Italien und 
dem südlichen Frankreich, siehe Hüllmann I, 23, 30, wo es heißt: 
„Am allermeisten gesucht war der Pfeffer, dermaßen, daß selbst in mitt
leren Handelsstädten die Gewürzhändler immer einen großen Vorrath 
davon auf dem Lager hatten und der Name desselben häusig als Stell
vertreter bei den meisten übrigen Gewürzen galt, weßhalb Indien selbst 
von den Morgenländern vorzugsweise das Psefferland genannt wurde. 
Eben des starken Verbrauches wegen machte der Pfeffer eine von den 
im Mittelalter gewöhnlichen landes- oder grundherrlichen, oder auf 
verschiedene Weise vertragsmäßigen Leistungen aus. Daß ein nach 
dem Gewichte bestimmter Theil davon an den Zollstätlen, entweder

„ Zum Dank der uns erwiesenen göttlichen Gnade und 
„Hilfe haben wir uns entschlossen, zum Gedächtniß unserer 
„Väter und in Anerkennung der standhaften Treue der Bürger 
„dieser Stadt, so sie unS stets erwiesen, dieselbe (nämlich die 
„Stadt) vor allen anderen zu erhöhen, und verfügen somit, 
„Kraft unserer kaiserlichen Würde, auf Beirath unserer Fürsten : 
„daß sie frei sein soll von allen Zöllen, welche die Bürger 
„derselben bisher zu geben gehalten waren, namentlich enthe- 
„ben wir sie des „„Bannpfennigs""**)  und jenes, den man 
„den „„Schatzpennig"" (Geschoß) zu nennen pflegte, so wie 
„auch des Pfeffers***),  der von ihren Schiffen entnommen 
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„ wurde. Wir wollen ferner, daß feiner unserer Bürger genö- 
„ thigt werden könne, außerhalb der Stadt sich einem Vogt oder 
„Gericht zu stellen* *),  noch von irgend einer außerhalb der Stadt 
„bestehenden Schatzung in Bezug auf fein Vermögen unter- 
„ morsen werden könne. Ferner wollen wir, daß fürderhin 
„kein Amtmann, oder sonst eines Herrn Botschafter, in seines 
„Herrn Namen oder Dienst von einem Brodbäcker, Metz- 
„ger oder sonst Jemand, weß Handwerkes er sei, sich unter- 
„ stehe etwas abzufordern, ober gegen den Willen der Besitzer 
„zu nehmen. Auch soll kein Amtmann (Präfekt) Wein, welchen 
„man gewöhnlich „„Bannwein""**)  nennt, verkaufen, nach 
„irgend eines Bürgers Schiff, wider dessen Willen, zur Aus- 
„ sührung ihm ausgetragener Dienste seines Herrn wegnehmen 
„und gebrauchen. Wir gebieten ferner, daß von feinem Bür- 
„ ger, der fein Eigenthum auf feinen eigenen oder begleiteten 
„Schiffen führt, irgend etwas abgefordert oder abgenommen 
„werde. Auch soll keine Macht die Münzen verringern oder 
„ leichtern, außer daß die Bürgerschaft ihre Genehmigung dazu 
„gegeben habe. Es soll von ihnen Niemand im ganzen Bis- 
„thum, noch sonst in Orten, die zum Reiche gehören, Zölle 
„und zwar solche einsordern, die ausschließlich zum Nutzen des 
„Kaisers gehören. Wer Haus und Hof über Jahr und Tag 
„besessen hat ohne Einrede, der soll Niemand darüber Red 
„und Antwort zu stehen schuldig sein (VerjährungSgesetz). Eine 
„Klagsache, die in der Stadt ist anhängig gemacht worden, 
„soll weder der Bischof noch sonst eine Macht außerhalb der 
„Mauern zu ziehen berechtigt sein."

außer dem Zollgelde, oder als einzige Zollgebühr, entrichtet werden 
mußte, davon finden sich viele Beispiele u. s. w."

*J Srraßburg erst 1129. (Siehe die Urkunde Lothar III.)
**) Vor Zeilen mußten in der Kreuzwoche und zur Kirchweihe alle Dorf- 

schaften zum Gebet und Gottesdienst in die Stadt kommen, und bei 
dieser Gelegenheit fand denn allemal, eben der großen Menschenmasse 
und deren Befriedigung halber, ein offener Markt statt. Die kaiser
lichen Beamten hatten aber dabei das Privilegium Wein zn schen
ken und nur die wirklichen Bürger hatten das Recht in ihrem 

L^stuse ebenfalls Wein zu zapfen.

Ein ziemlich gleiches Zugeständniß wurde unter anderen 
der Stadt WormS am 3. Januar 1180, unter Kaiser Friedrich 
Barbarossa, gemacht.
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Durch diese höchst wichtigen Privilegien, die in der That 
einer solchen Aufbewahrung werth waren, wie sie der Kaiser 
befohlen, war in dem Entwickelungsgänge der Handwerke ein 
bedeutender Schritt vorwärts gethan. Es war gleichsam die 
Bresche, durch welche der Arbeiier-Fleiß zur Selbstständigkeit, 
zur Freiheit, zum Lohne hindurchdrang; das Siegel der Knecht
schaft war gelöst, die Scheidewand gefallen, welche der Zufall 
der Geburt zwischen Bürger und Bürger aufgeführt. Es war 
allerdings nur ein Beispiel, ein einzeln dastehender Fall, 
indem es ausschließlich nur die Einwohner der Stadt Speier 
frei machte; aber eben als Beispiel wirkte eS und regte in an
deren Städten den Wunsch, das Streben nach gleicher Befrei
ung an. Zu jener Zeit aber ging es in Allem sehr langsam 
und so dürfen wir uns nicht wundern, wenn die nur ein paar 
Dutzend Wegestunden von Speier entfernte bischöfliche Stadt 
Straßburg erst 18 Jahre später zu der Berechtigung gelangte, 
daß kein Bürger derselben außerhalb seiner Mauern vor Ge
richt gefordert werden durfte, wie nachfolgende Urkunde erweist:

„LothariuS IIL, von Gottes Gnaden römischer König. 
„Kund und zu wissen — welchergestalt Wir Unsern Getreuen, 
„den Bürgern zu Straßburg — gesetzt, übergeben und aus Un- 
„ serer Königlichen Macht und Einwilligung Unserer Fürsten, 
„ bestätigt haben das Recht und die Verfassung, daß ihrer (der 
„Bürger) keiner, unter welcher Bedingung eö sei, ein Ge- 
„richt, das man insgemein ein Thinch nennt, so außerhalb 
„ihrer Stadt befindlich, folgen, oder dahin zu gehen von 
„irgend Jemand gezwungen noch über irgend welches Vorgeben 
„daselbst Jemanden zu antworten gehalten sein solle. Wenn 
„irgend Jemand gegen einen Anderen (ein Bürger gegen den 
„anderen) der Seinigen etwas hätte (zu klagen), so soll er 
„denselben innerhalb der Stadt vor ihren (den städti- 
„schen) Richtern belangen und der soll ihm daselbst ant- 
„ Worten und Genugthuung verschaffen. Siegel rc. ic. Ge- 
„ geben 13. Febr. (20. Januar) im Jahre der Menschwerdung 
„unseres Herrn 1129 u. s. w. zu Straßburg"*).

*) Wir haben es unterlassen die Urkunde in lateinischer Sprache, wie sie 
ursprünglich verfaßt ist, hier abzudrucken, und haben an die Stelle 
derselben vielmehr eine dem Handwerker allgemein verständliche deut
sche Uebersctzung gegeben. Beide, Original und Uebersetznng, sind 
zu finden in Königshovens Straßburger Chronik, S. 731 u. 732.
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Noch andere Städte erhielten erst im 13ten, ja 14ten 
Jahrhundert die Nechtswohlthat, sich keinem Gericht außerhalb 
ihrer Mauern stellen zu brauchen; so z. B. Heilbronn erst unter 
König Ludwig (IV.) dem Baier, im Jahr 1334. Wer den
noch einen Heilbronner Bürger vor ein auswärtiges, nament
lich geistliches Gericht citirte, hatte eine Strafe von 10 Mark 
Silber zu geben. (Jäger, Heilbr. I, 108.) In Braunschweig 
dauerte dieses Band der Hörigkeit bis auf die Zeiten Otto 
des Strengen fort, der erst im Jahre 1314 die dasigen Ein
wohner vom Gerichtszwang befreite*).  Dagegen waren ein
zelne politische Bischöfe so klug, gar nicht auf den Kaiser zu 
warten oder sich dieses Zugeständniß auf dem Wege der Re
volution erst abtrotzen zu lassen; freiwillig, aus eigener Macht
vollkommenheit und eigenem Antriebe, machten sie die Ein
wohner ihrer Hauptstädte von diesem so drückenden als schimpf
lichen Zwange, so wie vom Budtheil und anderen Abgaben frei, 
und knüpften dadurch ein neues Band zwischen sich und dem 
Volke, das fast allenthalben seine goldenen Früchte trug. Wo 
aber nun diese Befreiung vom Kaiser oder den geistlichen und 
weltlichen Fürsten nicht geschah, da wußten die Städter sich 
selbst in den Besitz solcher Güter zu setzen und eine Menge 
kleiner Revolutionen bezeichnen überall die Uebergangspunkte zum 
ersten Stadium der Bürgersreiheit. Es war der Moment 
da, in welchem der Handwerker zum Bewußtsein gekommen 
war, daß er mit all den Vornehmen und unter glücklicheren 
Verhältnissen Geborenen ein gleichberechtigtes Wesen sei, daß 
er dieselben Ansprüche auf Sicherung seines Eigenthumes, Un
antastbarkeit seiner natürlichen Rechte und Schutz seiner per
sönlichen Freiheit zu fordern befugt sei, als Jener, der sie bis 
dahin ausschließlich besessen, und daß eine Gemeinde, ein Staat 
nur dann wahrhaft glücklich und segenbringend für jeden Ein
zelnen bestehen könne, wenn die Lasten desselben nach den Kräf
ten gleichmäßig vertheilt wären. Die Handwerker waren zur 
Erkenntniß gekommen, das Selbstbewußtsein war in Fleisch und 
Blut übergegangen und darum vermochte Niemand diesen mäch
tigen Aufschwung zu hemmen, geschweige denn gar zu unter
drücken. Die Revolutionen sind die Pulsschläge im Herzen 

•) Meibomii. Scriptor, rcr. German. Tom. III. p. 205 (erectio duca
tus Brunsvicensîs).
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des Völkerlebens. Ueberall, wo und wann sie ausbrechen, 
ist Krankheitsstoff vorhanden, der auS dem Staats-, aus dem 
Gemeindekörper herausgeworsen werden muß, und wissen auch 
gewandte Aerzte für kurze Zeit durch einhüllende Mittel das 
Uebel scheinbar zu beschwichtigen, die Natur verlangt dennoch 
endlich ihr Recht.

Die Einwohner aber in jenen Städten, wo sie sich ihre 
Freiheit erst erringen mußten, hatten nicht bloß in den re
nitenten Fürsten und Oberherren, nicht bloß in den Vögten und 
kaiserlichen Schirmbeamten, die dabei allerdings verloren, ihre 
Feinde; — ein Hauptfeind, der sich ihnen cntgegenstellte, waren 
die früheren Freien, die ehemals wirklichen Bürger, welche 
ihre bis dahin einflußreiche Stellung gefährdet sahen, und so 
kam es, daß in den Städten, welche sich zur Freiheit durchge
rungen, nun nicht ein gemeinsames, großes, einmüthiges Bür- 
gerthum entstand, sondern daß zwei Klassen von Bürgern: die 
alten und neuen Bürger, neben oder gegen einander zu wir
ken, zu streben begannen.

Die alten ursprünglichen Freibürger nämlich hatten bald 
nach dem Emporkommen der Städte und nach dem Beispiel 
Oberitaliens bereits im Ilten Jahrhundert das Muster der alt
römischen Gemeinde-Verfassung hervorgesucht und ein Mnni- 
cipalregiment bei sich eingeführt. Die Ohnmacht, in welcher 
durch die ewigen Kämpfe und Parteiungen die Fürsten und 
Herren sich befanden, die Erschöpfungen, welche durch die 
Kreuzzüge zeitweise herbeigeführt worden waren, hatten die alten 
Bürger benutzt und sich schon vor der oberherrlichen Beschrän
kung der Amtsgewalt der Vögte in das städtische Regiment 
eingeschlichen oder eingedrängt, so daß zur Mitte des 12tcn 
Jahrhunderts, in fast allen größeren Städten Deutschlands, 
Bürgermeister und Räthe aus dem Kreise der ursprüng
lichen freien Bürger gewählt wurden. Die kaiserlichen Vögte 
sanken an manchen Orten zu dem Schatten dessen, was sie 
gewesen, herab, oder die Gewalt wurde eine getheilte, wie 
wir weiter unten sehen werden. Dadurch, daß sich die Be
rechtigung der Rathsfähigkeit und Wahl in den Familien der 
alten Freibürger forterbte, dadurch, daß sie darauf sahen, ihre 
Familien ziemlich rein von einer Vermischung mit dem niedri
gern Handwerkerstande zu halten, erhielten dieselben daS Ge
präge eines in ihrem Abgeschlossensein basirenden Stolzes und
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Hochmuthes, so daß sie sich, zum Unterschied vom Handwerker 
und mit Beziehung auf die Reinheit der Abkunft in ihrer Fa
milie „ Geschlechter " nannten. Daß eine städtische Obrig
keit, fortwährend aus diesen Geschlechtern gewählt, das In
teresse ihrer Familien bei Verwaltung und Rechtsspruch zunächst 
im Auge hatte und dieselben, gegenüber den Forderungen des 
Handwerkerstandes, bevorzugte, war damals ebenso der Fall, 
als wir cs heute noch an manchem Orte sehen. Kein Wunder 
also, wenn solches Parteiregiment zu Unzufriedenheit, ja zu 
Reibungen führte, und der Bedrückte ernstlich strebte, die Voll
gewalt, den Einfluß solcher Geschlechter zu brechen. Zu welch 
blutigen Kämpfen, zn welchen Scenen des zum Fanatismus 
getriebenen Befreiungsstrebens, zu welch nachhaltigem Haß in 
einzelnen größeren Städten diese Befehdungen führten, aber 
auch welche Folgen und welchen Einfluß auf den Gang und 
Stand der Gewerbethätigkeit sie äußerten, werden wir im näch
sten Abschnitt ausführlicher sehen, wenn wir zur geschichtlichen 
Darlegung einer der wichtigsten und einflußreichsten Erschei
nungen des Mittelalters, nämlich zu den Zünften, Innun
gen, Gilden, Gaffeln oder Aemtern, schreiten. In der Folge 
dieses Abschnittes werden wir sodann auch mit der nöthigen 
Ausführlichkeit über die Standesverhältnisse und gegenseitigen 
Beziehungen der einzelnen Klassen der damaligen Gesellschaft 
handeln. Wir werden aus einigen Mustern damaliger städti
scher Verfassungen den innigen Zusammenhang des Bildungs
ganges der Gewerke mit dem Gange der politischen Ereignisse 
in Deutschland erkennen, wie daS Eine im Anderen wurzelte, 
oder aus ihm entsprang, und größere Achtung haben vor dem 
selbstständigen und selbstbewußten Ringen des Bürgers im Mit
telalter, als dieß sonst gemeinhin der Fall zu sein pflegt. Bevor 
wir jedoch übergehen zu jenen Vereinigungen, die mächtig in 
vielen Städten das demokratische Prinzip aufrecht erhielten, 
müssen wir zuvor noch einiger lokalen Einrichtungen und Ge
bräuche gedenken, die die eigentlichen Vorläufer und Veran
lassungen der Zünfte waren, um dadurch jener vielfach ver
breiteten , häufig zu den unrichtigsten Schlüssen führenden Mei
nung gleich von vornherein entgegen zu treten, als ob die 
Innungen und Zünfte das Resultat revolutionärer Bestrebungen, 
hochfahrender, herrschsüchtiger Plane einzelner begabter Hand
werker gewesen wären.

Einleitung zur Chronik der Gewerke. 3
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Wir haben Seite 19 des muthmaßlichen Entstehens der 
größeren Markte gedacht, wie dieselben rielleicht ihren Ursprung 
in den großen Versammlungen an Wallfahrtsorten und den 
damit verbundenen Nothwendigkeiten gehabt hätten. Aus den 
späteren Jahrhunderten, namentlich dem 9teil und lOten, wissen 
wir bestimmt, daß die Kirchen und bischöflichen Pfalzen fort
während von Verkäufern umlagert waren, die nicht nur auf 
das kirchliche Wesen zunächst Beziehung habende Gegenstände, 
wie Reliquien, Heiligenbilder u. dgl. feilboten, sondern nament
lich mit Gegenständen der Leibesnahrung und Bekleidung han
delten. Daher mag es auch rühren, wenn wir die äußeren 
Räume zwischen den Strebepfeilern der Kirchen noch in der Ge
genwart mit Buden auSgebaut sehen, wie dieß z. B. in Frank
furt a. M., Augsburg n. a. O. der Fall ist. Das Bedürfniß 
nach geregelten Märkten führte daher bald auf verschiedeue 
örtliche Eiurichtungen und bauliche Anstalten zum Behufe deS 
Feilbietens der Waaren, sowohl bei den größeren Jahrmärkten 
und Messen als bei dem kleineren täglichen Verkehr, der unter 
den Stadtbewohnern selbst und mit den Landleuten der Um
gegend, bei der stets wachsenden Anzahl der Einwohnerschaften 
und dem Aufblühen und Fortschreiten der Gewerke, auch zu
nahm. Die bisherigen Kaufplätze an und sogar in den Kirchen 
vermochten nicht mehr die Waareuvorräthe und die Anzahl der 
Verkäufer zu fassen und eine Theilung des Ortes, wo der Markt 
gehalten wurde, hielt man damals für eben so unräthlich, als 
unmöglich. Man mußte daher bedacht sein, Räumlichkeiten, 
Plätze, öffentliche Gebäude zu schaffen, die sowohl den Ver
käufern als Käufern Bequemlichkeit, Sicherheit und Schutz 
gegen die Witterung gewährten. So entstanden die Kauf
oder Gildehallen, Kauf- oder Legehauser, anfänglich überall 
auf herrschaftlichem Grund und Boden*).  War die Unterneh
mung auf Kosten der Bürgerschaft gemacht, wie in späterer 
Zeit meistentheils, so zahlte diese an den Eigenthümer einen 
Grundzins, der von den Verkäufern durch Mietbgelder aufge
bracht wurde und den die Bürgerschaft in der Zukunft abge
löst hat. Anfänglich sorgte die Grundherrschaft selbst für solche 
örtliche Beförderungsanstalten des Handels. Eine der frühe- 

•) Hüllm ann, Städtewesen des Mittelalters. 1. Band. Seite 295 und 
folgende. t
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sten Erwähnungen solch eines MarkthauseS findet fich schon 
um 950 bei der Abtei Corvev*),  und es ist diese Notiz das 
einzige Beweismittel für unsere vorher aufgestellte Anficht über 
das Entstehen der Kaufhäuser. Eine fernerweite genaue An
gabe mitJahreszahl von der Erbauung irgend eines großen 
Markt- oder Waarenhauses findet sich nun erst wieder in der 
Mitte deS 13ten Jahrhunderts, bei Gelegenheit deö um 1268 
angelegten Kaufhauses der Deutschen in Venedig, sodann in 
Straßburg**)  um 1358, wo das „koffhus an dem saltzhove" 
gebaut worden. Dennoch aber läßt sich der Beweis führen, 
daß es bereits im 12ten Jahrhundert solche gemeinsame Kauf
häuser gegeben hat, und zwar aus den Stistungsurkunden ver
schiedener Zünfte, in welchen der bereits bestehenden: 
„Brodbänke, Fleischbänke, Lauben" u. s. w. gedacht wird. 
Am nächsten lag daS Bedürfniß, wie wir bereits gesehen, für 
die Kleinhändler, die Geldwechsler, die Bereiter von Lebens
rnitteln und jene Handwerker, welche ihre Waare auf's Lager 
arbeiten, daß ihnen, Behufs des Verkaufes ihrer Waare, ein 
passendes Lokal zu Gebot stand. Das Wesen deS kleinen Ge
werbes, namentlich der Lebensmittel, bringt es im Interesse 
der kaufenden Bevölkerung mit sich, gleichartige Waare an einem 
und demselben Orte feil zu bieten; die Kleinhändler müssen 
miteinander wetteifern in Betreff der Güte der Waare und des 
gestellten Preises, weil die Vergleichung der Waare des- einen 
Ladens, der einen Bank mit der der anderen zu nahe liegt und 
der Käufer sehr leicht den Unterschied wahrnehmen kann. Aber 
auch für die Beaufsichtigung deS Handels, namentlich auS ge- 
fundheits-polizeilichen Rücksichten, war eS nothwendig, alle 
Winkclmärkte zu verbieten und jedem Gewerbe seinen bestimm
ten Platz zum Handel anzuweisen. Wollte man also zur Siche
rung und Bequemlichkeit, sowohl der Käufer alö Verkäufer, 
Einrichtungen treffen, so waren eben solche Obdache an öffent
lichen Platzen nothwendig, und zwar um so mehr endlich noch 
aus dem Grunde, weil in den älteren Städten, in den frü
heren Jahrhunderten, die Zahl der Häuser, zumal der geräu
migen, noch sehr gering war. Solche Plätze überhaupt waren 
gewöhnlich, wie bemerkt, in der Nähe der Stiftskirchen oder 

•) Annal. Corbej. ad a. 950. ap. Leibnitz script. Brunsvic. II, 300.
**) Königshoven, Straßburg. Chronik. <S. 285.
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der Hofburgen, und waren herrschaftliches Grundeigenthum. 
Es mußte daher ein Standgeld bezahlt werden, von welchem 
die Eigenthümer entweder einen Theil oder auch das Ganze 
an Klöster oder Privatpersonen veräußerten*).  Meistentheils 
aber hat in der Folge die Bürgerschaft die Plätze und Gebäu
lichkeiten gegen einen Grundzins an sich gebracht. In den 
späteren, auf Veranlassung der Fürsten angelegten Städten 
haben gewöhnlich die Grund- und Landesherren Stellen, ent
weder zum allgemeinen Marktplatze oder zum Verkauf einzelner 
Waaren, eingeräumt, wie z. B. in Ingolstadt**).

•) Z. B. in Köln und Regensburg schon im loten Jahrhundert. Hüll« 
mann, Slädtewesrn I. 300.

••) Hübner, Merkwürdigkeiten der Hauptst. Ingolstadt. S. 89. Urkunde 
von 1342.

”’) Nach einem Diplom Berthold HL, Herzog v. Zähringen in Schœpflin, 
hist. Zaringo-Badens. V, 59.

■f) Chronik. Magdeb. in Meibomii script. Germ. II, 334.

Anfänglich waren die Gewerbehallen, oder die bedeckten 
Gänge und Plätze, nur leicht und einfach aus Holz gebaut, 
große Buden ohne alle Kunst. Bald aber traten, in großen 
und reichen Handelsstädten, an ihre Stelle solide, mit Geschmack 
entworfene, von Steinen erbaute Häuser, meist mit gewölbten 
Gängen. In Deutschland und wo deutsches Städtewesen ein
geführt worden, hießen sie größtentheils Lauben, in Italien 
Arkaden. So gehen in Bern solche Lauben durch fast alle 
Hauptstraßen der Stadt; in St. Gallen zu beiden Seiten der 
Lorenzkirche. In Straßburg ist die große Gewerbslaube durch 
Kramhandel sehr belebt. In der alten Stadtordnung der Stadt 
Freiburg im Breisgau vom Jahr 1118 ist die Rede von einer 
Metzig und später 1120 von den drei Lauben ***).  In Magde
burg brannte die allgemeine große Laube im Jahr 1293 ab f). 
Es wird frühzeitig der „Lauben" in den schlesischen Gebirgs
städten am Ringe oder Marktplatz, der hohen und niederen 
Lauben zu Marienburg in Westpreußen erwähnt. Sonderbar 
ist der Name Jungfern«Stieg oder Steeg in Braunschweig, 
eine Halle mit Gewölben für die fremden Kaufleute zur Zeit 
der großen Märkte, welcher Name auch in Hamburg noch eristirt. 
Die sogenannte Stech-Bahn am Schloßplätze in Berlin, meint 
Hüllmann, habe wohl eigentlich „Steeg-Bahn" geheißen, da 
es ebenfalls ein bedeckter Gang ist.
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In solchen Hallen, Lauben oder bedeckten Räumen waren 
entweder einzelne Abschläge eingerichtet, die man verschließen 
konnte, also Kramläden (crania, cubicula, cameræ), oder Ge
wölbe , oder man hals sich mit ausgestellten Tischen und Ge
rüsten, welche man Bänke nannte und auf denen die Waaren 
ausgelegt wurden. Wie bereits bemerkt, waltete hiebei der 
Grundsatz ob, daß von gleichartigen Waaren die Läden oder 
Banke sämmtlich nebeneinander in einer gemeinschaftlichen Halle 
ihre Stelle hatten. Am frühesten, wie am allgemeinsten, kom
men die gemeinschaftlichen Verkaufsplätze derjenigen Waaren 
vor, welche zur Befriedigung der nothwendigsten Lebensbedürf
nisse gehörten, also: Brodbanke, Fleischbänke, Weinbänke, 
Bierbänke; dann solche, wo man Bekleidungsgegenstände er
hielt, als: Lederbänke und Schuhbänke in den Schusterhallen. 
Die Metzger hatten außerdem frühzeitig einen Vereinigungs
punkt, der ihnen von Rathswegen geboten wurde, nämlich die 
Metzig oder das Schlachthaus. Sowohl die Bequemlich
keit der Metzger selbst, als große kühle Keller zum Aufbewahren 
des Fleisches im Sommer, das Gemeinschastlichschlachten, die 
Reinlichkeit in den Privatwohnungen, — als auch die Ober
aufsicht und Kontrole der Behörden, daß kein krankes Vieh 
geschlachtet werde, hatten diese Schlachthäuser entstehen lassen. 
Bei den Fischern machte die Beschaffenheit ihrer Waare darin 
eine Ausnahme nothwendig, daß sie nicht in beschränkten Hallen 
feil haben konnten, sondern sich an einem Platze mußten aus
breiten können, wo ihre Wasserbehälter Raum hatten; aber eine 
gemeinschaftliche Marktstelle hatten sie darum doch, nämlich die 
Fischmärkte. Der Fischhandel war in den Zeiten deS Mittel
alters ein Hauptzweig, weil durch das öftere und strenge Fasten 
des Katholicismus an bestimmten Tagen der Genuß deS Fleisches 
streng untersagt war. Auch die Fischer wurden, wie die Metzger, 
durch noch einen Umstand frühzeitig genossenschaftlich verbunden, 
nämlich durch die in Gesellschaft unternommene, erbli che Pach
tung der Fischereien in öffentlichen und Gemeinde-Gewässern.

Ueberhaupt neigte sich der Besitz solcher Stellen in den 
gemeinschaftlichen Verkaufshallen, sowohl bei den Krämern 
und Kleinhändlern als bei den Handwerkern, welche Lebens
mittel und Kleidungsstücke zum Kauf auslegten, bald zur Erb
lichkeit. Ein jeder alte Handwerker wollte den Platz, wo er 
Geld verdient, vielleicht zum wohlhabenden Manne geworden 
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war, seiner Familie auch für die Zukunft gesichert wissen. So 
bildete sich denn nach und nach unter der Hand ein Herkom
men , welches die Inhaber der Banke mit der Zeit als ein 
ihnen zuständiges Recht betrachteten. Als aber die Obrigkeiten 
es als solches nicht gelten lassen wollten, so entstanden Strei
tigkeiten, die in der Regel durch Vergütung und baare Geld
zahlungen der Gewerbsgcnossen ausgeglichen und somit das 
Erbrecht erkauft wurde. In Köln ward schon um 1180 der 
Besitz der Gewölbe ein erbliches Recht der betreffenden Gewerbe
treibenden*); in Breslau erfolgte die urkundliche, landesherr
liche Zusicherung der Erblichkeit solcher Anlagen um 1306. Zwei
hundert Jahre früher hatten die 23 Fischer zu Worms, die im 
gleichen Jahre die erste Innung gebildet haben sollen, den Fisch
handel nicht nur auf dem Fischmarkte daselbst, sondern auch 
außerhalb der Stadt bis an gewisse Dörfer ausschließlich und 
erblich an sich gebracht.

Für viele Handwerker war es jedoch eine beschwerliche 
Aufgabe, die im Hause gefertigten Waaren, wie z. B. beim 
Schuhmacher, nach der Verkaufshalle zu schaffen, und dort 
eine Person zu halten, die bloß zum Verkaufen bereit saß; es 
war daher in manchen Städten bald der Fall, daß man ein
zelnen Handwerkern gestattete, sich Häuser in der Nähe des 
Marktplatzes oder der Kaufhallen zu bauen und daselbst einen 
Laden einzurichten. Da thaten denn abermals die Schuhmacher, 
die Weber und andere Gewerke sich zusammen und bauten ihre 
Wohnungen in nachbarschaftlichem Verhältniß, und so entstan
den neue Gassen, die man, da vorzugsweise ein besonderes 
Gewerbe darin getrieben wurde, nach diesem benannte. Jene 
Hallen, die nur leicht aus Holz errichtet waren, verfielen bald, 
oder wurden von anderen Gewerken nun ausschließlich in Besitz 
genommen.

Endlich müssen wir zum Schluffe dieses Abschnittes noch 
einer vorzeitlichen Einrichtung gedenken, die ebenfalls mit dazu 
beitrug, das gesellschaftliche Verhältniß bestimmter zu formiren 
und auf die Idee durch Gesetze geregelter und zur Verfolgung 
bestimmter Zwecke geschaffener Vereine hinzuarbeiten. Eine der 
Kunftsertigkeiten, die in Deutschland bald zu einer, fur dama
lige Zeit, bedeutenden Höhe stieg, war die Weberei. Wann

') Urkunden im städtischen Archiv zu Köln. 
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sie aus Frauenhand in die der Männer überging, läßt sich, 
wie bereits gesagt, nicht mit Bestimmtheit erforschen. Fest 
aber steht es, daß im 12ten Jahrhundert, also zur Zeit der 
Entstehung der Zünfte, deutsche Schariachtücher bereits in 
hohem Werthe standen, daß deutsche seine Heinewand auf den 
auswärtigen Märkten gesucht und gern gekauft wurde, und 
der frisischen Tücher und Wollenstoffe wird bereits in alten Ka
pitularien fränkischer. Könige gedacht. Wo nun deutsche ge
webte Arbeiten in so gutem Ruse standen, wo sie einen der 
Haupthandelsartikel im Auslande ausmachten, wo sie so zu 
sagen fast die Stelle des edeln Metalls vertraten, weil man 
mit deutschen Webstoffen in der Hand auf fremden Märkten 
alle Erzeugnisse des Auslandes eintauschen konnte, die dem 
heimathlichen Boden nicht entsprossen und doch zum Lebens
unterhalt oder Lurus gehörten, so war es eine sehr natürliche, 
eine naheliegende Maßnahme, daß die Kaufherren oder gar 
die Obrigkeit eines Ortes, einer Stadt streng darauf sahen, 
daß die Webereien stets ohne Tadel abgeliescrt und somit der 
Kredit, der Ruf einer Stadt im Auslande erhalten wurde. 
Mochten Anfangs die Kaufleute selbst die Untersuchung der 
vom Webestuhl kommenden Stücke unternommen haben, so ist 
eS sehr wahrscheinlich, daß, um möglichen oder bereits vorge
kommenen Streitigkeiten zu begegnen, ein Schiedsgericht von 
Sachverständigen festgesetzt wurde, welches den Werth der 
Waaren zu bestimmen hatte. Diese Einrichtung führte zum 
Entstehen der Schnugerichte, welche in den bedeutendsten 
Stabten, wo Weberei getrieben "wurde, bei dem Auftauchen 
der Zünfte und Innungen bereits in den ältesten Artikeln, als 
zum Theil bestehend schon genannt werden, oder deren Ein
führung bestimmt wird. Läßt sich nun auch keine Urkunde 
über ein Schaugericht auftreiben, die älter ist als das älteste 
Dokument, welches eine Zunstgenossenschaft bestätigt, so liegt, 
nach den eben angeführten Gründen, die Wahrscheinlichkeit so 
sehr nahe, daß man wohl mit Gewißheit annehmen darf, 
daß Schaugerichte bei den Webern, Gewandschneidern und den 
Krämern früher bestanden haben, als die Zünfte selbst. Unter 
den ältesten Gebäuden zu genossenschaftlichen Zwecken treffen 
wir die sogenannten Tuchhallen und Gewandhäuser am frühe
sten mit, und jedenfalls sind sie nicht nur der Verkaufs- und 
Niederlageplatz der Weber und Ausschnitthändler gewesen, son- 

I



- 40

bern auch zugleich der Ort, wo die Waare geprüft und nöthi- 
genfalls einer begutachtenden Kommission Sachverständiger vor
gelegt wurde. Wann jene Einrichtung getroffen, daß jedes 
einzelne Stück Weberarbeit, ehe eS zum Lande hinaus ge
führt wurde, erst einer Schau vorliegen mußte und nachdem 
es für fehlerfrei erkannt mit einem Stempel, gewöhnlich dem 
Stadtwappen, am Ende versehen wurde, gleichsam als Ga
rantie der ganzen Gemeinde für die Preiswürdigkeit, laßt sich 
nicht bestimmen. Am frühesten wird dieser Signatur in einer 
Weberordnung, bei Gelegenheit der Ulmer Barchentschau von 
1403, gedacht. Jedoch laßt sich annehmen, daß dieses Ver
fahren viel früher beobachtet wurde. Aber nicht nur bei diesem 
Gewerke, sondern auch bei anderen, wo man glaubte eine 
Garantie für die Aechtheit bieten zu müssen, war die Schau 
eingeführt. So bei den Gold- und Srlberarbeitern, welche 
außer ihrem eigenen Stempel oder Namenszug auch noch den 
Stempel des Schaugerichles auf ihren Arbeiten haben mußten, 
ehe sie dieselben zum Verkauf auölegen durften. Bei welchen 
Gewerken endlich ein Schaugericht, im Interesse deö kaufenden 
Publikums früher bestanden haben mag, als die gesellschaft
liche Verbindung der Zünfte, das waren Hie mit Lebensmitteln 
Handelnden, nämlich die Metzger und Bäcker. Doch wir haben 
bereits über die Vorläufer der Zünfte zu viel Raum verloren, 
als daß wir uns nicht beeilen sollten zur Sache selbst zu kom
men; wen eS interessirt Näheres über die Schaugerichte und 
Einrichtungen vor'm Entstehen der Innungen nachzulesen, wolle 
in den einzelnen Bändchen der Chronik bei den betreffenden 
Gewerken nachschlagen.



Juriste, Innungen, Vilden.

Der eigentliche Zweck der Zünfte ist also ursprünglich durch
aus kein anderer gewesen, als durch den Zusammentritt 
derjenigen Handwerker, die ein und denselben Le
bensberuf erwählt hatten, die gewerblichen In
teressen des Gewerkes zu sichern, somit durch festes An
einanderhalten , durch die Bildung handwerklicher Bereine und 
der in denselben aufgestellten Ordnungen und Gesetze den Lebens
unterhalt bestimmter zu erzielen und gegen das Einmischen an
derer, nicht zum Handwerk gehöriger Leute gemeinsam aufzü- 
treten. Die spätere Bedeutung, welche die Zünfte erhielten 
und der hohe Einstuß, den ihr vereintes Streben auf die Ge
schichte Deutschlands ausübte, lag anfänglich ihrer Idee durch
aus fern.

Wir haben in früheren Abschnitten dieser Einleitung ge
sehen, wie der Handwerker Leibeigener, Knecht, Sclave war, 
wie sich der Freigeborene der Arbeit schämte, daß also der 
Stand des Handwerkers halb und halb ein verachteter war. 
Was Achtung oder Nichtachtung auf den selbstbewußten Men
schen für einen Einfluß ausübt, wissen wir Alle. Aber zu jenen 
Zeiten, 'ehe das Städtewesen begann, wo also die Handwerker, 
als eine nothwendige Zugabe des Familienlebens, überall 
zerstreut waren und durch Herkunft, Erziehung, Verfassung 
von Jugend auf nichts anderes gehört hatten, als daß sie Scla
ven seien, in einer Zeit, wo die Knechtschaft des Handwerkers 
ein sich von selbst verstehender Zustand war, konnte sich der 
Knecht wohl kaum zu dem Gedanken der wirklichen Selbststän
digkeit, der größeren Unabhängigkeit erheben. Nun aber durch 
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die Verhältnisse genöthigt, die große in einem abgeschlossenen 
Ranme, der Stadt nämlich, wohnende Menschenmenge auch 
Handwerker unter sich haben mußte zur Befriedigung ihrer Be
dürfnisse, nun, wie wir bereits gesehen haben, das Verhältniß 
der Hörigkeit immer mehr schwinden mußte und Gnadenbriefe 
der Kaiser den bedrückten, meist gänzlich rechtlos dastehenden 
Gewerbömann mehr und mehr aus dem Pfuhl der Eclaverei 
hervorzvgen, — wurde auch die Lust an der Freiheit des Bür
gers nicht nur geweckt und gesteigert, sondern die in der Freiheit 
bedingte Selbstständigkeit, das Selbstgefühl gehoben. Dieses 
Bewußtsein nicht nur, daß der Handwerker ein der Bequem
lichkeit und den Annehmlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens 
unentbehrliches Glied sei, daß der Vornehme, der Reiche seinen 
Lüsten nicht fröhnen könne, ohne daß die Mittelsperson des 
fleißigen Arbeiters die Hand anlege, sondern auch die mit diesem 
Bewußtsein sich ihm aufdringende Erfahrung, daß aus dem 
gemeinsamen Wirken der verschiedenen Handwerke unter sich 
erst das Kunstprodukt in größerer Vollkommenheit zu erzielen 
sei, ja daß häufig die Vereinigung, Berathung, Besprechung 
der Genossen eines und desselben Handwerkes zur Ausführung 
größerer Aufträge nothwendig fei, bildeten die. eine Grundlage 
des Zunftwesens. Aber das Selbstgefühl, das von Tag zu 
Tag, von Stunde zu Stunde in dem sich immer mehr befreienden, 
sich hebenden Handwerker wuchs, brachte ferner in dem Zunft
genossen auch das Gefühl der Zusammengehörigkeit, auch das 
Bewußtsein der Kraft hervor. Wie in dem Gleichniß deS 
sterbenden Römers, der seine Söhne an sein Lager rief und 
einem jeden von ihnen einen Pfeil gab mit dem Auftrag ihn 
zu zerbrechen, und dies den Söhnen auch sehr leicht gelang, 
er aber dann dem Stärksten unter ihnen ein ganzes Bündel 
Pfeile gab, und diese der kräftige Jüngling nicht zerbrechen 
konnte, somit der sterbende Vater den Söhnen den Beweis gab, 
daß der Einzelne im Leben leicht den Verhältnissen, den Stür
men erliegen müsse, aber an der vereinten Kraft, an dem ver
einten Willen gar manche Fluthwelle ohnmächtig zurückpralle — 
also wirkte daö Bewußtwerben der Zusammengehörigkeit der 
Arbeiter auf ihre Kräftigung. „Einigkeit macht stark" war ihr 
Wahlspruch und durch Befolgung dieses goldenen Spruches 
schwangen sie sich hinaus zu den höchsten Momenten der Selbst
ständigkeit im Gemeinbeleben. Hierzu trug, alö äußere Ver
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anlassung vielleicht, wie bereits angeführt, mit bei: daS Zu- 
sammenwohncn in einer Straße. Wir haben noch heut zu 
Tage in älteren Städten die Benennung einzelner Gassen, ja 
ganzer Stadttheile nach einzelnen Gewerben, so z. B. in den 
ältesten Stadttheilen Münchens: die Schäfflergasse, die Lporer-, 
die Ledcrergasse, — in Erfurt: untern Weißgerbern, Perga- 
menterstraße, Schuhgaffe, — in Augsburg: die Bäckergasse, 
drei Webergassen u. s. w. ,*• in Frankfurt: das Fischerfeld uud 
dgl. m. Das, was bei Gründung oder Erweiterung der Stabte 
die Behörden oder die Handwerker veranlaßt haben mochte, sie, 
um der Ausführung ihres Gewerbes oder der damit für die 
übrigen Bewohner der Stadt verbundenen Unannehmlichkeit 
willen, in eine Straße zusammen zu gruppiren (als z. B. die 
Wasserleitungen bei den Färbern uud der Geruch der Haute 
beim Gerbergewerke, die Feuergefährlichkeit bei den Eisenar
beitern u. s. w.) wurde später eine, wenn auch vielleicht un
wesentliche, dennoch aber immer einflußhabende Ursache ihrer 
Kräftigung.

Mit der wachsenden Beschäftigung, mit dem Schutz, den 
sie untereinander sich selbst durch ihre Zunftartikel gewährten, 
gelangten sie aber auch zu größerer Wohlhabenheit, ja in man
chen Städten, unter damaligen Verhältnissen, zu einigem Reich
thum. Welchen Einfluß jedoch das Bewußtsein des Besitzes, 
das Bewußtsein sich nicht jedem durch momentane Noth her
vorgebrachten Unfall beugen zu müssen, sondern mit größerer 
Ruhe eiu wenig zu seh en zu können, im Menschen hervor
bringt, lehrt unS jeder Tag, jeder Ort. Der wirb gar leicht 
anmaßend der übrigen menschlichen Gesellschaft gegenüber, der 
sich aus dem Staube, auS der Unbedeutendheit cmporgearbeitet 
hat zu einer selbstständigen Stellung. So auch bei den Hand
werkern des Mittelalters. Damals .war noch etwas zu ver
dienen, damals war eS dem fleißigen geschickten Arbeiter noch 
leichter, zu einigem soliden Besitz zu gelangen. Der reiche 
Handelsherr, der in dem Aufblühen eines unabhängigen, durch 
freieren Spielraum in Fertigkeiten und Erfindungen wetteifern
den Handwerkerstandes eine wesentliche Stütze seiner eigenen 
Spekulation erblickte, bot gern die Hand zu immer größerer 
Aushilfe. Mit Bereitwilligkeit führte er nicht nur die Roh
produkte fremder Länder ein, sondern er borgte selbe sogar dem 
Handwerker gern, damit dieser sie verarbeiten möchte und tauschte 
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dann geradezu seine Waaren gegen die Erzeugnisse des Kunst
fleißes ein. Wußten nun auch die wohlhabender werdenden 
Handwerker jener Zeit, daß fie trotz Reichthum sich nicht in 
eine Linie stellen durften mit den Bevorrechteten der Geschlechter, 
Patricier ober gar des Adels, wußten sie, daß sie nicht in 
gleichem Maße ihre Wohlhabenheit in edelm Geschmeide und 
kostbaren Kleidern öffentlich zur Schau tragen durften wie eben 
die damaligen vornehmeren Abtheilungen der menschlichen Ge
sellschaft, weil Kleiderordnungen auch äußerlich die Stände 
streng geschieben hielten, so erzeugte dies in ihnen, wenn auch 
nicht gerave Haß, mindestens doch aber die Frage: „Warum 
sollen wir, die wir eben so viel besitzen als jene, nicht auch 
so freien Gebrauch von unserem Eigenthum machen können?" 
Der erste Angriff auf den Ständeunterschied bereitete sich vor. 
Wie jedoch der LuruS, schon bei den Völkern der alten Welt, als 
er ansing eine verderbliche Richtung zu nehmen und der allge
meine Aufwand zum Verdienst in ein Mißverhältniß trat, eine 
der Hauptursachen deS Unterganges ihrer staatlichen Größe 
wurde, so auch wurde er beim deutschen Handwerkerstande in 
späteren Jahrhunderten eines der Grundübel, die den späteren 
Verfall nach sich zogen, wie wir weiterhin ausführlicher sehen 
werden. Aber der Besitz größerer irdischer Güter beim deutschen 
Handwerkerstande führte zunächst im Laufe der Zeit zu dem 
zweiten bedeutenden Abschnitt im Bürgerleben des Mittelalters, 
wodurch die Selbstständigkeit erhöht und ein wesentlicher Schritt 
zur größeren Macht des Arbeiters, des Zunftgenossen gelegt 
wurde, nämlich zu der Nothwendigkeit: auch das, was er 
durch seiner Hände Fleiß sich errungen hatte, zu beschützen, 
zur Bewaffnung deS Handwerkers.

Wir haben bereits gesehen, daß die Einfälle der östlichen 
kriegerischen Völker, namentlich der Ungarn, das Entstehen der 
Städte mit festen Mauern nothwendig machten. Ganz dieselbe 
Ursache machte bei der Fehde- und Rauflust der damaligen Zeit, 
bei der Willkür und dem Faustrecht des RilterthumS, häufig die 
Vertheidigung der Städte und ihrer Mauern und festen Thürme 
nothwendig. Daß in solchen Fällen alle Bewohner, die kräf
tige gesunde Gliedmaßen hatten, mithelfen mußten und daß man 
vor allen Dingen dem nervigen Arm, der den Schmiedehammer 
oder das Beil, den Meisel und die Säge zu regieren wußte, theils 
ohne, theils mit Bewilligung der Fürsten oder Oberen, die eiserne 
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Streitart und die Hellebarte in die Faust gab, daß man den an 
Strapazen gewöhnten Handwerker zunächst heranzog, war eine 
natürliche Sache. Aber das Schwert dem Manne einmal 
in die Hand gegeben, ist auch dessen Eigenthum für immer 
und so kam's, daß die Patricier, die Stadt-Adeligen, die 
rathsfähigen Geschlechter, während sie ihre egoistischen Interes
sen und ihre hochmüthigen Plane schützen wollten gegen einen 
äußeren Feind, selbst einen mächtigen, gewaltigen, willens
kräftigen und lebenSmuthigen Feind in ihrer eigenen Mitte 
bewaffneten, der mit der Zeit ihnen über den Kopf wuchs, 
die Gewalt, die sie biöhe^ wie ein ausschließliches Eigenthum 
ihrer Partei betrachtet hatten, ihnen aus den Händen riß und 
zur Sache der ganzen Gemeinde machte. Wie die Handwerker 
im Kampfe zu gebrauchen waren, hatte bereits, wie wir wissen, 
Heinrich IV. erkannt, als bei seinen großen NeichShändeln sie 
als seine Vertheidiger austraten und in dem wichtigen Schritt, 
welchen Heinrich V. im Jahre 1111 zu Speier that, hatte er 
unzweideutig den Werth des bewaffneten, befreiten Handwer
kers anerkannt (Siehe Seite 26). Stolz auf das Bewußtsein: 
nicht nur ein nützliches, ja unentbehrliches Mitglied der Ge
meinde als H a n-d we r ke r zu sein und zu der Stadt immer 
größeren Flor und Emporblühen das Seinige beizutragen, 
sondern auch eine Stütze der Sicherheit und Freiheit 
zu sein, war der bewaffnete neue Bürger ein viel fri
scherer, lebenskräftigerer Kern des Landes, als das sich auf 
sein Geschlecht und sein Ansehen viel einbildende Patricicr- 
thum. Gar bald sah der Vürgeradel ein, welchen Feind er 
sich mitgeschaffen hatte und das, was man in der Zeit der 
Gefahr und Noth dem neuen Bürger, dem Handwerker, zu
gestanden, wollte man ihm, wenn die Momente des Schreckens 
vorüber waren, wieder verkümmern oder ganz und gar ent
ziehen. Solche nichtswürdige Praktiken machen allzeit böses 
Blut und auch damals blieben Reibungen nicht aus. Der 
Parteikampf zwischen Vornehm und Gering, zwischen dem Ge- 
burtsjunkerthum und der Neubürgerschaft war heraufbeschworen.

Die freiheitlichen und gleichheitlichen Bestrebungen dama
liger Zeit, deren Ausfluß die Zünfte waren, fanden aber außer
dem noch in dem Zusammentreffen mit einer anderen bedeut
samen Zeiterscheinung eine wesentliche Aufmunterung, ja zum 
Theil dierekte Unterstützung. Einer der ersten und frühesten 
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Vorläufer der späteren Reformation, Arnold von BreScia, 
war in der Schweiz aufgetreten und hatte mit heiligem Eifer 
und feuriger Rede die Lehre vom lauteren, auf die Freiheit 
basirten Christenthum, gegenüber der Verunstaltung desselben 
durch das Pfaffenthum, gepredigt. Er hatte gegen den, zu 
einem weltlichen Herrscher gewordenen, ursprünglichen obersten 
Hüter der Kirche, — den Pabst, er hatte gegen das Einmischen 
der Geistlichkeit in's weltliche Regiment, gegen deren übermäßige 
Schwelgerei und sittenlose Unzucht und viehische Wollust, gegen 
die Werkheiligkeit und die Anbetung todter lebloser Körper geei« 
sert, und da leider tagtäglich das Volk sehen mußte, wie die, 
deuen es Hochachtung, ja Verehrung zollen sollte, die an der 
Stelle Gottes die Sünden vergeben zu können, prahlten, — selbst 
die sittenlosesten Menschen, ja nicht selten privilegirte Verbre
cher waren, also die nackte unumstößliche Wahrheit dessen schon 
längst erkannt hatte, was öffentlich vor aller Welt laut und 
scharf zu tadeln Arnold von BreScia den Muth bewies, so war 
es eine leicht erklärliche Erscheinung, daß seine Worte mehr alö 
bloßeS Gehör fanden, daß sie Wurzel faßten, daß seine Lehre 
sich tief innerst im Volke begründete, daß er ein Mann des Ein
flusses wurde. Auf seine Lehre von der ursprünglichen Freiheit 
des Willens basirte er sein religiöses Reformationssvstem, daS 
aber zugleich eine politische Reform hätte herbeiführen müssen, 
und die direkten Folgen seiner Bestrebungen würden unberechen
bar gewesen sein, wenn damals überhaupt schon der Augen
blick zu einer durchgreifenden Reform reif gewesen wäre. 
Aber der Entwickelungsgang einer Nation duldet feine Sprünge 
von einem äußersten Punkte zum anderen, und Vorfälle im 
Weltleben, welche diese Behanptung zu widerlegen scheinen, 
sind im Zusammenhänge mit dem großen Ganzen betrachtet 
und ihren Folgen nichts als, obzwar nothwendige, aber un
bedeutende Nebergangsmomente. Arnolds Lehren blieben, wie 
selbstredend, nicht ausschließliches Eigenthum der Städte, wo 
er gepredigt hatte; sie wurden durch Handelsverbindung, durch 
die Märkte besuchende Italiener und Schweizer nach Süddeutsch
land übergetragen und fanden auch hier einen günstigen Boden. 
Allerdings hatten die Waldenser, namentlich in Schwaben, schon 
vorgearbeitet, so daß es nur der leisesten Anregung bedurfte, 
um die zwar häusig noch unklaren, aber dennoch immer vor
handenen Ideen von größerer persönlicher Freiheit im Volke 
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weiter auszubilden. Wen aber ergreift eine jede solche Bewe
gung immer zuerst, welcher Theil der Bevölkerung ist immer 
am empfänglichsten dafür, als der, welcher unter dem Drucke 
am empfindlichsten zu leiden hat? Darum war cS auch die 
niedere Volksklasse, die zuerst die Stütze der Freiheit verkün
denden Christuslehre zur Zeit ihres Entstehens bittere und 
dieselbe trug, darum war cS auch die niedere Volköklasse, zu 
der nach dem vornehm-ausschließenden Begriff deS Mittelalters 
der Handwerker gehörte, die mit Begeisterung für ihre Be
freiung und Gleichberechtigung auftrat. Bei all seiner politi
schen Unmündigkeit hatte dennoch des Volkes natürlicher Ver
stand die nothwendige Consequenz der eigentlichen Absicht Ar- 
nold'S aufgefaßt. Der Handwerker, in das richtigere Ver
ständniß deS Christenthums durch fleißiges und erläutertes Bibel- 
lesen eingedrungen, hatte erkannt, daß willkürliche Abhängigkeit 
und blinde, überzeugungslose Unterwerfung unter die subjektive 
Meinung einer einzelnen bevorrechteten Partei nicht vereinbar- 
lich mit den Grundlehren deS Christenthums fei und hierin 
finden wir auch die Ursache jener Erscheinung, daß dem Ringen 
deS Handwerkerstandes nach größerer religiöser Freiheit stets 
die nach größerer politischer Selbstständigkeit zur Seite geht, 
daß er häufig beide zugleich verfolgt, oder sich je nach den 
Umständen von der einen Seite deS Kampfes auf die andere 
wirst. Es ist eine historische Thatsache, die sich in der Gegen
wart noch jeden Augenblick wiederholt, daß deS Volkes Glück 
gefährdet ist, wo die Aristokratie die Zügel in ihre Hände zu 
bekommen die Macht gewinnt. Das Regiment der Aristokratie 
ist stets grundsätzlich auf den Eigennutz, die Selbstsucht basirt; 
die Folgen derselben sind Knechtschaft, Verarmung, Schande 
und Roth. Nur in dem kräftigen, entschiedenen, aber auch 
besonnenen, klar sich selbstbewußten Auftreten des Volkes und 
indem cinmüthigen Airstreben gegen aufgezwungene Herr
schaft und Gesetze liegt das Mittel zur Errettung der Volks
interessen und — hieraus resultirt die dritte Richtung der Zünfte, 
nämlich die demokratische, — die Theilnahme an den 
Regierungsgeschäften. Ohne unserer weiteren Darstel
lung im Verlauf dieser Einleitung vorzugreifen, können wir 
jetzt aus diesen Abschnitt nicht ausführlicher eingehen, und wollen 
daher in Kürze die äußeren historischen Punkte in's Auge fassen, 
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wie in Deutschland die Zünfte entstanden und durch selbstgege
bene Gesetze in's Leben traten.

Es ist viel darüber, obzwar nutzlos, gestritten worden, daß 
die eigentlichen Begriffe: „Gilde, Zunft und Innung", 
anfänglich verschiedene gewesen seien*);  allein gehen wir auf 
die Grundwurzeln der Worte zurück, so finden wir, daß sie 
ein und dasselbe bedeuten. DaS Wort „Innung" leiten Einige 
aus der altdeutschen Sprache ab, in welcher „Inn" so viel 
als ein öffentliches Wirthshaus, Innungen also Zusammen
künfte zu gewissen Zwecken in den Wirthshäusern bedeuten**).  
Einfacher und natürlicher will eS uns jedoch erscheinen, daß 
das Wort Innung in alten Urkunden „Inninge" (z. B. 
in Kaiser Rudolph I. Erlaß, d. d. Erfurt 10. Mai 1290) oder 
„Eyninge" (in der noch älteren Verfügung Kaiser Friedrich IL, 
d. d. Goslar 1219) geschrieben, als eine Verstümmelung des 
ursprünglichen Wortes „Einigung", d. h. Vereinigung, Hand
werksvereine bezeichnet wird. Gleichermaßen scheint eS seine 
Bewandtniß mit dem Worte „Zunft" zu haben. Es ist leicht 
möglich, daß es aus einer Zusammenziehung des Wortes: „Zu
sammen kun ft" entstanden ist, wie wir in der deutschen 
Sprache solcher Verkürzungen mehrere aufzuführen haben. Nach 
Anderer, namentlich der Sprachforscher Meinung soll eS eben
falls aus dem Altdeutschen herrühren, wo „Ungezunft" so 
viel als Unordnung heißt, demnach „Zunst" so viel als 
Ordnung, Gesetz bedeuten würde. Das älteste der drei

*) Dieser Meinung ist z. B. Raumer in seiner Geschichte der Hohen- 
stausen, 5. Bd., <5. 293, wenn er sagt: Von den eigentlichen Zünf» 
len muß man die Verbrüderungen, Gilden, unterscheiden, welche 
nicht selten ohne Beziehung aus den gemeinsamen Boden des Hand
werkes geschlossen und Mitbürgern wie Obrigkeiten gefährlich wurden. 
Wider diese sind die Verbote von Friedrich I. und II. oft mehr gerichtet, 
als wider jene (die Zünfte). Hierher gehören auch die großen däni
schen Gilden, unter denen die Kanuts des Heiligen die angesehenste 
war. Cie hatten ihre Aeltesten, Schreiber, Versammlungssäle, unab
hängigen Gerichte und Prozeßformen. Mußte sich ja ein Gildebruder, 
wegen gewisser Gegenstände, vor dem gewöhnlichen Richter stellen, so 
begleiteten ihn die übrigen, und keiner, der nicht zur Gilde gehörte, 
harte gegen ihn volles Zeugenrecht. Sein Eid galt zn dem eines Frem
den, wie drei zu eins. Aehnlichc Einrichtungen waren in Schweden, 
sie mußten aber, als unverträglich mit der bürgerlichen Ordnung, all- 
mälig zu Grunde gehen.

•*) Keyssler antiquitates septentrionales et Celtici, pag. 350.
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Worte mag wohl das: „Gilde" sein. Auch hierbei hat man 
wieder verschiedene Ansichten über dessen Wurzel. Die richtigste 
möchte die sein, welche Wilda in seiner Preisschrist „über 
daS Gildenwesen des Mittelalters," S. 9, anführt: „Gild kommt 
in einer alten Bibelübersetzung in der Bedeutung eines freiwil
ligen Beitrags vor. Die gemeinschaftlichen Mahlzeiten oder 
Opfer-Gillen*),  welche im ganzen germanischen Norden wäh
rend der heidnischen Zeit an den Festtagen der Götter und, 
nach Einführung deS Christenthums, au den Festtagen einzelner 
Heiligen veranstaltet zu werden pflegten, waren meistens auf 
solche sreiwillige Beitrüge berechnet und letztere bestanden An
fangs nur aus Naturalien, obgleich später auch Metall, als 
dafür geltend, angenommen, und deßhalb selbst mit dem 
Namen Geld belegt wurde. Wie man nun die freiwilligen 
Beitrüge zu jenen Mahlzeiten Gilden nannte, so wurden 
allmülig auch die Mahlzeiten selbst mit diesem Ausdrucke be
zeichnet, so daß noch jetzt im Dänischen: Gild eine Mahlzeit 
bedeutet; und dies gab wieder Anlaß, mit der Zeit auch die 
Vereine selbst, welche solche Mahlzeiten veranstalteten, Gilden 
zu nennen, bis letzteres Wort endlich für alle jene Verbrüde
rungen gebraucht ward, die zur Erreichung eines auf gemein
sames Wohlbefinden berechneten Hauptzweckes unter einzelnen 
Staatsbürgern Platz ergriffen."

*) Falkenstein, antiq. Nordgav. I. Bd. S. 271.
Einleitung zur Chronik der Gewerke. 4

Ueber die Zeit der Entstehung der Zünfte und Innungen, 
als organisirter, mit Artikeln versehener, von den Ortsobrig
keiten oder den Fürsten sanktionirter Gesellschaften zu den eben 
angegebenen ursprünglichen Handwerkszwecken läßt sich 
mit Gewißheit nichts angeben. Die ältesten Dokumente, die 
unserer Zeit aufbewahrt wurden, weisen den Anfang und die 
Mitte des 12ten Jahrhunderts nach. Ebenso wie die Stüdte- 
verfassungen und daS Munieipalregiment, welche die deutschen 
Städte annahmen, denen der italienischen Städte nachgebildet 
waren, gerade so war'ö auch mit der Einrichtung der Zünfte. 
In Italien mögen derartige Verbindungen zur Anstrebung 
freierer und gesicherter Bewegung im gewerblichen und Han
delsleben schon im Ilten Jahrhundert eristirt haben, und erst 
nachdem der Deutsche den Nutzen und die Stütze gegenseitigen 
Schutzes beim Ausländer hatte kennen und würdigen lernen, 
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beschloß er eö nachzuahmen. In Deutschland mußten solche 
Einrichtungen um so leichter Wurzel fassen und zur Blüthe 
kommen, als der Geist des Zeitalters, in welches ihr Entstehen 
fallt, sich ohnehin durch einen allgemeinen Hang zu Bünd
nissen und Vereinigungen auszeichnete, Die älteste Verbindung 
der Art in Deutschland, welcher bis jetzt Erwähnung gethan 
wird, ist die von dreiundzwanzig Fischern, welche im Jahr 
1106 zu WormS errichtet und vom Bischof Adelbert sanktionirt 
wurde*).  Sodann eristirt eine Urkunde deS Königs Lothar 
vom Jahre 1134, welche die Tuchmacher und Kürschner von 
Quedlinburg als zwei geschlossene Gesellschaften bestätigt (J. J. 
Maderus, antiquitates Brunswicenś. p. 232). Von da schwei
gen die Chroniken und Archive bis zu dem Jahre 1152, welches 
man auch bisher ziemlich allgemein als den Anfangspunkt deS 
organisirtcn Zunftwesens-zu bezeichnen pflegte. Wir sagen des 
organi si rten Zunftwesens, denn, wie wir bereits oben be
merkt, haben die gemeinschaftlichen Verkaufsplatze, wie die 
Lauben, Bänke, Hallen u. s. w. schon vor Einrichtung geord
neter Handwerksgesellschaften, als ein Ausdruck der Zusammen
gehörigkeit der Mitglieder eines Handwerkes bestanden. In 
eben diesem Jahre sollen die Gewandschneider und Kramer in 
Hamburg von Herzog Heinrich dem Löwen mit einem Gilde
brief versehen worden sein, so wie es das Jahr des Regie
rungsantrittes Erzbischof Wichmann XVI. von Magdeburg**)  
ist, unter welchem sich eine Menge von Gilden bildeten. Eine 
Urkunde, welche in Ludewigs reliquiae Manuscript. Tom. II, 
p. 389, aufbewahrt wurde, aber ohne Datum ist, und den 
Magdeburger Schustern das Recht gibt, sich einen Zunftmeister 
zu wählen, mit der Bestimmung: „daß Niemand, der ihrer 
Zunft nicht einverleibt sei, ohne ihre gemeinschaftliche Einwil
ligung seine Arbeit auf den Markt bringen dürfe, ist im Bändchen 
vom Schuhmacher-Gewerk abgedruckt. Obzwar man annimmt, 
daß am Ende deS 12ten Jahrhunderts Deutschland schon mit 
Zünften in allen Städten versehen gewesen sei, so kommen doch 
erst um die Mitte deS 13ten Jahrhunderts in vielen großen

*) Schannat, im Cod. Probat, hist. Wormat. Num. II. p. 62.
**) Im Chron. Magdeb. in Meibomii Script, rer. Germ. Tom. II. p. 329 

heißt eS : „ Archiepisc. Wichmann primo uniones institutorum pani- 
cidarum fccit.“
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Städten zuverläßige Nachrichten von deren Bestehen vor, was 
natürlich die Voraussetzung oder Annahme nicht ausschließt, 
daß dieselben schon früher sich konstituirt hätten; so z. B. ist 
um 1241 in Hannover die Rede von „Meistern zünftiger 
Handwerke"*)  — um 1244 gab es in Helmstadt die Zünfte 
der Gewandschneider, Eisenschmiede, Flickschneider (sarcina
tores) und Kürschner**);  in Basel wurden folgende Zünfte 
urkundlich bestätigt:

♦) Orig. Guelf. IV. 184. 186.
**) De origine Heimst, in Meibomii rerum Germ, script. III. p. 230.

**•) Ochs, Gesch. der Stadt und Lands». Basel. I. S. 277. 316.
t) König öhofen, Straßburg. Chronik, zwölfte Anmerk. S. 729.

Um 1248 die Zunft der Metzger durch Bischof Lütold IL
„ 1248 „ „ zu Spinnwettern lurch Bischof Lütold II.

(waren die Maurer, Gypser, Zimmerleute, 
Kübler oder Bötticher und Wagner).

„ 1260 „ „ der Schneider durch Bischof Berchthold
von Pfirdt.

„ 1260 „ „ der Gärtner durch Bischof Heinrich von
Neufchatel***).

Es müssen aber in Basel schon früher andere Zünfte gestiftet 
worden sein, deren Urkunden verloren wurden, weil die obige 
älteste, der Metzger vom Jahr 1248, die eilfte Urkunde ist, 
die im Zunftwesen Basels ausgefertigt wurde; — in Straß
burg ist erst um's Jahr 1263 die Rede von nachstehenden 
Zünften: Rintsuter und Kurdcwener (Schuster), Zymbarlüte, 
Kueffer, Oleylüte (Oelhändler), Mülner, Smidt, Schilter 
(Schildmacher, auch Maler) und Sattlers) u. s. w. u. s. w.

Wir nehmen also daher die zweite Hälfte des 12ten und 
den Beginn des 13ten Jahrhunderts als die Zeit des Anfanges 
dieser auf die Geschichte des Städte- und Handwerkswesens so 
wichtigen Einrichtung an.

Die Vortheile sowohl als auch die Nachtheile, die bei einer 
jeden Neuerung sich bald herausstellen, gaben auch hier sich 
gleich nach dem Entstehen deutlich kund. Durch die Verbrü
derung oder Gesellschaftung der Handwerker gleichen oder ver
wandten Berufes zur cinmüthigen Anstrebung gemeinsamer 
Zwecke erhielten die Künste und Gewerbe erst einen festen, 
begründeten Sitz in den Städten und es konnten in der Man
nigfaltigkeit ihrer Erfindungen oder Verbesserungen die Ge
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werbsleute nun eher ihrem Streben freien Lauf lassen. Der 
Nichthandwerker aber, und vorzüglich der Landmann, brauchte 
nun seine Zeit, seine Aufmerksamkeit und seine Kraft nicht mehr 
zu theilen zwischen der Sorge und Pflege des Landes, der Vieh
zucht und allen zur Oekonomie gehörenden Geschäften einer
seits und der meist mangelhaften und untüchtigen Selbstverfer
tigung seiner Kleider, Schuhe, Eisengeräthschaften und dgl. 
andererseits; er konnte nun lediglich seine ganze Wirksamkeit 
seinem ursprünglichen Beruf widmen, und um wenigen Lohn 
(billiger, als wenn er die Zeit des Aufenthaltes bei der Selbst- 
verfertigung und die dadurch entstehende Versäumniß berech
nete) besser gearbeitete Kleider, Schuhe, Eisenwaaren u. s. w. 
aus der Stadt vom berufsmäßigen Handwerker bekommen, 
als früher. Die bestimmte, ausschließliche Richtung des Hand
werkers hingegen, der jetzt sein ganzes Sinnen und Trachten 
bloß seiner Beschäftigung als Gewerbsmann widmen konnte, 
führte nicht bloß zu größerer Fertigkeit, sondern sie wirkte auch 
moralisch, indem das Zunftwesen nur auf einem gewissen Fun
dament bürgerlicher Ehre bestehen konnte und somit eine Art 
von Rang und Ansehen begründete, welche wohlthätig auf 
den Handwerker rückwirkten und einen W e tteifer bezüglich 
der größtmöglichsten Kunstfertigkeit in seiner Beschäftigung her
vorriefen.

Es war, wie selbstredend, gleich in den Anfängen des 
Zunftwesens Bedingung, daß nur der Mitglied der Zunft wer
den konnte, der nicht nur das betreffende Handwerk überhaupt 
auszuüben verstand, sondern es auch zu einer solchen Vollkom
menheit in demselben gebracht hatte, daß er im Stande war 
Andere zu unterrichten, mit einem Wort, daß er Meister 
war. Der Ehrenname Meister hatte ursprünglich bloß seinen 
Bezug auf die Geschicklichkeit und Bestimmung, junge Hand
werker nachzuziehen, ohne damit die Berechtigung zu einem 
gewissen Nahrungsstande zu verbinden. Ehe noch von Zünften 
und Fortpflanzung der Handwerker durch die Zünfte in Deutsch
land die Rede war, wählten nämlich die Herren und Meyerei- 
oder Dorfbesitzer unter der Zahl ihrer Leibeigenen, welche gute 
Handwerker waren, wieder die besten und kunstfertigsten aus 
und bestellten sie zu Magistern (d. h. Lehrern), die den 
Anderen Unterricht im Gewerbe geben mußten. So z. B. machte 
es der Bischof Gebhard zu Koftnitz, der um's Jahr 1100 unter 
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seinen Knechten die besten Köche, Bäcker, Walker, Schuster 
u. s. w. auswählte und sie, einen jeden in seiner Kunst, zu 
Lehrern und Magistern bestellte, mit dem Vorzüge, vor ihren 
bisherigen Mitknechten von dem Budtheil für sich und ihre 
Nachkommen entbunden, somit als freie Leute angesehen zu 
sein*).

*) Pislor, script, rer. Germ. Tom. IL p. 656.

Durch die Zeit und den öfteren Gebrauch wurde das lange 
unbequeme fremde Wort „Magister" verkürzt, oder wie der Deutsche 
zu sagen pflegt „maulrecht gemacht", und es ward unser deutsches 
Wort Meister daraus. Da es solchergestalt kein höheres Ziel 
der Ehre für den leibeigenen Handwerker gab, als zum Lehrer 
über Andere erhoben zu werden, und der Name Meister einen 
Stand bezeichnete, der die Belohnung für vollendete Geschick
lichkeit zu fein schien, so wurde er nachher auch als Bezeich
nung der obersten Stufe der Zunftgenossen bcibehalten. Der 
jüngere Gemeindegenosse, der nun, als die Organisation der 
Zünfte bereits in's Leben getreten war, zu der Ehre des Mei
sters gelangen wollte, mußte eine Reihe gewisser Lehrjahre 
ausgehalten, hierauf in dem Zwischenzustande der größeren 
Ausbildung und Vervollkommnung des Gelernten als Knappe 
oder Geselle gearbeitet und zuletzt eine Prüfung bestanden 
haben, ehe er zum wirklichen Meisterthum gelangte. Sowohl 
von seiner bisherigen sittlichen Führung als vom Gelingen der 
Prüfung und deö Probestückes hing die Erfüllung seines Wun
sches ab. Zum Unterschied von den Meistern überhaupt er
hielten die Vorsteher der Zünfte den Titel Archimagistri, d. h. 
Erzmeister, — also daS, was unsere heutigen Ober- oder 
Altmeister sind, denen wieder die Zunft,Aeltesten oder Alt
männer zur Seite gestellt wurden. Ob der in unserer Zeit 
noch gebräuchliche Ausdruck „der besetzte Tisch" schon da
mals mit eingeführt wurde, läßt sich nicht nachweisen, da keine 
der älteren Urkunden sich dieser Bezeichnung bedient. Dagegen 
entstanden, wie selbstredend, mit dem Entstehen der Zünfte, auch 
deren Zunftartikel. Die ältesten scheinen nicht von den Kor
porationen abgefaßt zu sein, denn sie legen den Innungen 
fast nur Pflichten auf, gegenüber der Bürgerschaft, der Ge
meinde und den Behörden; die späteren Zunftartikel tragen un
verkennbar das Gepräge der Selbstgesetzgebung und fallen meist
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In die Zeit, wo daS Handwerkerthum schon erstarkt, in gar 
vielen Fallen den Fürsten oder einzelnen Herren ein gar will
kommener Stützpunkt ihrer Macht und ihres Einflusses war, 
und sie daher gern den Gewerksleuten die Berechtigung des 
Selbstkonstituirens zugestanden und ihre Innungs-Verfassungen 
bestätigten. Da ist denn, wie wir gleich sehen werden, gar 
manches unsinnige Zeug mit untergelaufen, was zum Theil 
später mit dazu beitrug, die demokratische Würde der Gewerke, 
ihren Einfluß, ihre Selbstständigkeit zu untergraben. Man 
sieht es manchen dieser Zunftartikel aus den ersten Zeiten an, 
daß nicht der richtige Takt und die treffende Einsicht dieselben 
geschaffen hat, sondern daß der, der Gesetzgebung gänzlich un
kundige, mit den Zuständen und deren Forderungen zwar ver
traute, aber der richtigen Wahl der Mittel entbehrende Empi
riker dieselben in's Dasein gerufen hat. Daß natürlich be
stimmte Versammlungstage entstanden, und daß solche 
Zusammenkünfte nach und nach mit einem eigenen, nach dem 
Charakter des Gewerkes sich formenden Ceremoniell ausgestattet 
wurden, war eine nothwendige Folge. Dieselben wurden An
fangs Morgensprache genannt, oder auch schlechtweg „das 
Handwerk."

Daß bei Gesellschaften, welche erst kürzlich zusammenge
treten waren, mehr Versammlungen gehalten wurden, als dies 
in unserer Zeit bei den Gewerken zu geschehen pflegt, lag theils 
in dem Reiz der Neuheit, theils in der Nothwendigkeit. Denn 
damals strebten die Handwerker, von einer Stufe der Bedeu
tung, des staatlichen Gewichtes zu der andern zu gelangen, 
während heut zu Tage der Handwerker nicht als Theil eines 
zusammengehörenden, strebsamen großen Ganzen wirkt, sondern 
bloß als Individuum schafft, um für sich und die Seinen Brod 
zum Lebensunterhalt zu erobern und die Gewerksversammlun
gen ihm Nebendinge sind, an die er alle Vierteljahre einmal 
denkt, — natürlich, weil sie ihren Werth, ihre Bedeutsamkeit 
verloren haben. Anders eben aber war es zur Zeit des Ent
stehens und der Blüthe der Zünfte. Da manche Gewerke, 
namentlich die Weber und Tuchmacher, welche auf den Märkten 
und Jahrmärkten um Mittag ihren Kram aufthaten und bis 
zum späte» Abend feil hielten, am Nachmittag keine Zeit hatten, 
sich in Zunftangelegeuheiten zu versammeln, so setzte man die 
Zeit solcher Zusammenkünfte bei diesen und noch einigen Ge-
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werken auf den Vormittag oder Morgen fest und nannte ste deß
halb Morgensprachen. Fiel nun eine solche Handwerks- 
zusammenkunst auf einen Tag während einer Messe oder auf 

, einen hohen Festtag, so wurde dieselbe eine hohe Morgen
sprache genannt. Erst in den späteren Jahrhunderten, als 
die Gewerke im politischen Sinne ihre Bedeutung verloren hatten, 
kam man nur einige Mal im Jahre regelmäßig zusammen 
und nannte solche Versammlungen das Quartal.

Das ganze Mittelalter hindurch bestanden die Innungen 
und Zünfte als selbstständige freie Korporationen mit dem Rechte 
der Selbstgesetzgebung, versteht sich in so weit dieselbe nicht gegen 
die allgemeinen Landesgesetze verstieß oder zum Nachtheil der 
Gemeinden war. Von der Bevormundung der Gewerksver
sammlungen durch einen Polizisten oder eine Magistratsperson, 
wie dies gegenwärtig der Fall ist, wußte man bis in's 17te 
Jahrhundert hinein nicht das Mindeste. Wenigstens wird in 
den ReichötagSbeschlüssen von 1530 und 1548 einer solchen Be
wachung nicht mit einer Sylbe gedacht, und dieselbe mag erst 
entstanden sein, als die Handwerksmißbräuche anfingen über
hand zu ne! men.

Zu ihren Versammlungen brauchten die Handwerke auch 
Lokale, bestimmte Sammelplätze. Zu denselben nahm man 
theils Wirthshäuser, verabredete mit dem Wirth, daß er um 
einen bestimmten Preis allen einheimischen und fremden Ge
werksgenossen Speise und Trank reichen und sie über Nacht be
halten sollte, wogegen sich das Gewerk seinerseits verpflichtete, 
alle Versammlungen bei ihm zu halten, und nannte diese Wirths
häuser: Handwerks-Herbergen, — theils, und nament
lich in Städten, wo der Handwerker schon ein wohlhabender 
Mann geworden war, legte man zusammen, bekam auch hin 
und wieder kleine Kapitalien von Sterbenden vermacht (Le
gate) und baute sich selbst ein Hauö für die Zwecke und An
gelegenheiten deS Handwerkes und nannte solches daS Zunft- 
haus, Gaffel haus, Zunft-Stube, Innungs-Nie
derlage u. s. w. Wohl zu merken, sind diese Zunfthäuser nicht 
zu verwechseln mit den bereits früher entstandenen und meist 
auf Kommunalkosten erbauten Lauben, Tuch- oder Gewand
häusern u. s. w>, obwohl in manchen Städten später die Ge
werke solche zugleich mit für die Zwecke ihrer Versammlungen 
einrichten ließen und entweder von der Kommune als aus-
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schließliches Eigenthum schenkweise überkamen oder sich erwar
ben, fei es nun auf dem Wege deS direkten Kaufes oder gegen 
ErbzinS.

Die allgemeine Bedeutung deS Wortes „Stube" war 
zu jenen Zeiten gleich mit dem Begriff: „Gesellschaft, 
Verein"; die Beziehung jedoch war in den verschiedenen 
Stammländern Deutschlands eine verschiedene. In Süddeutsch- 
land und der Schweiz z. B. machte man einen Unterschied zwi
schen Stube und Zunft. Stube war eine Gemeinschaft 
von Bürgern in Beziehung auf den Antheil an der städtischen 
Verwaltung, auf Besetzung von Rathöstellen (wovon auf den 
folgenden Blättern die Rede fein wird), während Zunft nur 
eine Gesellschaft von Bürgern bedeutete, welche sich zur Trei- 
bung eines gewissen geschäftlichen Berufes vereinigt hatten. 
So gab eS in Bafel eine hohe und eine niedere Stube*),  
beide jedoch nur in Beziehung auf das städtische Regiment, 
nicht in Beziehung auf die eigentlichen Handwerksangelegen
heiten. In Mittel- und Norddeutschland finden wir, daß man 
die Zünfte, sobald eS ihre Beziehung zur Berechtigung der 
Theilnahme an den NathSgefchäften gilt, rathsfähige 
Zünfte, ganze Zunft nennt, im Gegensatz zum Begriff 
der Zunft als rein gewerblicher Korporation. — Der in 
einem solchen Zunfthaufe niedergefetzte Verwalter, der zugleich 
die Bewirthschaftung deS Lokales damit verband, wurde der 
Zunftknecht, Stu den knecht genannt, also das, was in 
späterer Zeit und jetzt der Herbergsvater ist. Ueberhaupt darf 
man den im Mittelalter sehr gebräuchlichen Ausdruck Knecht 
keineswegs in dem niederen, meist geringfchätzenden Sinne 
nehmen, wie er ziemlich allgemein heut zu Tage verstanden 
wird. Knecht war rundweg die gangbare Bezeichnung für 
einen Jeden, der in einem Abhängigkeitsverhältnisse zu einer 
Korporation oder einem selbstständigen Einzelnen staub. Daher 
treffen wir eS fast durchweg, daß die Gesellen bei den Hand
werken , namentlich bei den Bäckern, Metzgern und Schuh
machern, Knechte genannt wurden, und letztere erklärten in einem 
Gefellenaufzuge 1799 zu Nürnberg öffentlich, daß sie von nun 
an nicht mehr Schuhknecht genannt fein wollten. (Man sehe 
das Bändchen der Chronik vom Schustergewerk.)

*) Ochs, Grsch. d. Stadt». Landschaft Bafel. I. Th. S. 480.
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Um aber die Verhandlungen und Uebereinkommnisse, welche 
nun bei den Morgensprachen oder Handwerksversammlungen 
angenommen wurden, zu bekräftigen, so bedienten sich die Zünfte 
eines Siegels oder Hand Werks Wappens, welches später 
bei ihrer Bewaffnung und Eintheilung in Rotten, in die Fahne 
gestickt oder gemalt wurde. Einzelne Handwerke erhielten ein 
solches vom Kaiser, wie z. B. die Weber, weil sie sich bei 
Gelegenheit eines Kampfes wider die Ungarn auf dem Lech
felde bei Augsburg rühmlichst hervorgethan hatten, die Er
laubniß erhielten, dasselbe Wappen von nun an zu führen, 
was der damalige Anführer der Ungarn in seinem Schilde ge
habt habe. Der Gebrauch des Handwerkssiegels hat in spä
teren Jahrhunderten , als das GesellenverbindungS-Wesen in 
Flor gekommen war und diese ein eigenes Siegel für ihre Be
schlüsse zu führen begannen, Veranlassung zu großen Streitig
keiten, ja sogar zu Reichstagsbeschlüssen gegeben, wie Näheres 
im Bändchen der Chronik vom Schuhmacher-Gewerke zu er
sehen ist.

Alle die Requisiten des HandwerköwesenS, als das Ge
werksbuch, in dem die Artikel und Statuten standen, die Do
kumente und Urkunden, so wie überhaupt alle Schriftstücke, 
so wie das Siegel, wurden in der Lade verwahrt, welche 
zugleich die Hauptkasse des Handwerkes ausmachte. Bei 
verschiedenen Handwerken und zu verschiedenen Zeiten war der 
Gebrauch auch verschieden, die Lade entweder in der Herberge, 
auf dem Zunfthause aufzubewahren, oder sie in die Behausung 
des jedesmaligen Obermeisters zu bringen. Letzteres war beim 
sogenannten Jahrstag jedesmal mit einer eigenen Ceremonie 
verbunden, indem das gesammte Handwerk in feierlichem Zuge 
sich nach des alten Obermeisters Hause begab, die Lade abholte, 
auf's Zunsthaus oder die Herberge trug, dort benutzte und nach 
geschlossenem Handwerk in die Behausung des neugewählten 
Obermeisters in gleichem Zuge brachte. Die Laden, meist stark 
mit Eisenblech beschlagen, wo nicht gar ganz von Eisen, hatten 
mehrere Schlösser, zu denen die Schlüssel in verschiedenen Hän
den waren, so daß Einer allein die Lade nicht öffnen konnte. 
Der Obermeister hatte jederzeit den ersten Schlüssel, ein näher 
bezeichneter Mitmeister, oder Beisitzer vom sogenannten besetzten 
Tische, den zweiten Schlüssel und der Altgesell den dritten. 
Auch traf sich'ö bei einzelnen Handwerken, daß der HerbergS-

I
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Vater den zweiten Schlüssel hatte, oder einer der Schlüssel beim 
Magistrat deponirt war, und so oft man denselben brauchte, 
durch eine Deputation von Gewerksmeistern abgeholt ward. 
Wie gesagt, in den verschiedenen Städten war es verschieden. 
Sobald in den Morgensprachen die Lade geöffnet war, trat 
die förmliche Verhandlung ein; alle Dinge von Gewicht 
mußten vor offener Lade verhandelt werden, und geöffnet 
durfte sie nur dann werden, wenn daö Handwerk beieinander 
und die Repräsentanten des GewerkeS an ihrem Platze waren. 
Wurde ein Lehrjunge aufgebungen oder losgesprochen, wurde 
ein Gesell zum Meister gemacht, wurde ein Auswärtiger in's 
Handwerk ausgenommen, wurden Kapitalien verlieben u. dgl. 
mehr, alles geschah vor offener Lade. Kapitalien nämlich ent
standen mit der Zeit durch die Legate, welche dem Handwerke 
zu bestimmten Zwecken vermacht wurden, durch den Kassenan- 
theil von den verschiedenen Gebühren beim Aufbingen, Los
sprechen, Meisterwerden, Strafgeldern und der sogenannten 
Lage, d. h. den Beiträgen, welche ein jeder Meister am Quartal 
zu zahlen verpflichtet war. Ein Theil dieser Beiträge wurde, 
ehe in späteren Zeiten besondere Kranken- und Begräbnißkassen 
entstanden, zur Erhaltung einiger Spitalstellen und für Be- 
gräbmiß von Mitmeistern oder Gesellen verwendet. Ein anderer 
Theil wurde für Erhaltung der Herberge und Unterstützung 
durchwandernder Gesellen bestimmt, so wie ein dritter Theil 
für ein gewisses Quantum an Bier und Wein galt, welches 
an den Quartalen denen vom besetzten Tisch für ihre Müh- 
waltung gereicht ward. Der Rest endlich wurde zum Stamm
kapital geschlagen. Auch hier war es von jeher bei den ein
zelnen Handwerken unterschiedlich und selbst ein und dasselbe 
Handwerk hatte in verschiedenen Städten verschiedene Satzun
gen. Wer Ausführlicheres darüber lesen will, den verweisen 
wir an die einzelnen Abtheilungen unseres Werkes.

Solcher Gilden und Zünfte, die, auf ihrem höchsten Stand
punkte angelangt, von entscheidendem Einfluß auf die ständi
sche Umgestaltung der Gesellschaft wurden und unverkennbar 
deren heutige Zusammensetzung vorbereiteten, entstanden nun 
in der einen Stadt mehrere, in der anderen wenigere, je nach
dem das Verhältniß der Volksmenge, deS Handels und der 
Sitten zu einer größeren oder geringeren Mannigfaltigkeit der 
Bedürfnisse und Handthierungen Anlaß gab. Auch theilten sich 
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mit der Zeit die Hauptgattungen der Gewerke in besondere 
Klassen ab und wurden im Laufe der Jahre selbstständige Hand
werke. So waren anfänglich alle Weber vereint; je nachdem 
aber die Wollen-, Leinen-, Sammet- und Seidenweberei sich 
mehr ausbildete, wurden es auch verschiedene Gewerke und 
wir treffen in großen Städten, als besonders nebeneinander 
stehende Weberhandwcrke, die Marner, die Loderer, die Göl- 
schenweber, die Leinenweber, die Tuchmacher, die Naschmacher 
u. s. w. Die Schuster trennten sich untereinander in Schuh
macher, Pantoffelmacher und Altreißer; die Schlosser trennten 
sich von den Schmieden und letztere klassificirtcn sich wieder in 
die Huf-, Waffen-, Nagel-, Messer- und Langmesser-Schmiede. 
Die Lohgerber trennten sich von den Weißgerbern und die 
Kuchen- und Weißbrodbäcker von den Sauerbäckern u. s. w. 
Diese Sonderungen hatten das Gute, daß die verschiedenen 
Fächer, deren jedes nun seine eigenen, einzig und allein damit 
beschäftigten Meister erhielt, desto schneller ausgebildet und zu 
einem gewissen Grade der Vollkommenheit gebracht wurden.

Aber dieser folgerechten Entwickelung und Ausbreitung der 
Zünfte folgten, neben dem unverkennbar Guten der Organi
sation der Arbeit nach damaligem Bedürfniß, auch bald die 
verschiedenen Nachtheile auf dem Fuße nach. Kaum entstan
den, trugen die Gilden und Innungen auch schon den Cha
rakter der Monopolicn, d. h. der Alleinberechtigung zur Aus
übung irgend einer Beschäftigung, eines Handelszweiges. Als 
solche schränkten sie die Freiheit der Entwickelung der Talente 
und Gewerbe nicht nur an sich schon ein, sondern eS wurde 
diese Einschränkung durch ihre, größtentheils selbstgemachten 
Artikel und Statuten noch willkürlich vermehrt. Liest man 
mitunter Artikel aus den alten Jnnungsgesetzen, so weiß man 
häufig wahrlich nicht, ob man über den offenbaren Unsinn 
und die vielfältig an Wahnsinn gränzende Fassung derselben 
lachen, oder über die Engherzigkeit, welche dieselben diktirte, 
und die offenbare Böswilligkeit, welche aus denselben her
vorgeht, sich ärgern soll. Daß sie zum reinen Faktionöwcsen 
zu Zeiten und an vielen Orten herabsanken, geht schon deut
lich aus der sehr frühe gefaßten Maßnahme hervor, daß man 
weniger darauf sah beim Meisterwerden, was Einer konnte, 
also zur Hebung des Handwerks und bestmöglichsten Befriedi
gung des Publikums beizutragen vermochte, sondern darauf: 



60

welcher Abstammung er war. Hatte er daS zufällige Glück, 
eines Meisters Sohn zu sein, so standen ihm gewisse Vorrechte 
und Begünstigungen zu, welche der andere, nicht aus dem 
Handwerke abstammende, und wenn er noch so geschickt war, 
entbehren mußte. Um daS Ansehen der Zünfte so viel als 
möglich zu heben und insonderheit auch selbst den äußersten 
Schein von Anstößigkeit und Verachtung entfernt zu halten, 
griff man zu den inhumansten und vornrtheilsvollsten Mitteln. 
Es wurde darum nicht nur bald der Grundsatz fast überall 
gemein und gebräuchlich, daß wer unehelicher Geburt sei, eben 
so wenig ein zünftiger Handwerker werden als der in einem 
Zunftverbande bleiben könne, der sich eines Verbrechens schuldig 
gemacht habe, — sondern man dehnte auch nach den Vorurthei- 
len und dem Aberglauben damaliger Zeit eben diesen Grundsatz 
bald auf eine Menge anderer Menschenklassen aus, die keinen 
anderen Makel als den ihrer Beschäftigung an sich hatten. 
Der Sohn eines Baders oder Barbiers war so unehrlich und 
konnte, wenn auch noch so viel Geld dafür geboten worden 
wäre, eben so wenig zur Erlernung des ehrsamen Schuster- 
und Schneiderhandwerks anfgedungen werben, als wer einen 
Todtengräbcr, Trompeter, Hirten, Schäfer, Zöllner, Stadt
knecht, Thurmwächter, Gerichtsfrohn, Nachtwächter oder gar 
einen Scharfrichter und Schindersknecht zum Vater hatte. Und 
da nun die Zünfte an Ehren und gutem Leumund selbst „so 
rein sein sollten, als wenn sie eine Taube gelesen hätte"*),  
so folgte, daß auch kein Zunftgenosse eine andere als ehrbare 
oder ehelich geborene Person heirathen durfte, ohne für un
redlich erklärt zu werden; ja wer auch nur mit einem Menschen, 
den das Vorurtheil für unehrlich hielt, an einem Tische ge
sessen oder mit ihm aus einem Kruge getrunken hatte, lief 
Gefahr, daß ihm sofort die Zunft versagt ward. — Um aber 
vor allen Dingen wegen der Herkunft eines Jeden gewiß zu 
sein, führte man schon frühzeitig Geburtsbriefe ein, worin 
sowohl die eheliche Geburt des jungen Handwerkers, als 
auch neben dem freien zugleich der übrige zunftfähige Stand 
der Eltern dokumentirt werden mußte. Und da besonders auf 
der wendischen oder slavischen Nation ein allgemeiner Haß und 
Verachtung ruhte und es demnach meist überall unbedingte Regel

*) Hertius, paroem. juris libri I. par. XIV. p. 417.
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war, keinen Abkömmling dieser Nation in die Zünfte aufzu
nehmen, so gehörte es nicht nur in wendischen, sondern in 
rein deutschen Provinzen zu den wesentlichsten Jnhaltspunkten 

I solcher Geburtsbriefe deutscher Handwerker, zu bezeugen: daß 
sie von keinem Wenden oder Kassuben, sondern vielmehr von 
untadelhasten Leuten herstammen, oder daß sie deutsch, nicht 
wendisch oder slavisch geboren wären. Doch wollen wir uns 
nicht bei diesen Ausartungen der Gewerke im Zunflverbande 
aufhalten; weiter unten, bei Gelegenheit des Reicksbeschlusses 
von 1731, kommen wir auf die Mißbrauche zurück; gehen wir 
vielmehr jetzt ein wenig naher auf die bereits angedeutete erste 
Folge des Zunftwesens und die demnächstige Richtung desselben, 
auf den kriegerischen Moment über.

Es gehört nicht zur Aufgabe unserer Handwerker- Chronik, 
in einer speciellen Darlegung die Gründe aufzuführen und die 
Verhältnisse auseinander zu setzen, durch welche die anfänglich 
aus dem Volke, dann aus der Reihe der Edeln gewählten 
Fürsten und Könige ihre Stellung so zu befestigen und ein 
erschlichenes, angebliches Recht zu behaupten wußten, daß ihre 
Nachkommen die Krone erbten und somit das ursprüngliche 
Wahl für stenthum ein Ende hatte. Es ist eben so wenig 

. Aufgabe dieses Buches zu beschreiben, wie der Adel immer 
mehr an Macht, Ansehen und Besitz gewann, so baß er zuletzt 
den Königen und Fürsten über den Kopf wuchs und ein jeder 
Burgherr oder Ritter ein kleiner unumschränkter Fürst seiner 
Umgegend ward, mit unerhörter Willkür und eisernem Despo
tismus die Rechtsverhältnisse derjenigen, die ihm zunächst wohn
ten, nach seiner Fac.-on ordnete, wie eS ihm gerade am be
quemsten war. Aber was hierher gehört, haben wir weiter 
oben bereits angedeutet, wie die Städte mit ihren Mauern 
Zufluchtsorte wurden gegen die fürstlichen und aristokratischen 
Anmaßungen und Bedrückungen, wie hierdurch die Zahl der 
Zusammenlebenden wuchs und wie daraus eine Kräftigung und 
bas Selbstbewußtsein ihrer Macht hervorging. Die Vasallen 

j und Ritter waren häufig mächtiger als die Könige; den hohen 
Baronen, wenn sie sich zur Verfolgung ihrer aristokratischen 
Absichten verbanden, konnte kein König widerstehen. Die Ueber- 
macht des weltlichen Adels drückte Könige und Kaiser, Geist
lichkeit und das übrige Volk nieder, und ohne den kräftigen, 
einmüthigen Widerstand der allenthalben aufblühenden Städte, 

■
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würde der größte Theil von Europa mit der Zeit zu einer 
Einöde geworden sein. Da aber rafften sich die Bürger und 
Handwerker auf; sie wollten sich, ihre Familie, ihr Recht nicht 
mit Füßen treten, sich ihr wohlerworbenes Eigenthum nicht 
von den adeligen Spießgesellen rauben lassen, — die Städte 
bewaffneten sich. Den Erpressungen und Gewaltthätigkeiten, 
den Mordbrennereien und damit verbundenen Erwürgungen, 
der Raubgier und Unmenschlichkeit des Adels wurde ein Pflock 
gesteckt, — seine beinahe unumschränkte Macht wurde gebrochen 
durch die immer größer werdende Macht der Städte. Aber 
nicht allein der auf seinen Burgen hausende Adel war der Feind 
der Städte, der Feind der allgemeinen Landesgesetze, der öffent
lichen Sicherheit und Ordnung, der Feind von Kaiser und Reich ; 
— nein, auch inmitten der Städte hausten häufig die kaiser
lichen Beamten und Vögte barbarischer als die Kroaten. Im 
Ilten Jahrhundert plünderten, folterten, verjagten und mor
deten die Vögte der geistlichen und weltlichen Herren eben so 
zügellos als die Diener und Befehlshaber Kaiser Heinrich IV.*). 
Im 12ten Jahrhundert wütheten die kaiserlichen Schirmvögte 
nicht weniger schrecklich**) als die kaiserlichen Podesta in der 
Lombardei. Wegen der Gewaltthätigkeiten und Grausamkeiten, 
deren sich die kaiserlichen Vögte oder Burggrafen schuldig mach
ten, suchten sich die minderen Städte, Stifte und Klöster in 
den folgenden Jahrhunderten von diesen unerbittlichen und un
ersättlichen Tyrannen loszumachen oder durch-Gelvsummen los
zukaufen. Im 12ten, 13tcn und zu Anfang des 14teti Jahrhun
derts waren selbst die großen Städte des südlichen Deutschlands 
ein Raub weniger edeln oder reichen Geschlechter-, welche sich 
als die geborenen Herren ihrer geringeren Mitbürger ansahen 
und diese nach Lust und Belieben preßten, einsperrten und um
brachten. Eine Folge davon waren der rheinische und schwä
bische Städtebund, der hanseatische Bund u. a. Im 14ten 
Jahrhundert wurden die Ungerechtigkeiten und empörenden Ge
waltthaten der österreichischen Landvögte die Ursache der Em
pörung und endlichen glorreichen Befreiung der Schweizer. 
Im löten Jahrhundert fingen auch die deutschen Fürsten an 
ihre Unterthanen durch willkürliche Auflagen auözupressen und

#) Lamb. Schaflhabnrg, de rebus gest, p 244. 
“) Abbatis Vrspergensis Chroniken, p. 238. 
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ihre Gerichtsbarkeit, oder die Fülle ihrer landesherrlichen Macht, 
als Instrumente ihrer Ueppigkeit, ihrer Raubsucht oder ihrer 
Rache zu brauchen. Kurz und gut, die Fürsten deS Mittel
alters waren im Durchschnitt stark und wacker zum Rauben 
und Morden, mittelbar oder unmittelbar, — aber schwach und 
trage, wenn sie ihre Völker schützen sollten. Unter solchen Ver
hältnissen gewann das Sprichwort: „Hilf dir selbst, so Hilst 
dir Gott," immer mehr an Bedeutung, und dem Druck wurde 
Widerstand entgegengesetzt.

Um nun die kriegerische Einwohnerschaft zu ordnen, die 
bisdahin vielleicht schon manchen Strauß bestanden hatte, war 
es nothwendig, daß sie in gewisse Abtheilungen gebracht wer
den mußte. Was aber eignete sich mehr zu einer solchen Or
ganisation, als die bereits bestehenden, durch ihr Handwerk 
verbundenen Körperschaften der Zünfte? Sie also bildeten die 
Grundlage der Eintheilung der städtischen Armeen, und jene 
Handwerke und Beschäftigungen, die noch nicht zu selbststän
digen Innungen zusammengetretcn waren, vielleicht weil die 
Anzahl ihrer Genossen zu gering, — wurden den bereits be
stehenden Zünften in dieser Angelegenheit einverleibt, ober meh
rere der kleinen Handwerke bildeten zusammen eine Zunft. 
In. dieser Hinsicht müssen demnach im späteren Mittelalter die 
Zünfte als Abtheilungen deS städtischen KriegSheeres betrachtet 
werden und eö lag also da, wo diese bürgerschaftliche Grund
verfassung statt hatte, wesentlich in derselben, daß jeder welt
liche Stadtbewohner zu einer Zunft gehören mußte; die Waf- 
fenpfiichtigkeit schloß die Zunstpftichtigkeit in sich. Daß nun 
natürlich jene, bisher außer den Zünften und Gewerken stehen
den Stände, wie Aerzte, Doktoren, Kräuterhändler oder Apo
theker, reiche Kaufleute, Künstler u. s. w. in nähere Berüh
rung mit dem Arbeiterstande kamen, war eine voraussichtliche 
Folge. Auf den Zustand der einwohncrlichen Gesellschaft hatte 
diese große Ausdehnung deS Zunftwesens, die Benutzung des
selben zur Stadtvertheidigung, einen bedeutenden, wenn auch 
langsam und geräuschlos wirkenden Einfluß, — die ständischen 
Gränzen wurden verändert. Dadurch nämlich, daß der Bür
gerstand nach beiden Seiten in die angränzenden Stände ein
drang, auf der einen Viele vom armen, geringen Abel sich herab
zustimmen bewog, aus der andern mit den Eigenthümern der 
freien Bauernhöfe des Stadtgebietes sich vermischte, bildete sich 
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allmälig ein umfassender neuer, der eigentliche bürgerliche 
Stand *).

•) Hüllmann, Städtewesen. I. 317.

Reiterei war in den Zeiten des Mittelalters, zumal im 
lOten und Ilten Jahrhundert der Hauptbestandtheil der Streit
kräfte und wo die Stävte erst im Entstehen, oder durch Anbau 
vergrößert, noch nicht genügend hohe oder befestigte Mauern 
und Thürme hatten, sah man sich genöthigt den Entscheidungs
kampf auf freiem Felde zu schlagen. Daher kommen die be
rittenen Wehrmannen am frühesten vor. Ein Pferd konnte 
von den damaligen Stadtbewohnern indeß nur der halten, der 
entweder ein solches zu seiner Beschäftigung gebrauchte, oder 
in solch vermöglichen Verhältnissen war, die Ausgabe deS Un
terhaltes nicht scheuen zu müssen. Darum kommen die eigent
lichen, alten (und vorauSsetzlich wohlhabenden) Bürger in 
Beziehung zum Kriegsdienst als berittene Leute, unter dem 
Namen Constabler, Constoffler (comites stabuli), in vie
len , namentlich süddeutschen Städten vor. In Zürich und 
Straßburg unter anderen waren die Constaffler lauter solche 
Bürger, die nicht zu den Handwerken gehörten, also noch nicht 
zünftig waren, weßhalb sie in gesellschaftlicher Beziehung eine 
Stufe höher standen als die Handwerker. Als jedoch die Städte 
besser befestigt worden waren, als man durch hinreichende Geld
mittel hohe Stadtmauern und Wälle und stark verwahrte Thore 
aufgeführt hatte, wurde streitbares Fußvolk zur Besatzung der 
Thürme und Wälle nothwendiger als Reiterei, und die Nei
gung der reicheren Bürger zu Pferde zu streiten nahm natür
lich ab, indem nun der kleine Krieg der Städter mehr auf Ver
theidigung von den Wällen auS, als auf offenen Angriff und 
Kampf auf dem Blachfelde beschränkt wurde. Dadurch nun, 
daß ein jeder Bürger und HandwerkSmann waffenberechtigt 
wurde, übernahm er aber auch die Verpflichtung der Heeres
folge. Wo demnach die Könige und Fürsten einen geschloffenen 
Ort befestigt hatten, konnten sie die Bürger zur Vertheidigung 
aufbieten und eigentlich waren diese also nur waffenpflichtig 
in Beziehung auf ihre Stadt und deren Gebiet. Jeder Ein
wohner von nur einigem Vermögen mußte sich auf eigene 
Kosten ausrüsten, wie in Mainz (laut Urkunde vom Jahr 
1244) und an anderen Orten, oder gar eine bestimmte Zahl 
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von Wehrmannen stellen, wie in Frankfurt. Daß diese be
waffneten Burger, wenn es galt ihr HauS und Eigenthum 
zu schirmen, einen entschiedenen Muth und mannhafte Tapfer
keit bewiesen, davon hat man vielfache Beispiele; ob sie auch 
gleiche Vorzüge im offenen Kampfe, namentlich wenn sie einer 
anderen Stadt zu Hilfe eilten oder durch den Landesherrn auS- 
zurücken aufgeboten wurden, entwickelten, darüber bringen die 
alten Chroniken verschiedene Aussagen; wenigstens deuten Maß
nahmen der verschiedensten Art darauf hin, daß das Ausreißen 
nicht zu den Seltenheiten gehört haben mag. Bevor nun noch 
das Zunftwesen überall in Deutschland eingeführt und den
noch die gemeinschaftliche Heranziehung der Bürger zur Stadt
vertheidigung nothwendig geworden war, wurde die bewaffnete 
Mannschaft meist nach den Thoren der Stadt eingetheilt und 
jeder dieser Abtheilungen ein Thorhauptmann vorangestellt, 
unter ihnen standen sodann wieder die Anführer der einzelnen 
Thorsprengelschasten, wie unter diesen die Rottenführer. Sämmt
liche Ober- und Unteranführer befehligten zu Pferde. Die Thor- 
hauptmannschast ward an einzelnen Orten, wie z. B. in Erfurt 
und Köln, erblich. In Erfurt hatten die Grafen von Gleichen, 
in der Eigenschaft als Stadtvögte, zugleich den Befehl über 
das an der nördlichen Seite der Stadt gelegene, nunmehr ein# 
gegangene Löwenthor bis zum Jahr 1235, wo die Bürgerschaft 
das Recht käuflich an sich brachte. In Köln besaßen die Burg
grafen das alte, der Apruskapelle gegenüber liegende Stadt
thor; die Kornpforte gehörte dem davon sich nennenden Ge
schlecht der „von der Kornporzen" und der blaue Thurm an 
der Rheinpforte gehörte dem Geschlecht der Sapphiren.

Mit dem Steigen der Zünfte und mit dem wachsenden 
Einfluß derselben nahm nun auch die Kriegspflichtigkeit eine 
andere Richtung an und von da ab geht nun die eigentliche 
Organisation der Zünfte als städtische Kricgsmannschaft mit 
dem Kampfe der neuen Bürger, nämlich der Handwerker, gegen 
die alten Bürger oder Geschlechter Hand in Hand, dessen Re
sultat das Eindringen der Zünfte in das städtische Regi
ment und der Antheil am Stadtrath war. Kaum aber 
hatte sich diese Richtung, der wir sogleich unsere Aufmerksam
keit widmen wollen, ziemlich allgemein kund gegeben, als auch 
schon die Fürsten und daS Reich, die sich bildende Macht der 
Zünfte voraussehend, einschritten und unter allerlei Vorwand

Sinlcltung zur Shrcnik da ©troevfe. 5 
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dieselben aufhoben. Wie ohnmächtig jedoch solche Maßnahmen 
waren, werden wir bald sehen.

Bevor wir nun zu der wichtigsten Errungenschaft deS Zunft
wesens, zum bedeutsamsten Moment im Handwerkerleben des 
Mittelalters, übergehen, müssen wir noch eines Umstandes ge
denken, der von wesentlichstem Einfluß und eine Nothwendig
keit zur spätern Entwickelung deö Stadtregimentes war. Wir 
haben im vorigen Abschnitt gesehen, wie die Städte entstan
den, wie man sie befestigte, wie Könige und Kaiser die Er
bauer derselben und somit ihre Herren wurden; wir haben ge
sehen, wie man Logte in dieselben setzte und mit der ausge
dehntesten Amtsgewalt bevollmächtigte; wir haben aber auch 
noch auf den letzten Seiten Kunde genommen von dem Will
kürwesen dieser Blutsauger und wie sie entweder verjagt oder 
durch kaiserliche Dekrete in ihrer angemaßten Macht beschränkt 
wurden. Ursprünglich also standen alle Städte unter Fürsten
regiment. Durch den Wachsthum unv das Entstehen der Bür
gerschaft, durch das Selbstbewußtsein und die aus demselben 
entspringende innere Kraft in Verbindung mit dem immer mehr 
geschwächten Ansehen der kaiserlichen Vögte, rang sich manche 
Stadt von der Fürstenunterthänigkeit oder Landeshoheit los, 
und sie traten in das Verhältniß der Reichsunmittelbarkeit. 
Dieses Losringen der Städte geschah jedoch in verschiedenen 
Zeiten auf sehr verschiedene Art. Einige Städte, die durch 
Handel und blühende Industrie sich zu besonderer Wohlhaben
heit emporgeschwungen hatten, wußten den rechten Moment, 
in dem ihr Landesherr zu irgend welchem Zwecke bedeutende 
Geldmittel brauchte, geschickt zu benutzen und kauften sich von 
ihm los. Andere, die dem Kaiser in den Zeiten der Noth oder 
Gefahr mit Geldmitteln ober Truppen behülflich gewesen waren, 
wurden durch Gnadenaktc ihrem Ziele immer näher gerückt, 
so daß ihnen endlich eine selbstständige Verwaltung ihrer Ge- 
meinbeangelegenheiten und desjenigen Distriktes, welcher zur 
Stadt gehörte, zugestanden wurde. Noch andere endlich be
freiten sich auf dem Wege der Revolution, indem sie alle kai
serlichen Beamten verjagten und sich als freie Reichsstädte 
erklärten. Dieses letztere Manöver wurde namentlich während 
der kaiserlosen Zeit oder des sogenannten Interregnums (1256 
bis 1273) mit großem Glücke erercirt. So entstanden Reichs
städte. Die Reichsunmittelbarkeit bestand zunächst darin, daß 
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eine solche Stadt eine jede beliebige Reform in ihrer Regierung 
vornehmen konnte, so lange dieselbe nichl den allgemeinen 
Reichsgesehen widersprach. Daß natürlich bei diesem Drange 
nach Freiheit die antike Regierungöform der Republik allent
halben mit mehr oder minderen Abweichungen Platz greisen 
mußte, lag in der Ratur des Umschwungs. Solche kleine 
Republiken oder Reichsstädte genossen aber auch ferner den Zu
stand ihrer Reichsunmittelbarkeit darin, daß sie auf den Reichs
tagen eben so gut Sitz und Stimme hatten als die Herzoge, 
Fürsten, Bischöfe, Fürstàbte u. s. w. Ihre Anzahl wuchs im 
14ten Jahrhundert sehr bedeutend und manches kleine, jetzt 
kaum dem Namen nach gekannte Städtchen Süddeutschlands, 
namentlich Schwabens, hatte sich damals zur Rer'chsunmit- 
telbarkeit durchgearbeitet. Diese Berechtigung: die Reichs- 
und Kreistage durch Deputirte beschicken zu dürfen, wurde 
ihnen später officiell im westphälischen Frieden zugestanden. 
Wie vorauSzusehen, war uranfänglich, alö solche Städte sich 
frei gemacht hatten, die republikanische Negierungsform eine 
lediglich aristokratische, d. h. nur die Altbürger, die ursprüng
lich Freien, welche sich später die Geschlechter, Patricier oder 
Stadtadel nannten, hatten die Gewalt in die Hände genom
men und regierten. In vielen Städten war diese Negierung 
sogar erblich geworden, indem nämlich noch zur Zeit der Ohn
macht des Handwerkers oder Neubürgers (des ursprünglich 
hörigen Mannes oder Freigelassenen) die Geschlechter unter sich 
einen Kampf bestanden hatten, in welchem die eine Partei un
terlegen war. Jene Familien nun, die siegreich aus diesem 
Streite hervorgegangen, waren die erblichen Rathsfamilien, 
Achtbürgerfamilien und wie sie sonst in den verschiedenen Städten 
verschiedene Namen gehabt haben mögen. Einen solch aus
schließlich berechtigten Stadtadel, der sich streng gegen die übrige 
Einwohnerschaft abschloß, ein Mittelding zwischen dem Ritter, 
thum und der Stadt- und Dorfeinwohnerschast bildete, der 
keine Berheirathung eines seiner Mitglieder außer dem Kreise 
dieser Familien duldete, sand man z. B. in Nürnberg, Lüne
burg, Bern u. s. w. Diese Groß-Patricier waren ehe
dem meistens wirkliche Reichsedelleute, denen mit geringem Un
terschiede fast alle Borrechte des Ritterthums zustande», aus 
denen sich sogar in Deutschland und Italien gräfliche und fürst- 
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liche Familien gebildet haben (z. V. in Augsburg die Fugger, 
in Florenz die Medici).

Nun wieder zurückkehrend zu dem Bestreben deö handwerk
lichen Bürgers und Städtebewohners, Antheil am Stabtregi- 
mente zu bekommen, so fand dasselbe seinen Grund und seine 
Nahrung in gar verschiedenen Veranlassungen. Es ist erwähnt 
worden, welchen Einfluß in Italien, in der Schweiz und Süd
deutschland die Lehren Arnolds von Brescia und seiner An
hänger auf daS Volk hatten, wie sehr dieselben das Ringen 
nach politischer Freiheit unterstützten und wie diesen Kampf gegen 
den formellen Kirchenzwang nicht nur der Handwerker und 
gewöhnliche Bürger, sondern sogar auch der durch die Geburt 
Bevorzugte kämpfte. Die Anmaßung der Geistlichkeit war zu 
weit gegangen, als daß nicht der größte Theil der damals 
denkenden Deutschen hatte Hand anlegen sollen gegen dieselben. 
Unterstützt ward dieses Streben vorzugsweise auch dadurch, 
daß die Hohenstaufischen Kaiser mit den Kirchenfürsten in hef
tigem Streite lagen und daß die ganze Periode der schwäbischen 
Kaiser einen fortwährenden Krieg gegen das Papstthum bildete. 
Der Handwerker fühlte sich daher, in Beziehung seiner religiösen 
Ansicht und seines darauf basirten Strebens, als Gleichgesinnten 
des Patriciers, nun auch als Gleichberechtigten. An vielen 
Orten sah der Bürgeradel bald ein, wie das Princip des re
ligiösen Fortschrittes, dem er huldigte, zu seinem rechtlichen 
und materiellen Nachtheil ausschlug, — und er unterließ seine 
Mitwirkung an dem Ringen gegen die Kirchenherrschaft. — AlS 
das zweite Stadium im Städte- und Zunftleben eingetreten 
war, nämlich die Bewaffnung deS Stadtbewohners und seine 
Heranziehung zum städtischen Kriegsdienste, als man da, wo 
bereits die gewerblichen Genossenschafteil der Innungen, Gilden 
u. s. w. bestanden, dieselben als die Grundlage der Kriegsor
ganisation benutzte und ein jeder noch so vornehme Stadtein
wohner sich einer Zunft anschließen mußte, da trat durch die 
Bedingung der Gleichverpflichtung auch der Moment des Be
wußtseins der Gleichberechtigung deutlicher heraus. Der Stadt- 
junker mußte neben dem schlichten Weber und Schuhmacher, 
wenn Noth an Mann war, auf dem Wall und der Stadt
mauer kämpfen; der Patricier kam in den Wachtstuben mit dem 
geringern Manne zusammen, und der eingebildete Glanz, der 
bisdahin den Patricier umgeben hatte, der gewaltige Respekt 
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vor ihm sank immer mehr. Das Vorurtheil der Geburtsbe
vorzugung räumte sich von selbst hinweg. Dies waren schon 
zwei wesentliche Punkte, die, in Verbindung mit der zuneh
menden Wohlhabenheit deS handwerklichen Bürgers, die Idee 
der Gleichberechtigung nährten; aber mehr als alles dies wirkte 
die Arroganz, der Druck und die Ungerechtigkeiten von Seiten 
der bloß aristokratischen Obrigkeit. Nur sich und ihr Interesse 
im Auge haltend, war das Gemeinwohl dem Egoismus des 
Stadtadels untergeordnet.

Unmöglich war es Recht zu erlangen, sobald man klagbar 
gegen einen Stadtjunker geworden war; ja die Ungerechtigkeit 
dehnte sich sogar so weit aus, daß der fleißigste Handwerker 
häufig nicht einmal auf gerichtlichem Wege sich zur Bezahlung 
von ihm gelieferter Arbeit verhelfen konnte, wenn er es mit 
einer Patricierfamilie zu thun hatte und verschwägert und ver- 
vettert war ja die herrschende, obrigkeitliche Partei in einer 
Stadt durch und durch. Einen schönen sprechenden Beweis 
damaliger Zustände liefert uns Königshoven in seiner Straß
burger Chronik*)  :

•) Kap. V. §. 94. (Schillers Ausgabe v. 1698. S. 304.)

„Zn disen ziten stund der gewalt der stette mitenander an 
„den edeln. und under den edeln wart etlicher so hochtragende 
„wen ime ein sniber oder ein schuchmeister oder ein ander antwerg- 
„ man Pfennige hiesch, so fing der edelman den antwergman 
„und gap ime streiche dran. Sus künde under antwerglüten 
„nieman wol bezalet werden, er machte sich denne an einen 
„edlen man in der stat dem er jores diente, also zu den dör- 
„ fern ein gebure fune Herren dienet, der beschirmete den ant- 
„wergman vor gewalte und half ime das er bezalet wart. SuS 
„was etlicher under den rittern zu StroSburg der grosse gälte 
„hette, wol CCC (300) vierteil Habern geltes oder CCCC (400) 
„ von antwerglüten die an jn houptent und helfe von ime hettent. 
„dis werte also lange untz das die zwey gesiechte die Zorne 
„und die von Mülheim ein Geschelle miteinander hettent, do 
„ wart der gewalt von den edlen gezogen und do wurdent nuwe 
„gerichte gemachet und von jedem antwerg einer in den rot 
„gesetzet, das vor vngewonlich was."

Nicht unerwähnt dürfen wir lassen, wie sich in vielen 
Städten die Nothwendigkeit herauöstellte, Leute von Fach und 
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Kunstverständige bei der nothwendig werdenden Organistrung 
und bei der Handhabung der Gewerbepolizei herbeizuziehen. 
Daß dieser fühlbare Mangel sich offenbar auSsprach und somit 
an der Verwirklichung der Idee der Theilnahme am städtischen 
Regiment beitrug, ist erklärlich. Wir müssen ferner bemerken, 
daß in den Städten um diese Zeit auch der Gebrauch der deut
schen Sprache in den Urkunden und der Gesetzgebung begann 
und dies ein gewiß nicht unwirksames Mittel war, den dritten 
Stand zu heben, sein Rechtsgefühl auszubilden und ihn für die 
Theilnahme an der Stadtverwaltung vorzubereiten. Wir müssen 
drittens daran erinnern, daß die der Stadt Speier im Jahr 
lltl verliehene Rechtswohlthat der Aufhebung des Budtheiles 
(siehe oben S. 27) nicht so rasch sich allenthalben verbreitete 
und daß der Ehezwang und das Sichstellenmüssen vor außer
städtischen Gerichtshöfen noch Jahrhunderte lang bei anderen 
Städten fortdauerte. ES mag endlich auch von nicht unwe
sentlichem Einfluß gewesen sein, daß man den Entwickelungs
gang in den lombardischen Städten kennen lernte. Vieles von 
den republikanischen Einrichtungen der italienischen Städte, na
mentlich des sturmbewegten Mailand, finden wir in den deutschen 
Städten, freilich mit einem sehr scharfen, durch die örtlichen 
Verhältnisse bedingten Unterschiede wieder, — weil wohl die 
gleichen Ursachen ähnliche Wirkungen hervorbringen, aber es 
in dieser, je nach dem Charakter und der Bildungsfähigkeit des 
Volkes, wieder ganz individuelle Schattirungen gibt. Und der 
lebhafteste Verkehr zwischen der Lombardei und Süddeutschland 
fand ja statt; warum sollte man mit den Grundversassungen 
der italienischen Städte und ihren Kämpfen nicht bekannt ge
wesen sein?

Es begann also ein systematischer, principieller Krieg der 
Handwerker gegen daö Patricierthum, in welchem Jahrhun
derte lang bald Bürgermeister und Räthe gesprengt, vertrieben 
oder gelobtet wurden, bald Obermeister und Altmänner der 
Zünfte hingerichlet, mitunter auch auf öffentlichem Markt in 
ganzen Reihen wie Krametsvögel gebraten wurden (in Magde
burg 1301). Die Quartember und andere Zeitpunkte, in wel
chen, nach Handwerksherkommen, sich die Zünfte versammelten, 
waren vorzugsweise geeignete Momente, in welchen derartige 
Stürme vorbereitet und ausgeführt wurden, und mit Besorgniß 
sah jederzeit die regierende Partei diesen Tagen entgegen. Und 
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da nach altdeutscher Sitte keine Versammlung gehalten werden 
konnte, ohne brav bei derselben zu pokuliren, so wurde in der 
Hitze der Trinkstunden mancher Beschluß gefaßt, der unmittel
bar darauf auch zur That wurde. Unter solchen Umstanden 
war aus Seiten der Fürsten und patricischen Stadtobrigkeiten 
nichts natürlicher als der Wunsch: die Zünfte, auS denen daS 
Unheil der Revolution zu entspringen schien, wieder vertilgt zu 
sehen. Die regierenden Herren waren von jeher und sind noch 
heut zu Tage so kurzsichtig, oder sie wollenes nicht sehen, 
daß daS Uebel und die gerechte Abhülfe, welche der Unter
drückte verlangt, ganz wo anders seinen Sitz hat, als wo sie 
von ihrem Standpunkte aus es wahnen.

Der Wunsch nach Aushebung der Zünfte mußte sich na
türlich vorzugsweise da zuerst geltend machen, wo die größte 
und direkteste Gefahr gegen das bisher eingehaltene System 
sich kund gab, nämlich in den Reichsstädten und darum waren 
es zunächst die reichsstädtischen Magistrate, welche Kaiser und 
Reich stets mit der Bitte in den Ohren lagen: die Zünfte zu 
vernichten. Wer aber vermag in den bedingt nothwendigen 
Entwickelungsgang der Zeit hemmend einzugreifen? — Die 
kompakte Masse des Bürgerthums als Zunft macht hatte sich 
dem Kaiser und den Fürsten mehr nützlich als schädlich erwie
sen und so kam es, daß wenn der eine Kaiser für den Stadt
adel und die aristokratischen Magistrate gestimmt war, der an
dere, im Moment der Noth, wieder für die Zünfte gewonnen 
wurde. Es erfolgten Aufhebungsurkunden und widerrufende 
Verordnungen und die Faust des Stärker«, heute von dieser, 
morgen von jener Partei, setzte erst das Siegel unter den kai
serlichen Brief. So schaffte Kaiser Friedrich II. in Goßlar 
im I. 1219, mit Ausnahme der Münzer, alle Zünfte ab; sein 
Sohn Heinrich aber, der wahrend Friedrichs Abwesenheit als 
römischer König Deutschland inzwischen regierte, später aber 
vom Kaiser zu ewiger Gefangenschaft verurtheilt wurde, stellte 
in derselben Stadt um 1223 alle Gilden und Zünfte, nur die 
der Wagner und Weber ausgenommen, wieder her. Indessen 
war diese Wiederherstellung von eben so kurzer Dauer; denn 
auf dem Reichstage zu Worms 1231 wurden wider die Zünfte 
und ihre Obermeister so viele Beschwerden, vorzüglich von den 
Bischöfen, vorgebracht, daß König Heinrich sich genöthigt sah, 
alle Zünfte ohne Unterschied in allen deutschen Städten gänz- 
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lich aufzuhcben, welche Aufhebung auch im nächsten Jahre Kaiser 
Friedrich II. durch folgende Urkunde bestätigte:

„Friedrich II. rc. rc. Nachdem auö Mangel Rechtens, wie 
auch aus Fahrläßigkeit, in den deutschen Landen verwerfliche 
Gewohnheiten dergestalt in Uebung gebracht worden, daß sie, 
unterm Schein etwas Gutes zu sein, die Unbilligkeit mit einem 
falschen Mantel verdeckt, durch welche der Fürsten, des Reichs 
Rechte und Ehren geschmälert und folglich die kaiserliche Hoheit 
geschwächt wird, so will es unserer Sorgfältigkeit obliegen dem 
vorzukommen, damit solche Gewohnheiten, welche wir vielmehr 
für Mißbräuche halten, nicht länger geduldet werden. Dero- 
wegen wollen wir, daß die Freiheiten und Gaben, die unsere 
Lieben und des Reichs Fürsten von unserer Hoheit Milde ge
genwärtig besitzen und jederzeit besitzen werden, ohne irgend 
welche Einschränkung sollen verstanden undausgelegt werden, auch 
die Fürsten dieselben allenthalben ruhig besitzen sollen. Deßhalb 
widerrufen und vernichten wir in Kraft dieses unseres landes
herrlichen Gebotes in allen großen und kleinen deutschen Städten 
alle Gemeinderäthe, Bürgermeister, Vorsteher oder sonst welche 

,. städtische Beamte, die von der gesammten Bürgerschaft ohne 
der Erzbischöfe und Bischöfe Genehmigung eingesetzt worden 
sind, mögen sie in den verschiedenen Orte., Namen sühren welche 
sie wollen. Nichtsweniger heben wir auf und erklären für zer
stört alle und jede Handwerks-Brüderschaften oder Zünfte*),  
mögen sie Namen haben welche sie wollen u. s. w. u. s. w."

*) Artificii confratcrnitates seu societates.
**) Pietas.

Und eine spätere Stelle:
„Damit nun dergleichen Unordnungen und Mißbräuche 

abgeschafft und mit keinem Mantel irgend welcher Autorität ge
deckt werden mögen, widerrufen wir von diesem Tage an als 
völlig unkräftig und gänzlich ungültig und nichtig alle Privi
legien, offene und verschlossene Briefe, welche sowohl unsere 
als unserer Vorfahrern, auch der Erzbischöfe und Bischöfe 
Gnade**)  (Gutherzigkeit) über Zünfte, Gemeinden und deren 
Räthe erlassen hat, sei es an einzelne Privatpersonen oder an 
irgend eine Stadt, und die zum Nachtheil der Fürsten und des 
Reiches sind. Diese Maßregel ist nach dem Beschluß der Für
sten, mit unserm besten Wissen, in Form Rechtens ergangen, 
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welches den dagegen Widerstrebenden zur Erinnerung. Gegeben 
zu Ackley (Aquilegia) 1232, im Monat April." Unterschrieben 
sind nächst den geistlichen Fürsten der Herzog Albert von Sach
sen, Otto, Herzog in Meran, Bertbold, Herzog in Kärnthen 
u. s. w.

Indessen wurden diese, so wenig wie andere Verordnungen 
beobachtet, da das Faustrecht überall den Ausschlag gab und 
außerdem regierte auch jeder Kaiser nach seinen eigenen politi
schen Grundsätzen und der momentanen Nothwendigkeit und be
kümmerte sich inSgemein wenig oder gar nicht um die Verord
nungen seiner Vorfahren. König Wilhelm stellte daher schon 
die Gilde der Gewandschneider in Goßlar um 1252 wieder her 
und wenn gleich Kaiser Rudolph von Habsburg im I. 1275 
von Neuem die Aufhebungsurkunde Friedrichs II. bestätigte, so 
richtete doch auch er nichts weiter auS, als daß die Unruhen 
und Blutscenen dadurch erneuert wurden. Dieser beständigen 
Revolutionen, in Goßlar sowohl als in andern Städten, end
lich müde, glaubte Rudolf nichts Heilsameres thun zu können, 
alö wenn er ohne Ausnahme alle Zünfte und Innungen nicht 
nur wieder herstellte, sondern auch ihren Bestand von nun an 
auf ewige Zeiten durch nachstehenden Majestütsbrief zu sichern 
suchte:

„Rudolf von Gottes Gnaden u. s. w. entbietet allen Ge
treuen, die diesen Brief sehen, seinen Gruß und alles Gute.

„Das hohe Amt, das Uns Gott übertrug, legt die Wage 
der Gerechtigkeit in Unsere Hande mit der Verpflichtung: Tag 
und Nacht an die Zurechtweisung der Irrenden, an die Aufrichtung 
der Gefallenen, überhaupt an die Verbesserung aller Zustande 
zu denken. Als Wir daher, gemäß der inständigen Bitten Einiger, 
cs für heilsam hielten, befahlen Wir die Aufhebung und gänz
liche Vernichtung gewisser Verbrüderungen in Unserer 
Stadt Goslar. Wir sind nun aber, nach neuer, reiflicher 
Ueberlegung der Umstände, zur Einsicht gelangt, daß diese 
Verbrüderungen, gemeinhin Innungen oder Gilden ge
nannt, im Gegentheil sowohl Unserer Stadt Goölar als auch 
ihren Bürgern und Bedürfnissen sehr heilsam und nützlich sind 
und daß deren Vernichtung besagter Stadt zu großem Nach
theile gereiche. Wir sind nun aber nicht Willens das Wohl 
der Gesammtheit dem Vortheile Weniger nachzusetzen und ver
ordnen daher, gemäß Unserer königlichen Macht und Hoheit, 
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daß diese Verbrüderungen und ihre Gebräuche wieder herzu
stellen seien, wie sie gewesen; Wir rufen sie wieder in'S Leben, 
daß sie unter den nämlichen Gewohnheiten, die sie vor Unserer 
Aufhebung hatten, seien, bestehen und fortwährend verbleiben; 
Wir stellen sie wieder her für ewige Zeiten, und kein Gnaden
brief oder Privilegium, wem immer es verliehen worden sein 
mag, soll gegenüber Unserer Wiederherstellung dieser Verbrü
derungen von irgend einer Kraft sein. Sollte aber Jemand, 
weß Standes und Ansehens er immer sein mag, es wagen 
dieser Unserer Wiederherstellung entgegen zu handeln, so wisse 
er: daß er sich einer schweren Majestätsbeleidigung gegen Uns 
schuldig macht und darnach gestraft werden wird; zum Zeugniß 
dessen fügen Wir dieser Schrift Unser Kaiserliches Sigill bei. 
Die Aechtheit dieser Verordnung bezeugen: Albert, Herzog 
von Sachsen u. s. w."

Dieses Aufheben und Wiedereinseyen, die dadurch doku- 
mentirten Blößen und Nachgiebigkeiten zeigten den Zünften 
nur um so mehr ihre Unentbehrlichkeit und die Möglichkeit mit 
ihren Absichten durchzudringen. Mehrere Menschenalter hin
durch wurde mit Heftigkeit von beiden Theilen gestritten, bis 
endlich der Erfolg überall, sowohl für das Fortbestehen 
der Zünfte, als für das siegreiche Durchdringen der Hand
werker zur demokratischen Republik entschied. Um die Mitte 
dcS 14ten Jahrhunderts war im Allgemeinen der Hauptkampf 
beendet und festgestellt, daß und in wie weit Zunftmeister und 
eine Anzahl Gilbegenossen hier oder da in den Rath gehörten, 
— von welchen Gilden und auf wie lange sie dazu gewählt 
werden ober was und in welchem Maße überhaupt die Zünfte 
nach eines jeden Ortes Beschassenhcit in die Beschlüsse deS 
Magistrats und die Regierung der Stadt mitzusprechen haben 
sollten, so daß die Gemeindeverfassung dadurch bei den meisten 
deutschen Städten und ganz vorzüglich bei den Reichsstädten 
mit der Verfassung der Zünfte eng verstockten wurde. Es 
kann unmöglich verlangt werden hier anzufübren, wie allent
halben der Wahlmodus war, welche Handwerke ratbSfähig 
wurden und um welche Zett in den verschiedenen Städten, 
welche andere, jenen einverleibt, zusammen eine rathSfäbize 
Zunft bilderen u. s. w. u. f. w. Wrr brauchten einen beson
dern Band von mindestens 20 Bogen, wenn wir nur in kur
zen und allgemeinen Umrissen das zünftige Regiment in den
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Hauptstädten Deutschlands schildern wollten. Indessen wollen 
wir die gemeinheitlichen Verfassungen einiger größerer Städte 
und die Kämpfe, durch welche sie zu denselben gelangten, bei
spielsweise anführen, damit aus ihnen ein einigermaßen klarer 
Einblick in das bunte Gewirr mittelalterlicher Zunftkämpfe ge
währt werden möge. Bevor wir jedoch diese einzelnen Beispiele 
aufstellen, müssen wir nochmals ein paar Schritte zurück gehen. 
Es ist mit Fleiß bis zu diesem Punkte aufgespart worden über 
die Vcrwaltungs- und Rechtsverhältnisse der ältern Zeit zu 
sprechen, damit ein desto überschaulicheres Bild entstehen möge.

Erinnerlich wird es den Lesern sein, wie bereits früher 
erwähnt, daß die von den Erbauern der Städte gesetzten Vögte 
landesherrliche und mit der obersten Amtsgewalt bekleidete 
waren; ihnen zur Seite standen die sogenannten Schössen, 
welche aus der Mitte der alten Freibürger gewählt worden 
waren. Die Gerichtsbarkeit und der Richterspruch bestand na
türlich früher als wie irgend eine Behörde zur Verwaltung. 
Der Streit zwischen dem Mein und Tein wurde nach alt
germanischer Sitte nicht von fürstlichen Beamten geschlichtet, 
sondern der Rechtsspruch gehörte dem Volke oder den vom Volke 
erwählten einsichtsvollsten Männern. Von dieser Einrichtung 
stammten also auch die Schössengerichte her. Da sie aber in 
Gemeinschaft mit den fürstlichen oder kaiserlichen Beamten 
ihr Werk verrichteten und da es galt den zu einem gemein
samen Zwecke zusammengetretenen Stadtbewohnern mit Rath 
beizustehen, so wurden diejenigen Punkte, über welche man sich 
geeinigt hatte, und die die Grundverfaffung der Städte bilde
ten, die gemeinheitlichen Verfassungen genannt, wie 
die ganze Körperschaft der zusammenwohnenden Bürger die 
Gemeinde genannt wurde. Diejenigen Satzungen aber, nach 
denen sich Volk und Obrigkeit richten sollten, begriff man 
unter der Bezeichnung Ltadtrccbt; daß diese Stadtrechte, da 
wo sie zum erstenmal schriftlich aufgestellt und geordnet wurden, 
nicht auS neugrmachten Richtsätzen oder Rechten bestanden, 
sondern daß man vielmehr die biSberigen Recktsgewobnheiten 
nach den nunmehrigen Zuständen einrichtete »nd zusammen
stellte, geschah folgerichtig und tag in der naturgemäßen Ent
wickelung. Obzwar nun diese alten Stadtrechte auS den ur
sprünglichen alten RechlSgewohnheiten entstanden sind, so wur
den sie doch von den Fürsten und Bischöfen zuerst in der unS 
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bekannt gewordenen Weise aufgestellt und tragen deßhalb häufig 
eine grelle Färbung von einseitigem Recht an sich. In diesen 
Anfängen des Gemeindelebens nicht nur, sondern vieler Orte, 
fast bis auf unsere Tage, war die Rechtspflege nicht von der 
Verwaltung getrennt. Einzelne Städte hatten sich einer be
sonders klaren und beiden Theilen, den Regierenden und Ne
gierten genügenden Aufstellung ihrer Stadtartikel zu erfreuen, 
und daher kam eö, daß ihr Stadtrecht als Muster angesehen, 
von später sich bildenden Gemeinden mit den bedingt noth
wendigen Abweichungen angenommen wurde. Ein solches ist 
in Norbdeutschland das Lübecker Stadtrecht, welches von Rostock, 
Gadebusch, Wismar, Greifswalde, Stolpe u s. w. angenom
men wurde. Ein anderes, welches gleichen Vorzug in Mittel
deutschland genoß, war das magdeburgische Recht, welches 
z. B. in Stettin fast unverändert Eingang fand. Als ein 
drittes Musterstadtrecht galt für den slavischen, östlichen Theil 
Deutschlands das von Neumarkt oder von Breölau, welches 
z. B. von den Städten Brig, Lignitz, NamSlau u. s. w. an
genommen wurde. In Sübdeutschland war das Münchner, 
von rein germanischem Ursprünge, im Sübwesten das Wiener, 
von vorherrschend slavischem Charakter, ein Vorbild. Ver
schieden war nun nach seiner Art und Weise der Rath einer 
Stadt in seiner Zusammensetzung. In München z. B. batte 
die Bürgerschaft ausschließlich daö Recht einen Stadtrichter zu 
wählen, der eine vom Vogte getrennte Amtsgewalt darstellte. 
Der Rath daselbst, dessen um 1289 zuerst Erwähnung geschieht, 
bestand aus 12 Mitgliedern, lauter Männern von bürgerlichem 
Herkommen. In Wien dagegen war ein landesherrlicher Stadt
richter jährlich angestellt. Aber neben ihm standen 100 Bürger 
alö Stadtbeamte, zu denen außerdem noch 20 aus der Bür
gerschaft gewählte Handelsvorsteher kamen. Die Gesammtbe- 
zeichnung für solche auS der Mitte der Bürger gewählte Ver
trauensmänner ward durch fast ganz Deutschland: „die Rath- 
mannen."

Wenn nun auch solche Schöffen und Rathmannen auS 
der Bürgerschaft gewählt wurden, so hatten dennoch die Lan
desherren oder die Erbauer der Städte die Befugniß des ober
sten Richterstuhles und der Verwaltung als ein ihnen zustän
diges Recht an sich genommen, und eben die oft erwähnten 
Vögte, Stadtrichter u. ft w. waren die Repräsentanten der 
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fürstlichen Gewalt. Kam nun ein solcher Grund- oder Landes
herr in Geldverlegenheit, was bei den vielfachen Fehden und 
Rüstungen nicht selten der Fall war, so verpfändete er die hohe 
und niedere Gerichtsbarkeit an irgend Jemanden, der ihm eine 
bedeutende Summe darauf borgte, und die höchste und heiligste 
Aufgabe des Landesherrn: Recht zu sprechen, ward zur Milch
kuh in den Händen der Pfandinhaber; die Gerechtigkeit ward 
wie Christus verschachert. Theils weil unter solchen Wucherern 
Volk und Gemeinderalh häufig kaum zu athmen vermochten, 
theils die Gelegenheit benutzend, um sich unabhängig zu machen, 
brachte der Gemeinsinn, bei neuer Noth der Könige, Fürsten, 
Bischöfe u. s. w., eine entsprechende Geldsumme zusammen und 
erkaufte für die Stadt das Recht der selbstständigen Gerichts
barkeit, indem sie zugleich das Pfand auslösten. Bereits er
wähnt ist: daß andere Städte auf dem Wege der Revolution 
erlangten, was diese durch gütlichen Vergleich. So standen 
die Dinge, und Rechtsspruch und Verwaltung der Gemeinde 
lag in den Händen der Altbürger oder Geschlechter, als der 
kräftige, muthige, lebensfrische Handwerker nicht mehr der zer
tretene Wurm der PatricierdeSpotie sein wollte; mit kühnem 
Griff langte seine nervige Faust in die Zügel des Stadtregi- 
menteS und war allerdings die Hand, welche das Beil, den 
Hammer, oder die Clle regierte, nicht gleich fähig mit derselben 
Gewandtheit zu handeln, wie jene, die bisher das Schwert und 
die Feder geführt hatten, mußten Ströme Blutes erst fließen, 
ehe ein geregelteres Verhältniß eintrat, so hat doch die Ge
schichte bewiesen, durch mehr als drei Jahrhunderte hindurch, 
daß das demokratische Princip das allein rechtliche und ver
nünftig-mögliche ist. Alle neuen Regierungen haben Böcke 
geschossen und erst die PrariS schafft den Staatsmann.

Leider waren gar häufig Herrschsucht, Ehr- und Geldgeiz 
die unreinen Motive, welche die Führer des Volkes veranlaß
ten letzteres zu den Gräueln des Bürgerkrieges aufzufordern. 
Eben so oft aber auch war es die plumpe Hand der Fürsten 
und ihrer Beamten, welche nicht vermochten den verwickelten 
Verhältnissen zahlreicher und wohlhabender Bürgerschaften vor
zustehen; ohne irgend eine Idee der Staatskunst vermochte ihr 
rüdes Wesen und ihre rohe Willkür wohl leibeigene Bauern 
zu tyrannisiren, nicht aber geordneten Gesellschaften vorzn, 
stehen.
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Als nun die republikanische oder großgenossenschaftliche 
Verwaltung und Rechtspflege von den Bürgern erkämpft war, 
als sie den erblichen Rathsherren die Gewalt aus den Händen 
genommen hatten, da bildete sich nach den Mustern der alten 
römischen Versassung, wie solche zuerst die italienischen Städte 
im 12ten und 13teu Jahrhundert wieder eingesührt hatten, ein 
auS der freien Wahl der Gemeinde vermittelst der Unterabthei
lung der Zünfte hervorgehender, die Gerechtsame der Stadt 
wahrnehmender Rath, der die Bezeichnung des großen Rathes 
erhielt. Er war meistens die gesetzgebende Behörde und ohne 
ihn und seine Zustimmung konnte nichts geschehen, was die 
Rechte oder das Eigenthum der Gemeinde anbetraf. Aus ihm 
wurde der kleine Rath gewählt. Dieser war seiner vorzüg
lichsten Bestimmung nach die oberste und in der frühern Zeit 
die allgemeine städtische Verwaltungsbehörde. In seinen Ge
schäftskreis gehörten demnach die SicherheitS- und Wohlfahrts
pflege (also die Polizei), die öffentliche Wirthschaft, die Ver
waltung des LandgebietS, die Leitung der auswärtigen Ver
hältnisse und gesandtschaftlichen Angelegenheiten und die Be
sorgung deS Kriegswesens. Bald aber sahen die Bürgerschaften 
ein, was die Natur der Oberaufsicht und Führung eines Ge
meinwesens verlangt, daß von der ausführenden Gewalt, 
da sie auf ihrem Standpunkte eS ist, welche die Bedürfnisse der 
Gesellschaft am besten kennt und die Mittel und Kräfte der 
Abhülfe vielseitig zu beurtheilen vermag, auch die Beschlüsse 
der anordnenden oder gesetzgebenden Behörde eingeleitet, vor
bearbeitet, überhaupt in Anregung gebracht werben müssen. 
So erhielt also der große oder gesetzgebende Rath, wie es ge
genwärtig in der Schweiz noch der Fall ist, in den mehrsten 
Fällen Gesetzesvorschläge und Vorlagen vom kleinen Rath, 
während indeß sowohl der Gesammtbürgerschaft als dem ein
zelnen Bürger eS unbenommen blieb, ebensallS schriftliche An
träge zu stellen und Vorschläge zu machen (das Petiliouö- 
recht).

Der große Rath, dem die höchste Staatsgewalt zustand, 
faßte Beschlüsse in Allem, was die öffentliche Sache betraf: 
in Angelegenheiten der Sicherheit, des Schutzes von Innen und 
Außen, in Feststellung und Auferlegung der Steuern, in der 
Wahl und Beaufsichtigung der Beamten, in Kriegserklärungen, 
Bündnissen, Friedensverhandlungen und Gesetzgebung. Die
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Anzahl der Mitglieder des großen Rathes richtete sich nicht 
jedesmal nach der Einwohnerzahl. Die Summe derselben war 
zwischen 50 und 250 und die Mitglieder wurden in bestimmten 
Zeiträumen gewählt; die Wahl selbst war sehr verschieden. 
Bald kamen aus den verschiedenen Stadtvierteln eine bestimmte 
Anzahl Wahlbürger zusammen und wählten den großen Rath; 
bald stand fest, wie viel Aelteste und Obermeister auS jeder 
Zunft zum Rathe kamen; bald bestand noch außerdem ein Volks
rath u. s. w. Daß dabei Bestechungen vorfielen, daß Wahl- 
umtriebe statlfanden, war nicht zu verhindern. Die Art der 
Abstimmung, sowohl im kleinen als großen Rathe, war eben 
so verschieden und lassen sich über alle diese Punkte feine all
gemeinen Normen aufstellen. Einige specielle Beispiele nun 
werden am meisten dazu beitragen, das zünftige Stadtregi- 
mcnt in seinem Entstehen und Verfolge zu erläutern:

Nürnberg hatte in der ersten Hälfte des 14ten Jahr
hunderts durch käufliche Erwerbung das Recht der städtischen 
Selbstgesetzgebung und der landrichterlichen Gerichtsbarkeit an 
sich gebracht. Bis 1378 ruhte die Herrschaft lediglich in den 
Händen der Geschlechter. Als nun der Gewerbsstand nicht 
mehr zurückzuweisen war, ist die Theilung der Gewalt mit An
stand und Mäßigung vor sich gegangen. An der Verwaltung 
des StadtwesenS wurde den acht Zünften: der Goldschmiede, 
Tuchmacher, Kürschner, Schneider, Gerber, Schlächter, Bäcker 
und Bierbrauer, eine Theilnahme zugestanden. Den kleinen 
Rath, oder die ausführende Behörde, bildeten 26 Patricier, 
die zur Hälfte Rathsherren, zur andern Hälfte Schaffer 
waren (Schaffer nämlich waren diejenigen Angestellten über
haupt, welche über ein untergeordnetes Personal zu befehlen 
und Anordnungen zu treffen hatten). Zwei davon, ein Schaffer 
und ein Rathsherr, führten während vier Wochen den Vorsitz, 
also daß in den 52 Wochen eines Jahres Jeden einmal die 
Reihe traf. Diesen 26 waren noch 8 Patricierbürger zuge
ordnet, welche die Genannten hießen. Als nun aus jeder 
der obigen 8 Zünfte 1378 ein Mitglied in den kleinen Rath 
zugelassen wurde, erhielten auch sie die ebengedachte Bezeich
nung und hießen: die jungen Genannten. Anfänglich 
bildeten bloß Patricier den großen Rath; nach erwähntem Zeit
punkt hatten auch die übrigen Bürger in bestimmter Anzahl 
Zutritt.
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In Frankfurt erfolgte die Theilnahme des Gewerbe- 
standes am Rathe allmalig und geräuschlos. Ursprünglich be
standen die Nathmannen lediglich auS den Geschlechtern, so 
wie das Schaffergericht im Alleinbesitz dieses Standes war, 
aus 14 Mitgliedern bestand, die ihre Stelle auf Lebenszeit inne 
hatten und sich durch Selbstwahl ergänzten. Schaffer und 
Rathmannen machten die Obrigkeit auS. Haupt von jenen 
war der erste Bürgermeister (Schaffermeister), von ihnen selbst 
unv aus ihrer Mitte gewählt. Der zweite Bürgermeister (Raths- 
meister) stand an der Spitze der Rathmänner, die auch Ge
schworene genannt wurden. Beide Wahlen fanden jährlich statt. 
An der Wabl der Rathmänner nahmen alle Patricier Theil. 
Im Jahr 1325 tritt zuerst Culmann Zaan, ein Tuchmacher 
von Ansehen, als Rathsmann auf, der 10 Jahre darauf zur 
Rathsmeisterwürde gelangte. Seit dieser Zeit kamen die Schläch
ter, Bäcker, und einige andere Handwerke mit in den Rath. 
Von nun an hieß es: Schaffer, Rath und Zünfte der Stadt 
Frankfurt. Die Handwerker wollten indeß noch weiter vor
wärts und in den Jahren 1355 — 58 kam es zu unruhigen 
Auftritten, die jedoch nicht zu besondern Erzessen führten. Man 
verglich sich endlich und der Rath bewilligte dem Gewerbestand 
eine beständige und auf eine bestimmte Zahl von Mitgliedern 
festgesetzte Theilnahme am Rathe und die Fähigkeit zur Raths- 
meisterwürde. Was in Nürnberg die 8 neuen Genannten waren, 
sollten in Frankfurt 6 Mitglieder als Vertreter des Gewerbe
standes oder der Gemeinde entgegengesetzt dem Rathe und den 
Geschlechtern beständig Rathsbeisitzer sein und jährlich er
neuert werden. Indeß stand dem Rathe zu, einen gewissen 
Einfluß auf diese Wahl auszuüben. Es sollten nämlich aus 
und von der Gemeinde Zwölf gewählt und dem Rathe vorge
stellt werden, von welchen derselbe dann die 6 zu ernennen 
berechtigt sein sollte. Aber schon nach einigen Jahren ward 
dieS dahin abgeändert, daß mit Uebergehnng des Raths die 
Handwerkszünfte allein und ausschließlich 3 Beisitzer aus sich 
wählten, die andern 3 die Gemeinde überhaupt. Indeß auch 
hiermit noch nicht zufrieden, brachten es die Gewerbsleute dahin, 
daß sie den beiden andern Bestandtheilen deS Rathes in An
sehung der Zahl gleichgestellt wurden: 14 auf jeder von den 
3 Bänken, nämlich der Schaffer-, Rath- und Zunftbank. Die 
Wahl beider Bürgermeister verblieb zwar den Schaffern und 
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dem Rathe; dieser aber nahm von nun an zum zweiten Bür
germeister auch zünftige Bürger. DaS Haupt der ganzen Be
hörde, der Schultheiß, war nicht zugleich Bürger- und 
Schaffermeister, sondern mit der Stelle des Vogtes verbunden. 
Für eine bedeutende Summe kaufte gegen das Ende des 14ten 
Jahrhunderts die Stadt daö verpfändete Recht an sich, aus 
eigner Macht den Schultheiß anzustellen.

Anders ging die Reform in Aachen vor sich. Dort er
kämpfte die Bürgerschaft durch das Mittel der Revolution sich 
Antheil am Stadtregimente; aber erst im I. 1428 bekümmerten 
sich die Zünfte eigentlich um Verwaltung des Gemeinwesens. 
Herrisches Betragen, Verschwendung der öffentlichen Gelder, 
Schuldenmachen, Weigerung vom Stadthaushalte Rechnung 
abzulegen , begründeten den Sturz der Patricier - Regierung 
und die Zünfte bestellten aus ihrer eigenen Mitte einen neuen 
Rath. Da ließ der alte Rath verkleidete Kriegsmannfchaften 
benachbarter Landesherren heimlich in die Stadt ein und ver
steckte dieselben in den Häusern der Patricier. Zur verabre
deten Stunde einer Nacht begaben sich die Reisigen, von den 
alten Rathsherrcn geführt, an ein Thor und ließen 1400 Reiter 
herein. Der neue Rath wurde überrascht, fünf davon gleich 
auf dem Markte enthauptet und die Uebrigen mußten Unter
würfigkeit schwören. Dieser Verrath kostete der Stadt 10,000 
rheinische Gülden. Bei abermalig schlechter Wirthschaft ging 
es im Jahr 1437 nicht so blutig her; die Handwerker durften 
zur Berathung über die Schuldentilgung aus den 10 Zünften 
60 Mitglieder schicken. Endlich 1450 siegten die Handwerker 
durch das Mittel der Revolution; die Erblichkeit der RathS- 
stellen wurde abgeschafft und aus jeder der damaligen 11 Zünfte 
2 Meister in den Rath ausgenommen.

In Konstanz, einer bischöflichen Stadt, ging eS wüthend 
her; die rathsfähigen Familien besaßen einen so boshaften Trotz, 
solch niederträchtige Hinterlist, daß sie weder Verrath noch Mord 
scheuten, um über die Handwerker zu siegen. Diese, ein wahres 
Muster von Energie und Entschlossenheit, waren nun freilich 
ebenfalls nicht sehr heikel in der Wahl ihrer Mittel und setzten 
Gewalt dec Gewalt entgegen. Drei schreckliche Auftritte be
zeichnen in den Jahren 1342, 1370 und 1429 die Übergangs
perioden der Rathsgewalt aus den Händen der allein Bevor
rechtigten in die des Volkes. Ein Metzger, Heinrich Andreas, 

Einleitung zur Chronik der Gewerke. 6 
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ging aus der letzten Revolution als erster Bürgermeister hervor, 
behauptete jedoch nicht lange seine Stellung und die Bürger
schaft mußte auf Entscheidung Kaiser Sigismunds eine Straf
summe von 28,000 Goldgulven bezahlen; indeß hatten sie sich 
endlich damit eine volksthümliche Regierung geschaffen. Die 
19 einfachen Zünfte wurden auf 10 zusammengesetzte reducirt 
und aus jeder zwei Mitglieder in den Rath ausgenommen. Der 
Vogt, im Range nach dem Bürgermeister der Erste, wurde 
aus den Zünften genommen.

So könnten wir von Basel, Augsburg, Köln, Straßburg, 
Worms, Mainz u. a. Städten, von welchen eine jede zu an
derer Zeit und in eigener Weise ihren Bildungsgang durch
machte, Beispiele aufführen, wenn eben der Raum es gestattete 
ausführlicher darauf einzugehen. (Wer den 3ten Band des tüch
tigen Werkes von Hüllmann, „Städtewesen des Mittelalters", 
lesen will, dem wir auszugsweise vorstehende Schilderungen 
entnahmen, wird reichen Stoff auf den Seiten 534 bis Ende 
finden.)

Nachdem auf solche Weise nun die Zünfte befriedigt und 
ihre Anforderungen meist überall erreicht waren, hörten die 
bisherigen blutigen Unruhen auf. Aber demungeachtet waren 
auf die Dauer nicht alle Beschwerden beseitigt. Denn so er
sprießlich und nothwendig auch die neue Einrichtung der städti
schen Obrigkeiten, sowohl für die öffentliche Ruhe als für die 
Wohlfahrt gemeinsamen Wesens überhaupt war, so arteten 
sie doch im Laufe der Zeiten und an vielen Orten in Mißbrauch 
aus. Hatte man vorher über Bedrückungen durch die Aristo
kratie geklagt, so war nun häufig in den Rathsversammlungen 
nichts durchzusetzen, wenn es den Zünften und ihren vermeint
lichen Vorrechten nicht behagte. Hatten Manche, z. B. die 
Zunft der Bäcker, sich straffällig gemacht, weil sie, wie ihnen 
in den Ehroniken leider sehr oft vorgeworfen wird, bisweilen 
aus willkührlicher Verabredung auf einmal das Brod verklei
nert, oder die Metzger eigenmächtig daö Fleisch im Preise ge
steigert hatten, — so waren Mitglieder derselben Zunft zugleich 
Glieder eines hochedeln Rathes und wußten unter dem treuen 
Beistände ihrer Herren Kollegen auch von den andern Zünften 
(die, nach Kaiser Sigismunds Versicherung, den Waidspruch: 
„Hilf mir, so helf ich dir," insgemein zu ihrem wichtigsten 
Grundsätze machten) die Sache ihrer Gildebrüder meist so 
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schön auseinanderzusehen und zu vertreten, daß wenig oder 
gar nichts wider sie verfügt werden konnte.

In Gemäßheit der neuen Ehre und des Ansehens, zu wel
chem der Handwerkerstand sich nach und nach durchgearbeitet 
hatte und emporgehoben sah, besonders seit aus ihm mächtige 
Herren des Rathes erwählt wurden, unterließ man auch nicht 
im äußern An- und Aufzuge sich vornehmer und prächtiger zu 
halten, als die Vorfahren ehedem gethan hatten. So z. B. 
in Straßburg, wo um 1332 zuerst die Veränderung des Rathes 
vorging und der Handwerker seinen Platz dortselbst gefunden 
hatte, setzte sich nun der kleine Gewerksmann, wenn er ver
reisen wollte, auf ein „Wägele" oder zu Pferd, während er 
ehedem zu Fuß gegangen war. In Breslau verabredeten sich 
um 1419 die Bader und Barbiere, ungeachtet sie doch nach 
den Vorurtheilen jener Zeit den Genossen eines ehrsamen Schu
ster- oder Schneiderhandwerkes bei weitem nicht gleich gestellt 
waren, einen Artikel: daß um der Ehre des Handwerkes 
halben kein Meister noch Geselle „birschenklich geen fuit, er 
„ were denn krank, oder welde zum bade geen, oder were dorauS 
„kamen, oder hette sust ein lang kleit an, das man ihm die 
„Beine nicht sehe, bei der busse eines Pfund Wachs*)."

*) Dokumentirte Geschichte und Beschreibung von Breslau. Lier Bd. 
Thl. 2. Bries 88. S. 370.

Eine Folge der Bewaffnung des Handwerkers und ein 
Ehrenpunkt war es, sich an Fest- und Gallatagen mit Waffen 
zu schmücken. Meister und Gesellen trugen entweder ein Schwert 
an der Seite oder, wie z. B. die Küfer, ein langes Messer 
im Gurt. Die Meister schmückten sich auch mit sammtenen 
oder fein tuchenen Schauben, an den Aermeln mit Silber be
setzt und die Gürtel häufig so schwer von edelm Metall, daß 
die Behörden, um dem Aufwande zu steuern, Pracht- und 
Kleiderordnungen zu erlassen für nöthig befanden. Ja man 
glaubte schon an manchen Orten ein Uebriges zu thun, wenn 
man verfügte, daß ächte Gürtel nicht über 4 Mark schwer sein 
sollten. Hinter den Männern blieben die Frauen nicht zurück, 
denn fie traten in langen, weiten Mänteln einher, in Kleidern 
mit Schleppen, in reichen und prachtvollen Hauben und edelm 
Geschmeide.

Luxus ist ein gutes Ding; er bringt Geld in Umlauf; 
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aber nur muß der Luxus von Leuten getrieben werden, die 
binreichende Mittel haben, um sich auf der andern Seite nicht 
die Befriedigung der nothwendigsten Lebensbedürfnisse versagen 
zu müssen; wo letzterer Fall eintritt, da wird der Lurus zum 
verderblichen Uebel. Dieser ausschweifende Lurus, zu welchem 
es nach und nach im loten Jahrhundert fast aller Orten in 
Deutschland gekommen war, veranlaßte daher eine Menge obrig
keitlicher Gesetze und Verordnungen, wodurch man glaubte dem 
Uebel steuern zu können. So z. B. drohte zu Breslau ein 
hochedler Rath den hoffärtigen Frauenzimmern ihnen nöthigen- 
falls die langen Schweife (wahrscheinlich Schleppen) auf 
eben dieselbe Weise abzugewöhnen, wie später der Czar Peter 
seinen Russen die langen Bärte. Denn eS wurde den Ueber# 
treterinnen nicht nur eine Mark Buße auferlegt, sondern sie 
auch bedeutet, welcher Gestalt man dergleichen hoffärtige Klei
der „uff daß Rathus antworten und alldo absneiden und zu 
„rechtir mase kurzen würde." Wen eS interessirt derartige Ver
ordnungen wider den Kleidcraufwand ausführlicher zu lesen, 
wolle das Bändchen unserer Chronik, welches vom Schneider
gewerk handelt, sich anschaffen.

Daß aber die Eitelkeit und Prunksucht unter dem mittleren 
und Handwerkerstande selbst bis zu einem solchen Grade deS 
Aufwandes in jenen Zeiten steigen konnte, machte der gute, ge
sicherte Wohlstand und der überaus reichliche Nahrungserwerb 
möglich, zu welchem nach und nach die Städte Deutschlands 
durch den Handel gelangt waren. Die Kaufleute jenes be
rühmten aus 74 Städten bestehenden Bundes, die Hansa 
genannt, der mit dem löten Jahrhundert in seine Glanz
periode trat, versahen nebst denen, die den Handel des südlichen 
Deutschlands führten, theils unmittelbar und ausschließlich, 
theils mittelbarer Weise, fast alle Marktplätze Europa'S mit 
deutschen Manufakturen und andern Gegenständen deS täglichen 
Bedürfnisses, und von jenen Reichthümern, die sie von diesem 
Handel zurückbrachten, strömte sodann jedesmal ein Theil über 
die Städte in ganz Deutschland aus. Mit dem Aufschwung 
deS Handels hielt daher das Glück deS Handwerkers meist 
gleichen Schritt; so lang jener blühte, dauerte auch der Wohl
stand und das Ansehen des letzteren fort. Im löten Jahr
hundert fiel die Hansa. Durch die Niederländer, damals noch 
die vereinten, die sich im Besitz der Schifffahrt auf der Ostsee
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*) LüNig, Reichsarchiv, partis generalis continuatio, pag. 184. 205.
240.

setzten, erhielt der deutsche Handel einen Gang, der den Ge
schäften des deutschen Kaufmannes und somit auch des deut
schen Handwerkers nachtheilig wurde. Wie nun seitdem der 
Handwerker mit der sinkenden Einträglichkeit seines Gewerbes 
und des deutschen Kunstfleißes überhaupt schon an sich eine 
Verminderung seines vorigen Wohlstandes erlitt, so kam noch 
hinzu, daß mit der Entstehung öffentlicher Abgaben und Steuern, 
welche theils die Verschwendung und Zügellosigkeit an den 
deutschen Fürstenhöfen, theils die veränderte Art deS Kriegs
wesens nöthig machten, für den Bürger und Bauer eine ehe
dem nie stattgefundene periodische Abzapfung seiner Kräfte ihren 
Anfang nahm, die mit der Zeit in immer größerm Maße über 
ihn verhängt wurde und die ihn desto tiefer gegen gewisse an
dere Klassen von „Mitunterthanen" in Abstand setzen mußte, 
je weniger diese auch ihrerseits immer nach einem angemes
senen Verhältnisse mitbesteuert wurden. Die traurigen Zustände, 
in denen die Gegenwart todeökrank darniederliegt, nahmen da
mals ihren Anfang und wuchsen in unermeßlichen Progres
sionen fort. Zu diesen Verhältnissen nun noch der nach allen 
Seiten ausgedehnte Aufwand, mußte den Sturz der Handwerker 
herbeiführen.

Ein Beweismittel von dem Aufwand und Luxus, in den 
der Bürger und Handwerker des Mittelalters und zur Zeit der 
Reformation verfallen war, geben die vielfachen Verordnungen, 
sowohl von den Reichstagen als den einzelnen Landesregierun
gen ausgehend, gegen die Pracht, mit welcher Hochzeiten, 
Kindtaufcn und Begräbnisse begangen wurden. Schon in 
dem Abschiede des Reichstages zu Lindau 1497 kommt folgende 
Stelle in Beziehung darauf vor: „Ist geratslagt, daß ain yeber 
„Fürst vnd Oberkait in Irem Fürstenthumb vud Oberkait Ord- 
„nunge machen solle: damit sollich Vberflüssigkeit, so mit der 
„ Cost vnd Mengin der Leüt uff den Hochceiten vnd Breüt- 
„loffen gepraucht wird, abgestellt und in zimlich Wesen ge- 
„ pracht*)."  Gleiche Verordnungen wurden auf den Reichs
tagen zu Freiburg im Breisgau 1498 und Augsburg 1500 er
lassen. Ob sie nicht befolgt, oder im Laufe der Zeit wieder 
in Vergessenheit gekommen, genug auf dem Reichstage zu Augs- 
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bürg 1530 wird ihrer wieder und zwar in ausgedehnterer Weise 
gedacht, indem auch die übermäßigen Gastereien zu Fastnacht, 
Kirchweihen, erster Messe, Hingaben u. s. w. beschrankt wur
den. Noch mehr ausgedehnt werden dieselben auf dem Reichs
tage zu Augsburg 1548 festgesetzt *), in denen unter anderem 
vorkommt: „zu dem daß bei etlichen Handwerken, als Kan- 
„tengießern, Tuckscherer und dergleichen, so sie frembde Ge- 
„ feilen grüssen, und zur Arbeit anstellen, unnothwendiger Ko- 
„sten, mit dem Weingang und Beherbergen auffgewendt und 
„folgendts auff die Arbeit geschlagen wird, daß auch großer 
„Zweyspalt unter den Handwerken entstehet, derwegen daß sie 
„an allen Orten nicht gleiche, sonder unterschiedliche Lehrjahr 
„haben, darumb sie die, so außgelernt haben, an allen En- 
„den nicht zulassen, rc. Vber das trägt sich auch in den Haud- 
„ werken allerhand List und gefährlicher Betrug zu, gemeinem 
„Nutzen zu Nachtheil: So fällt auch täglich deß Kostens und 
„Lohns halben Irrung und Mißverstandt für zwischen Meister 
„vnd Gesellen, welchen allen oberzahlten Mängeln stattlich zu 
„ begegnen und darin gute Ordnung und Maß sürzunehmen, die 
„unvermeidliche Notturfft erfordert rc. ic." Und nun bedroht 
Kaiser Karl V. eine jede Behörde und Obrigkeit, die nicht das 
Ihrige zur Beschränkung solcher Mißbräuche beitragen werde, 
binnen Jahresfrist mit 2 Mark löthigen Goldes zu strafen. DaS 
scheint gewirkt zu haben, denn von nun an enthalten alle Poli
zeimandate ausführliche Hochzeits-, Kindtauf- und Begräbniß- 
Ordnungen. Eine der interessantesten ist die des sächsischen 
Churfürsten Johann Georg vom Jahr 1612, welche wir der 
Curiosität halber auszugsweise, so weit sie den Burger und 
Handwerker berührt, hier mittheilen wollen**).

„Damit auch auff Beylagern vnd Wirthschaften, mit Ein- 
„ladung der Hochzeitgäste, derselben Bewirthung vnd sonsten 
„eine gebührende masse gehalten, auch alle Bnordnung, so 
„viel tauglichen, vermieden werde, sintemal vnterschiedene Erem- 
„pel vor äugen, daß auch durch deroselben vbermäßigen Bn- 
„kosten vnd Pracht mancher sich mit außrichtung einer Wirth
schaft dermassen verstecket vnd in vngelegenheit gebracht, daß 
„er darüber in absall seiner Nahrung kommen, mit welchem aber

*) Lünig, ebendas. 838.
*• ) Polizei- vnd Kleiderordnung des durch!, ic. Fürsten H. Johann 

Georgen, so auffjüngst zu Torgaw gehaltenem Landtage jc. Leipzig. 1612, 
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„doch weder Braut noch Bräutigam, viel weniger den Hoch- 
„zeitgüsten gedienet ist; so soll hinführo, die Bürgerschafft be- 
„langende, derjenige, so die Hochzeit bestellet, sich zum läng- 
„ sten den tag nach dem ersten auffgebot, vnd also zum wenig- 
„sten 14 tage vor dem Hochzeittage bey dem Rath angeben, 
„vnd von demselben vernehmen vnd gewertig seyn, was vnd 
„wie viel Tische einheimischer Hochzeitgäste, nach gelegenheit 
„seines Standes, Ampts vnd Vermögens, vnd nachdem die 
„Freundschaft auff des Bräutigams vnd der Braut feiten groS 
„vnd weitleufftig, ihme zu erlauben, welches denn in allwege 
„auff erkenntniß vnd ermessung des Raths stehen soll. Do 
„alßdenn jm eine gewisse anzahl Tische Hochzeitgäste einzula- 
„den benennet vnd vergönnet werden, vnd er darauff den 
„Hochzeit- und Bittzettel verfertigen, vnd solchen 8 Tage vor 
„der Wirthschaft dem Rathe widerumb fürtragen soll, damit 
„derselbe durchsehen, vnd daraus ohnegefahr abzurechnen, ob 
„der erlaubten anzal gemeß in einladung der Hochzeitgäste er 
„sich verhalte, und da ein sonderlicher Vbersluß der einladung 
„darinnen gespüret, soll derselbe alßbald von demjenigen, die 
„Wirthschaft außrichtet und dem Bräutigam rectificiret (be- 

„richtiget) und darauff folgendes Tages solcher Hochzeitzettel 
„dem Rathe wider fürgetragen werden, vnd wenn man mit 
„demselbigen nach der erlaubten Anzahl Tische Hochzeitgäste 
„ zufrieden, soll alßdenn angeregter Hochzeitzettcl, auff besehlich 
„des jedesmal regierenden Bürgermeisters, von dem Ober« und 
„Unterstadtschreiber auf allen Blättern vnterschrieben, vnd am 
„ende des zettelS von jhncn darzu gesatzt, wie viel Anzahl 
„Häuser in solchem zettel begriffen, vnd solcher vnterschriebener 
„zettel, dem Hochzeitbitter (sintemal an eynem jeden Ort hin- 
„ furo zwo oder drey gewisse Personen hierzu bestellt werden 
„sollen) hernachmals oberantwortet werden, welcher auf keinen 
„anderen Beizettel, oder auch bloßen mündlichen Befehlig, 
„Hochzeitgäste einladen oder bitten soll, derselbe sei denn auf 
„mässe, wie bemeldt, von dem Ober- vnd Vnterstadtschreiber 
„unterschrieben, bei unnachlässiger Straffe 8 Tage bürgerlichen 
„Gehorsams, im Fall ein Hochzeitbitter darwidcr handeln würde. 
„Wenn nun die Hochzeit verbracht, soll derjenige, so dieselbe 
„außgericht, und von Erlaubniß einer gewissen Anzahl Tische 
„angehalten, neben dem Hochzeitbitter, vor dem Rathe wider- 
„umb erscheinen, vnd allda den unterschriebenen Zettel mit zur

*



„ Stelle bringen, vnd beydes der, so die Hochzeit ausgericht, 
„sowohl der Hochzeitbitter, bei seinen bürgerlichen Pflichten 
„und an Eydes statt außsagen, daß sie solchem Zettel nachge- 
„ kommen, auch wie viel Tische sie zum ersten Niedersitzen ge- 
„ speiset; es sollen aber über einen Tisch nicht mehr denn 10 
„ oder 12 Personen gesetzt werden. Frembde Leute aber, so 
„anderer Orte wohnhastig, mag ein jeder nach seiner Gele- 
„genheit bitten, welche beim, so sie Braut und Bräutigam zu 
„ehren erscheinen, sowohl auch die man zur Dienstwartung 
„gebraucht, in die erlaubte Anzahl Tische nicht gerechnet wer- 
„den sollen. Hiergegen aber sollen auch diejenigen, vor Frembde 
„nicht geachtet werden, so sich zur Zeit der Hochzeit, ihrer 
„Handirung halben, sonst an dem Ort wesentlich aushalten. 
„So soll auch des anderen Hochzeittages (also zwei Hochzeit- 
„tage?) ein jeder sich mit einladung der Hochzeitgäste nach dem 
„unterschriebenen Hochzeitszettel richten, daß er den andern Tag 
„nicht mehr Tische zu speisen habe, als ihm erlaubt. Doch 
„auch jemand befunden, der über gedachte Anzahl mehr Tische 
„setzen würde, es sei des ersten oder des anderen Tages, der 
„soll vor jede Person 2 Gulven ohnweigerlich zur Straffe geben. 
„Würde sich auch befinden, daß der, so die Wirthschaft auß- 
„ gerichtet, sammpt dem Hochzeitbitter, dem ungleichen Berichte 
„fürgehen, und mehr gesatzt würbe, als sie angesagt, solidem 
„Hochzeitbitter auf ein Vierteljahr zur Hochzeit und Begräbniß 
„zu bitten gelegt, der aber, so die Wirthschaft auSgericht, um 
„des ungleichen Berichts willen über die von jeder Person ge- 
„satzte 2 Gulden Straffe, noch mit 50 Gulden Straffe un- 
„ nachlässig belegt werden. So sollen auff gemeldten Wirth
schaften, es sehe gleich eine Früh- oder Abendhochzeit, mehr 
„nicht als fünf Gerichte, außerhalb Käse, Kuchen und Obst, 
„vnd jedes Gericht allein, eines nach dem andern, gegeben 
„vnd aufgetragen, und doch bei dieser Anzahl aller unnöthigen 
„Vberfiuß und Mißbrauch vermeiden und eingestellt, und die 
„Schüsseln mit allerlei Gebratenes und Fischen, daß mancher 
„solche kaum ertragen könne, nicht überhäuft werden. Deß- 
„ gleichen sollen auch mehr nicht, denn zweierlei Wein und zweier- 
„ lei Bier und sonsten keine süßen Weine, als Malvasier, Rhein- 
„fall, Alacante, Muscateller, Veltliner und dergleichen ge- 
„speiset werden. Würde aber jemand mehr Gericht speisen, und 
„mehr getränke, es sei am Hochzeittage oder zur Nachhochzeit, 



„als jetzo gemeldt und nachgelassen ist, geben vnd auftragett 
„lassen (ausserhalb was der Rath, Braut und Bräutigam und 
„den frembden Hochzeitgästen zu ehren an süßen und anderen 
„Weinen zu verehren pfleget), der soll vor jedes derselben 20 
„ Gulden zur Straffe unnachlässig verfallen sein. So sollen 
„auch alle Schau- und Beiessen gänzlich abgeschafft sein. — 
„Auff fürnehmen Hochzeiten soll allein dem Vater, Mutter, 
„Brüdern, Schwestern und Geschwisterkindern, deßgleichen den 
„Fremden, ihres Gefallens zu schenken nachgelassen sein. Aber 
„ausserhalb den jetzo gemeldten Personen, sollen die anderen 
„ eingeladenen Hochzeitgäste, ein jeder seinem Stande und Ver- 
„wanbtniß nach, hierinnen eine solche Maaß halten, damit 
„durch seine Schenkung zu keiner Neuerung Ursach gegeben 
„ werde. Es sollen aber hiergegen alle Geschenke an Kleidung, 
„Hembden und Schürtzen, so die Braut, des Bräutigams 
„Freunden bishero zu verehren gepflogen, ganz und gar ver- 
„ boten sein, ausserhalb dessen, daß die Braut dem Herkommen 
„nach einen Kragen und Hembde, sowohl ihrem als des Bräu- 
„tigamö Vatern, oder dem Vormunde, weil derselbe an deS 
„Vaters Stelle ist, ein Hembde verehren mag, weil solches 
„vor eine sonderbare Ehrenbezeigung und Dankbarkeit der Braut 
„gegen ihres Bräutigams und also ihre künftige Eltern, oder 
„so an derselben Statt seind, gehalten wird. Gleichergestalt 
„soll dem Bräutigam nun gewähret sein, der Brautmutter ein 
„Kleid zu verehren, jedoch daß er solches an keinem höheren 
„Zeuge thue, als ihr ihrem Stande und der Kleiderordnung 
„nach gebührt. (NIL Wer Interessantes über die Kleiderord
nung deS Mittelalters lesen will, kaufe sich das Iste Bändchen 
der Chronik der Gewerke, enthaltend daö Schneiberge werk.) 
„Und demnach bräuchlich, daß der Bräutigam an der Ver- 
„löbniß, als sowohl am Hochzeitstage, der Braut eine Kette 
„oder Armband zum Mahlschatze, und am Hochzeitstage 
„ein Kleid zu verehren pflegt, so soll sich ein Jeder der Klei- 
„Verordnung, und was der Braut als seinem künftigen Ehe- 
„weibe, seinem Stande nach, zu tragen gebühret, allenthalben 
„gemäß erzeigen. Der Bräutigamökranz, welchen die Braut 
„am Hochzeitstage, wenn sie miteinander zur Kirche gehen, 
„und sich ehelich trauen lassen wollen, dem Bräutigam zu ver- 
„ ehren pflegt, soll bei vornehmer Leute Wirthschaft über 9 oder 
„10 Thaler nicht würdig sein. Wie denn auch die Schnüre 
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„und Ringe, so auf vornehmen Wirthschaften die Braut den 
„Brautdienern zu verehren pflegt, eine, zusammt dem Ringe, 
„über 4 Gulden nicht würdig sein."

„Die Handwerksleute und gemeinen Bürger sollen 
„gleichergestalt, ehe sie Wirthschaft anstellen, sich bei dem Rath 
„angeben, und sich allda Bescheids erwarten, waS einem Jeden, 
„seinem Stande und Vermögen nach, diesfalls zu erlauben 
„sein möge. ES soll aber denselben auff's meiste 6 Tische, 
„den andern aber 5 oder 4 auch weniger Tische Einheimische 
„(denn die Frembden darunter nicht zu rechnen) einzuladen und 
„zu setzen vergönnet werden, und da einer darwider handeln 
„und mehr Tische setzen würde, der soll für jede Person 1 Gul- 
„ den Strafe erlegen, wie sie es mit dem HochzeitSzettel allent- 
„ halben halten sollen, wie oben gemeldet. So sollen sie auch 
„mehr nicht, denn vier Gerichte, eines nach dem andern, ausser- 
„halb Käse und Kuchen, und einem Franken- oder Landwein 
„ auch neben dem eingebrauten Bier, nur einerlei fremde Bier, 
„speisen und auftragen lassen. So aber solches jemand über- 
„ treten würde, soll er dem Rath von jedem Gerichte, 10 Gul- 
„ den und von jedem Getränke 20 Gulden zur Strafe zahlen. 
„So soll auch die Braut dem Bräutigam keinen Bräutigams- 
„kranz geben so über 3 Gulden würdig, bei 10 Thaler Strafe. 
„Wie denn bei denselben das Verehren mit den Hembden und 
„ Kleidern, ausserhalb so die Braut dem Bräutigam, und der 
„Bräutigam der Braut zu verehren pflegen, darinnen sie sich 
„ allzeit ihrem Stand und der Kleiderordnung gemäß verhalten 
„sollen, hiermit gänzlich verboten wird. Den Handwerksleuten 
„und gemeinen Bürgern sollen zu ihren Wirthschaften die Stadt- 
„ Pfeifer nicht verstattet werden, sondern mögen sich an den 
„Geigern oder, wie vor Alters bräuchlich gewesen, den Trom- 
„melschlägern begnügen lassen. Sie sollen aber den Geigern 
„mehr nicht denn 2 Thaler, doch ohne Auflegen, und den 
„Trommelschlägern, gleichfalls ohne Auflegen, einen Tag einen 
„Thaler geben, u. s. w."

„Obwohl besondere Verlöbnis), über den gewöhnlichen 
„Handschlag nicht allerdings nothwendig, da aber dennoch je- 
„mand, bei solchen Verlöbnissen oder Handschlag, sonderliche 
„Speisung anzuordnen gemeint, soll keinem vornehmen Bürger 
„über 3 Tische verstattet werden. Handwerksleute sollen über 
„2 Tische in Alles nicht haben, und über 4 Gerichte, ohne
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„ Käse und Kuchen, nicht geben, desgleichen einerlei fremde 
„Biere und einen Franken- oder Landwein, bei Strafe von 
„4 Gulden. Was auch von vorgesagten Verbrechungen allen 
„an Geldstrafen eingebracht, soll zu milden Zwecken geordnet 
„werden."

„Demnach auch bisher bei den Kindtaufen, mit Speist 
„und Austheilung der Zuckerbilder und Muschken, sowohl dem 
„Gevattergelde, so die Pathen einzubinden pflegen, von vie- 
„ len großer Exceß begangen, und überflüssige Unkosten ge- 
„ trieben werden, so soll hinführo solcher übermäßiger Unkosten 
„auf den Kindtaufen eingestellt, und die Zuckerbilder gänzlich 
„abgeschafft sein, auch auf keinen adelichen Kindtaufen über 
„3 Tische Manns- und Weibsvolk und 10 Gerichte, bei für- 
„ nehmen Bürgern aber 2 Tische Weibsvolk und mehr nicht 
„als 4 Gerichte, ohne Kuchen und Käse, gespeißt werden. 
„Desgleichen soll es auch bei den Handwcrksleuten gehalten 
„werden, welche den bösen Brauch eingeführt, daß wenn man 
„mit dem Täufling auS der Kirche kömmt, und solcher von 
„der Taufe wieder bracht wird, die Weiber sämmtlich, so zur 
„Kindtaufe gewesen, alsbald zu Tische sitzen, und allda ge- 
„ speiset werden, daß mancher arme Handwerksmann, bis in 
„3 oder wohl mehr Tische zu speisen gehabt, welches hiemit 
„abgeschafft sein soll, bei 14 Tage Gehorsamsstrafe, sondern 
„soll nicht mehr als einen Tisch Weiber, welche ihm am näch- 
„ sten verwandt und bei der Kindbetterin in ihren Kindsnöthen 
„gewesen, oder nächste Nachbarin dazu gebeten werden, jedoch 
„ steht eS in ihrem Gefallen diesfalls gar niemand zu speisen." 
(Es scheint also, daß bei Gelegenheit der Kindtaufen zweimal 
geschmaust wurde, nämlich 1) bei der Rückkunft auö der Kirche 
und dann 2) noch einmal ordentlich, in größerer Gesellschaft, 
vielleicht Abends. Wo der Handwerker noch solche Ausgaben 
bestreiten konnte, ist gewiß der Verdienst besser gewesen als 
heut zu Tage.)

„ Gleichwie nun der mehre Theil dahin gesinnt, in maßen 
„solches leider die Erfahrung giebt, wie einer dem andern mit 
„der Pracht und Zehrung nichts nacbgeben möge, also ist bei 
„den Begräbnissen bisher ein solcher Mißbrauch eingeführt, 
„daß unter den Trauernden und Leidtragenden auch nicht ein 
„geringer Exceß mit sonderlichen Trauerkleidern, Fächeln und 
„Binden und andern übermachten Dingen begangen, und dabei 



„nicht geringe Unkosten aufgewendet werden, daher mancher 
„in Unvermögen gediehen. Ob cS nun löblich und christlich, 
„daß die Verstorbenen ihrermHerkommen, Stande, Ample und 
„Vermögen nach, ehrlich zur Erden bestattet und ihnen also 
„die letzte Ehrenbezeigung geleistet werde, so soll aber dennoch 
„ein jeder hierin» sowohl, alö anderen Sachen seinen Stand 
„und Vermögen in acht haben. Soll demnach ein jeder mit 
„den Trauerkleidern, Leichtüchern und anderen sich also bezei- 
„gen, wie solches seinem Stande, Ampte und Vermögen ge- 
„ maß, damit es ihm zu seinem sonderbaren Schimpf nicht ver- 
„ wiesen werde. Es soll aber hinsüro niemand unter denen 
„vom Adel, und Bürgern, Trauerbinden, ausserhalb denen, 
„so die Leiche tragen, und dem Leichenbitter, und zwar über 
„4 Ellen Kartek nicht geben. Wie es denn auch mit Austhei- 
„ hing der Trauerschleier und Schürzen ebenmäßig zu halten, 
„und soll der so dawider handelt, von jeder Person 4 Thaler 
„Strafe zu entrichten schuldig sein."

Diese Verordnung wurde von Kurfürst Joh. Georg 1661 
auf's Neue und zwar in manchen Punkten verschärft heraus- 
grgeben, ein Beweis, daß der übermäßige Aufwand in fast 
allen Ständen nicht nachgelassen haben mochte.

Am 3. December 1663 erschien ein solches Aufwandsgesetz 
für die Stadt Magdeburg, die nicht bloß von zwei, sondern 
sogar von drei Hochzeittagen und einer Menge von Tischen 
spricht. Unter anderen heißt eS in derselben: „In den Städten 
„aber wird nicht unbillig der Unterschied gemacht, daß bei 
„Hochzeiten die von denjenigen, so in Aemtern und vornehmen 
„Geschlechtes sein, zwölf Tische, — gemeinen Bürgern und 
„Handwerkern aber, bei ihren Hochzeiten acht Tische besetzen 
„und speisen mögen; — bei andern (den Vornehmen) aber 
„in den Städten, den ersten Hochzeitstag zwölfe, den 
„andern und dritten Tag aber zehen Speisen; bei 
„ gemeiner Bürger-, Handwerksleute- auch Bauern- Hochzeiten 
„aber, keinen Tag mehr denn drei bis vier Essen hergeben und 
„aussetzen zu lassen, hiermit verstattet sein." Von den Ge
tränken wird verordnet, daß bei vornehmen Hochzeiten zwar 
Wein, aber nicht „zum Vollsaufen" möge aufgetragen werden; 
bei Bürgerhochzeiten sollte der Wein abgeschafft sein u. s. w. 
— Im Verhältniß zu den damaligen, gewiß sehr lockeren 
Zuständen erscheint die holstein'sche Polizeiordnung von
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1636 ungemein streng. An einer Stelle derselben heißt eS: 
„Gemeine Bürger und Handwerker betreffend, sollen dieselben 
„allein zehen Paar, ohne die Geistlichen und Fremden, und 
„deren nicht über sechs zur Hochzeit bitten (also im Ganzen 
höchstens 27 — 28 Personen, während in Sachsen der Bürger 
und Handwerksmann 72 einheimische Personen, ohne die Frem
den, laden durfte)." Die Kopulation in den Kirchen sollen sie 
ohne Orgelregung und Musiciren verrichten lassen; sie sollen 
nur zwei Männer und zwei Frauen zu Aufwärtern und Auf
wärterinnen gebrauchen, nur einen Tag Hochzeit und diese 
in ihrem eigenen oder sonst einem bürgerlichen Hause halten. 
So soll auch von einer jeden Person auf'S Höchste nicht 
mehr als ein Reichsthaler (darunter nach eines Jeden Ge
legenheit, wohl — aber nicht darüber) zum Hochzeitsgeschenke 
verehrt werden u. s. w.

Verschieden von diesen Hochzeitsfestlichkeiten ist noch die in 
Mitteldeutschland bei den Handwerkern üblich gewesene Braut- 
suppe , welche bei mehrern Gewerken lange im Schwünge 
war, über deren Entstehen aber nichts Gewisses bekannt ist. 
Der Naumburger Senat erwähnt ihrer in einer Relation vom 
28. Juni 1666 als eines Herkommens, „so wegen der Weiber, 
„welche in ein Handwerk freien, den Handwerksweibern ge- 
„ geben werde, " und in einer gleichen Berichterstattung des 
Senats der Universitätsstadt Jena im Sachsenlande, vom 12. 
März 1680, wird die Vermuthung ausgesprochen, daß die 
Brautsuppe daher rühre, daß bei Verehlichung eines Meisters 
die gesummten Mitmeister, dem Ehestand zu Ehren und zur 
Zierde des Kirchganges, das junge Paar begleiten. Ebenfalls 
nichts Gewisseres bieten uns die Zunftartikel der Schmiede 
zu Jena, wo eS in §. 28 heißt: „Wenn ein Meister sich 
„vereheligt, der soll dem alten Herkommen gemäß die gewöhn- 
„liche Brautsuppe, — wenn aber nach Gottes gnädigem Willen, 
„einer oder der andere zur zweiten oder dritten Ehe schreiten 
„müßte, der soll vor bemeldte Brautsuppe einen Reichsthaler 
„zu geben schuldig sein." (Also wahrscheinlich ist die Braut
suppe bei erster Ehe kostspieliger gewesen und bei späteren Ehen, 
statt dieselbe in Natura zu geben, mit einem Thaler abgelöst 
worden.)

Hierher gehört ferner noch die Gabe deS sogenannten Vrö- 
melbieres, welches Beyer in seinem Handwerkölerikon wirk-
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lich also beschreibt: „Bei etzlichen Zünften, muß der, so Meister 
„werden will, nicht nur dem Handwerke seine Braut ansagen, 
„ob sie etwa auch daran einen Vorwandt (nehmen könnten) 
„ihm, wo nicht gar abzuweisen, doch ihm die Sache schwer 
„zu machen und aufzuhalten, sondern sogar auch Hochzeit vor- 
„her zu halten (zwingen sie ihn), damit ihm ja so viel auf- 
„gehe, daß er das Hauswesen und Handwerk anzuheben, keinen 
„Vorschub behalte. Andere, ob sie ihm gleich dies übersehen, 
„ nöthigen ihn doch, binnen Jahresfrist bei 10 Gulden Strafe 
„ solches noch nachzuholen, oder vor der Oberzcche sich zu ent* 
„schuldigen, warum er sich zur Zeit noch nicht vereheligen 
„könne oder wolle. Solchen uneheligen Stand muß er jährlich 
„mit einem Geschenk lösen, so sie das Brömelbier nennen." 
Beyer nennt diesen Gebrauch, ganz bezeichnend für die dama
lige Zeit, einen Knipp oder Druck des Handwerksalps. 
Doch genug dieser Ausschweifungen. — Die Aermlichkeit, in 
die daher der Handwerker, was seinen gewöhnlichen Vermö
gensstand betrifft, fast überall zurückfiel, mußte nun natürlich 
auch auf das äußere Ansehen der Zünfte wirken und in eben 
dem Maße einen Theil desselben schwinden machen, als ehe- * 
dem der gemeinsame Wohlstand der Zunftgenossen dasselbe mit 
erzeugt und gehoben hatte. Die Hanptniederlage aber kam 
von Seiten der Fürsten. Nicht das Volk, nur ihre Familie, 
ihren Eigennutz im Auge, eifersüchtig über die ihrer angemaß
ten oberherrlichen Gewalt zu Kopfe gewachsene Macht der Städte, 
trugen sie nicht nur bei, dem ohnehin durch äußere Ursachen 
schon eintretenden Verfall der Hansa im 16ten Jahrhundert 
und damit zugleich des deutschen Handels zu bewirken, indem 
sie eine Stadt nach der andern nöthigten dem Bündnisse der
selben zu entsagen, — sondern sie schränkten auch überhaupt 
die bisherigen Rechte und Freiheiten der Städte beträchtlich ein. 
Mit dieser Einschränkung erfolgte zugleich in Besetzung der Ma
gistratsstellen hin und wieder eine andere Verfassung, und wenn 
dabei die Zünfte auch nicht ganz verdrängt wurden, sondern 
im Besitze einiger alten Gerechtsame geblieben sind, so haben 
sie doch häufig gerade bei den wichtigsten Stellen fast alle Theil- . '
nähme und an vielen Orten überhaupt das Recht verloren, 
irgend einige ordentliche Glieder des Raths aus ihrer Mitte 
zu wählen. Nur in den Reichsstädten, deren politische Lage 
schon an sich einen andern Gang der Sache vermuthen ließ, 
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war daher den Zünften, wenn gleich nicht jene alte Uebermacht, 
doch insgemein noch ein ziemlich bedeutendes Ansehen verblieben. 
So hatten also die alten Klagen über Herrschaft und Hoffart 
der Gewerke faktisch ein Ende. Schon im 16ten Jahrhundert 
kam indessen ein anderer Gegenstand zur Sprache, der in der 
Folge zu wiederholten Malen selbst die Ncichstagöversammlung 
beschäftigt hat, in den frühern Zeiten aber, bei roherer Polizei 
und minder verfeinerten Regierungsgrundsätzen, wenig beachtet 
worden war, — nämlich die innern Mißbräuche, die von den 
Genossen der Zünfte unter- und widereinander selbst, absonder
lich unter Handwerksgesellen und in Betreff der Lehrknaben 
kraft alter Vorurtheile, herkömmlicher Bocksbeuteleien und ein
gebildeter Jnnungsrechte begangen wurden. Der Vorwurf dieser 
Mißbräuche, welchen wir zum Schluffe dieses Bändchens noch 
ein halb Stündchen Aufmerksamkeit schenken müssen und die in 
dem Reichöbeschlusse vom 16. August 1731 ausführlich enthal
ten sind, trifft im Allgemeinen sowohl Meister als Gesellen, 
indessen machen, bei genauer Abwägung der Sache, jene so 
wenig die Hauptpersonen auS, daß vielmehr die Jünger hierin 
weit über ihren Meistern stehen und gerade mit ihren Zunft
gewohnheiten den meisten Stoff zu den Verordnungen gegeben 
haben, die bisher wider Handwerksmißbräuche ergangen sind.

Sie hauptsächlich, nicht die von ihnen zum Theil selbst ge
plagten Meister, sind eS, die durch ihre Erbübel den Gemein
unglimpf unterhielten, das mögliche Gute derselben schmälerten 
und nicht selten, aus Veranlassung ihrer Mißbräuche, durch 
Aufstand und Tumulte selbst Scenen der Vorzeit erneuerten. 
So war namentlich eines der verderblichsten Herkommen und 
eine Quelle der meisten Unordnungen bei den Handwerksbur
schen von jeher der sogenannte blaue Montag, dessen Spur 
sich bis ins 16te Jahrhundert verfolgen läßt, wenn schon dabei 
der wahre Ursprung desselben eben so wenig, als die eigent
liche Zeit seiner Entstehung, mit Gewißheit angegeben werden 
kann. Nach Nationalsitte des 16ten Jahrhunderts wurden in 
den Fasten die meisten deutschen Kirchen blau auSgeschmückt und 
zu eben der Zeit fingen auch die Handwerker an Montags von 
aller Arbeit zu ruhen und sich dem Müßiggänge zu überlassen. 
Von den Meistern, die hierin den Anfang machten, wurde 
eine ähnliche Erlaubniß auch den Gesellen und Knechten er
theilt, welche dann den Tag in aller Art von Belustigung zu- 
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brachten, und das Sprüchwort einsührten: daß heute blauer 
Fraßmontag sei. Hatte man den Gesellen einmal die Mon
tagsfeier in den Fasten bewilligt, so gingen sie bald weiter 
und entzogen sich nach und nach auch der Arbeit an den übri
gen Montagen des Jahres; die Meister aber waren darin um 
so nachgiebiger und hatten um so weniger etwas dawider, daß 
eine Nationalsitte, die Anfangs bloß Fastnachtslustbarkeit sein 
sollte, in der Folge auf alle Wochen auch außer der Fastenzeit 
ausgedehnt wurde, weil sie selbst Neigung zum Müßiggänge 
hatten und Behagen an einem zweiten Ruhetage fanden. Wenn 
nun gleich durch diese Erzählung, welche nach Prof. Hausens 
StaatSmaterialien wiedergegeben wurde, auch nichts wirklich 
entschieden und eS überhaupt immer noch völlig ungewiß sein 
möchte, wie so ausschließlich die Handwerker, deren Einkommen 
doch gerade am meisten nach ihrem Hände- und Tagewerk sich 
richtet, zu der Sitte gekommen sind, jeden Montag in der 
Woche zu einem müßigen Tage zu machen, so scheint doch 
wenigstens so viel außer Zweifel zu sein, daß die gewöhnliche 
Benennung eines solchen müßigen Tages ursprünglich von dem
jenigen blauen Montag herrühre, der wirklich blesen Namen 
von der blauen Auszierung der Kirche führte. Weil dieser 
Montag vor dem Anfang der Fasten gemeiniglich mit Ueppig
keit und Völlerei, sowohl vor Alters wie noch heut zu Tage, 
in manchen Gegenden zugebracht wurde, weßhalb er auch den 
Namen des FraßmontagS erhielt, so konnte daher um so leichter 
Anlaß genommen werden, jeden müßigen Tag in Sonderheit 
aber jeden arbeitsfreien Montag nach ihm zu nennen. Die 
älteste ausdrückliche Erwähnung des blauen Montags, die 
hier auf angestellte Nachfuchung angegeben werden kann, ist 
aus der zweiten Halste des 16ten Jahrhunderts, nämlich von 
1571, wo er aber auch schon als Mißbrauch durch eine lan
desherrliche Verordnung verfolgt wird*).  Dieser Mißbrauch 
nun wurde sofort zwar immer mehr in einem Lande nach dem 
andern gefühlt, und fiel zu oft als Veranlassung selbst der 
gröbsten Excesse und Todschläge in die Augen, als daß ihm 
nicht in einem Lande nach dem andern zum Theil die gemes
sensten Verbote hätten entgegengesetzt werden sollen. Gleich- 

•) Im Österreich. Edikt Marimilian II., v. 12. November 1572, im Codex 
Austr. I, pag. 462.
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wohl aber blieb der blaue Montag nach wie vor im Gebrauch 
und dauerte ungeachtet aller Verbote, die gegen ihn ergingen 
und erneuert wurden, dennoch so ungestört fort, daß er end
lich, neben andern Handwerksmißbräuchen, noch im vorigen 
Jahrhundert zu zwei verschiedenen Malen Gegenstand der Be
rathung auf dem Reichstage geworden ist. Die Veranlassung 
des ersten Mals gab der Aufruhr der Schuhkncchte zu Augs
burg im I. 1726 ( wer diese interessante Gesellenrevolution aus- 
führlich zu lesen wünscht, wolle sich das Bändchen unserer 
Chronik verschaffen, welches vom Schuhmachergewerk handelt); 
das andere Mal gab der im I. 1731 zum allgemeinen Reich s- 
beschluß erhobene Antrag die Veranlassung zur Berührung dieses 
zu historischer Bedeutung gekommenen Jubeltages. Anstatt je
doch alle die Handwerksmißbräuche einzeln hier aufzuzählen 
und dann den auf eben benanntem Reichstage gefaßten Be
schluß damit zu vergleichen, ziehen wir der Kürze halber eS 
vor, dieses ReichSedikt seinem wesentlichsten Inhalte nach selbst 
mitzutheilen und da, wo cS uns nöthig erscheint, einige Er
läuterungen dazu zu geben. Sie sollen den Beschluß dieses 
Bändchens machen und werden jedenfalls, sowohl dem Leser 
im Handwerkerstände als jedem andern Freunde der Lektüre, 
eine willkommene Zugabe sein, indem wohl Weniges geeignet 
sein dürfte, ein grelleres Licht auf die letztvorzeitlichen Zustände 
des Gewerbelebens zu werfen als eben die Darlegung dieser 
HandwerkSmlßbräuche. Also zur Sache:

Erstens sollten im heiligen römischen Reich die Hand
werker unter sich keine Zusammenkünfte, ohne Vorwisscn ihrer 
ordentlichen Obrigkeit, anzu.stellen die Macht haben, und wenn 
derartige Versammlungen stattfänden, sollte ein Deputirter der 
Behörden bei denselben zugegen sein. Sie sollten an keinem 
Orte irgend welche Handwerksartikel, Gebräuche und Gewohn
heiten aufzuheben oder einzusühren berechtigt sein, noch Aen
derung und Besserung der Jnuungsbriefe vornehmen dürfen, 
ohne daß zuvor von der Landes- oder Ortsobrigkeit die Noth
wendigkeit genugsam in Erwägung gezogen und durch die Um
stände eine derartige Abänderung gerechtfertigt worden sei. Alle 
derartige eigenmächtige Anordnungen, welche von-Handwer
kern , Meistern und Gesellen, ohne gedachte obrigkeitliche Prü
fung und Erlaubniß, aufgerichtet würden, sollten für null, 
nichtig, ungültig und unkräftig erklärt werden; wenn dagegen

Einleitung zur Chronik der Gewerke. 7 
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die Handwerker im heiligen römischen Reiche, es sei wo es 
wolle, sich mit Einführung eigenwilliger Gebräuche hierwider 
vergriffen, auch auf obrigkeitliche Ahndung davon nicht ab
stehen würden, so sollten selbige, nach gebührlich geschehener 
obrigkeitlicher Erkenntniß, wegen solcher Uebertrctung und Un
gehorsams für Handwerks unfähig erklärt und, wenn sie 
ausgetreten, an öffentlichen Orten angeschlagen und aufgetrie
ben werden, so lange und so viel bis sie solchen Verbrechens 
und Unfuges wegen obrigkeitlich abgestrast wären. Gleiche 
Strafe sollte auch diejenigen Meister und Gesellen treffen, welche 
jene vorgedachten in ihrem Unternehmen unterstützen würden. 
Damit aber nun auch

Zweitens bei solchen handwcrksschädlichen Mißbräuchen 
das bisher allgemein und fast zur Gewohnheit gewordene Aus
treiben der Gesellen, so wie auch das unvernünftige Auf
stehen und Austreten derselben, also das Arbciteinstellen, ins- 
künftige gänzlich hinwegfiele und von der Wurzel aus vertilgt 
würde, so sollte durch die gegenwärtige Ordnung dasselbe in 
jeder Form untersagt und bei hoher Strafe verboten sein, dabei 
aber den Meistern ein heilsamer und vernünftiger Zwang ein- 
geräumt bleiben, also und dergestalt: daß bei allen und jeden 
Handwerken und Zünften, sie möchten einen Namen haben 
welchen sie wollten, ein jeder Lehrjunge, der ausgedungen 
würde, seinen Geburtsbrief oder andere gültige Urkunde seines 
Herkommens an dem Ort, wo er in die Lehre trete, in die 
Mcisterlade legen und, wenn er loögesprochen, den erhaltenen 
Lehrbrief ebenfalls im Original der Mcisterlade in Verwahrung 
geben sollte, auch so lange bis er sich an einem Orte nieder
lassen und Meister werden wollte, welches Vorhaben durch da- 
sige Obrigkeit und Handwerk zu bestätigen sei, in der Lade 
lassen müsse. Das Handwerk hingegen sollte ihm zu seinem 
Fortkommen auf der Wanderschaft, wenn er dieselbe anzutreten 
und sich an anderen Orten um Arbeit zu bemühen Willens sei, 
beglaubte Abschrift seiner in der Lade befindlichen Papiere, unter 
Handwerkssiegel und der Obermeister Unterschrift ausfertigen, 
welches jedoch nicht mehr Schreibgebühren verursachen solle als 
dreißig bis höchstens fünfundvierzig Kreuzer (8 bis 13 Neu
groschen). DaS Formular dazu lautete folgendermaßen:

„Wir Geschworene, Vor- und andere Meister des Hand- 
„Werkes N. N. in der Stadt R-, bescheinigen hiermit, daß
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„ gegenwärtiger Gesell, Namens N. N., von .... gebürtig, 
„. . . . Jahre alt, von Statur. . . , von Haaren .... ist, 
„ bei uns allhier . . . Jahre und .... Wochen in Arbeit ge- 
„ standen, und sich solcher Zeit über treu, fleißig, still, fried- 
„sam und ehrlich, wie einem jeglichen Handwerköburschen ge- 
„ ziemt, verhalten hat, welches wir also attestircn, und deß- 
„ halb unsere sämmtlichen Mitmeister diesen Gesellen nach Hand- 
„ Werksgebrauch überall zu fordern, geziemend ersuchen wollen.

„N. N., den rc.
„ (L. S.) N. N., Obermeister.
„(L. S.) N. N., Meister, wo obiger Gesell 

in Diensten gestanden."

Mit diesem Zeugnisse sollte der Geselle seine Wanderschaft 
fortsctzen und sich in der Stadt, wo er Arbeit suchte, bei dem 
Handwerke melden, auf dessen Vorweisung ihm ein jeder Mei
ster, der einen Gesellen brauchte, unweigerlich zu fordern, 
schuldig und verbunden sein sollte. Wenn ihm nun an dem 
eingewanderten Orte Arbeit versprochen worden sei, so sollte 
er, sobald er die Arbeit antrete, seine Abschriften von dem Ge
burtszeugniß und Lehrbrief sammt dem erhaltenen Handwerks
attest in die Meisterlade zur Verwahrung niederlegen und so 
lauge darin lassen, bis er abermals weiter zu wandern geson
nen sei. Wäre Letzteres nun der Fall, so sollte er seine vor- 
habcnde Abreise seinem derzeitigen Meister wenigstens acht Tage 
vorher andeuten, sodann alle Anforderungen, die die Obrigkeit 
oder sonst Jemand an ihn rechtlicher Weise begründen könnte, 
erledigen, überhaupt Alles in Richtigkeit bringen. Auch sollten 
die Meister Acht haben, ob die Aufkündigung Seitens des Ge
sellen nicht etwa wegen eines begangenen, jedoch noch nicht 
kündbaren Verbrechens halber geschehe, und sobald sie etwas 
Derartiges vermutheten, eS der Obrigkeit anzeigen. In solchen 
Fallen sollten dem Gesellen seine Kundschaft und Atteste nicht 
verabfolgt, vielmehr derselbe angehalten werden, bis zu Aus
gang der anhängigen Sache, an Ort und Stelle zu bleiben. 
Ob zwar nun in vielen Gewerken, in Folge der genehmigten 
Jnnnngsartikel, der Zunft das Strafrecht bei kleineren Ver
gehen zustehe, so sollten dennoch weder Gesellen noch einzelne 
Meister die Berechtigung haben, die Sache so ohne Weiteres 
abzumachen, sondern sollten den Fall den Obermeistern und
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Gewerksbeamtcn anzeigen, diese aber die Untersuchung in mög
lichster Kürze und ohne unnöthigen Auswand abmachen und 
nur in Fällen, die eine Geldbuße von ein bis zwei Gulden 
übersteigen oder besonderes rechtliches Bedenken erregen würden, 
sollten die Zünfte nicht aburtheilen, sondern sich zuvor das 
Gutachten der Ortsobrigkeit erbolen. Hütte jedoch im Gegen
theil ein Geselle in allen Stücken sich wohl und untadelhaft 
aufgeführt und wollte, nach erwähnter Aufkündigung und Re- 
gulirung seiner Verbindlichkeiten, weiter wandern, so sollten 
ihm seine eingelegten Papiere nicht nur wieder behänd-igt, son
dern auch dem alten ein neues Zeugniß seines Wohlverhaltens 
in obengedachter Form beigefügt und dafür allerhöchstens der 
Kostensatz von 15 Kreuzern berechnet werden. Dagegen sollte 
daS ältere Zeugniß seiner Aufführung für den Zweck des Wei- 
terwanderns ungültig gemacht und als erloschen erklärt werden, 
obwohl es dem Gesellen zu seiner Ausweisung über Reise und 
Aufenthalt belassen werden müsse. (Hier stellen sich uns also 
die Anfänge der gesetzlichen Einführung der Wanderbücher dar.) 
Geschähe cs übrigens, daß einem Gesellen an dem eingewan
derten Orte keine Arbeit gegeben würde, so sollten die dasigen 
Obermeister des betreffenden Handwerks auf sein mitgebrachtes 
und vorgereichtes jüngstes Attest, ohne irgend eine Vergütung, 
notiren, wie zwar Umfrage gehalten worden, aber kein Meister 
gewesen sei, der eines Gesellen bedurft habe und deßhalb sel
biger weiter wandern müsse. (Also das, was das Visiren der 
Pässe und Wanderbücher heut zu Tage auf den Polizeiämtern 
ist.) Welcher Geselle dagegen mit dergleichen Abschriften des 
Geburts- und Lehrbriefes unter dem Handwerkssiegel und mit 
vorbeschriebenen Handwerksattesten nicht versehen sei, demselben 
sollte von keinem Meister, unter welchem Vorwande eS auch 
immer fein möge, bei 20 Rthl. Strafe, Arbeit gegeben, noch 
solcher auf dem Handwerk gefordert oder ihm das Geschenk 
gehalten, oder sonst eine andere Handwerksgutthat erwiesen 
werden. Vielmehr, dafern nach Verkündung dieses Gesetzes 
ein Gesell, welchem Übeln Verhaltens wegen seine in die Lade 
gelegte Kundschaft vorbehalten worden, zu schimpfen oder auf
zutreiben und an dem Handwerk zu rächen unterstünde, der 
sollte nicht allein auf schleunigst zu machende Anzeige im ganzen 
römischen Reich von jeglicher Obrigkeit als ein Frevler und 
Aufwiegler unverzüglich zur Haft gebracht unt) zur Rücknahme
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seiner Schimpf- und Schmähreden angehalten, sondern auch 
nach Befinden mit Gefängniß-, Zuchthaus- oder Festungsstrafe 
belegt werden. Begebe er sich aber vielleicht flüchtig in fremde 
Lande und es wäre bei den auswärtigen Mächten seine Aus
lieferung nicht zu bezwecken, so sollte von demjenigen Magistrat, 
wo er Aufruhr versucht hätte, an seinen Geburtsort geschrieben 
und bei den dasigen Gerichten soaohl auf sein bereits erlangtes 
Vermögen als auf die noch zu verhoffende Erbschaft Beschlag 
gelegt werden; für den Fall aber, daß er ein Ausländer sei, 
sollte unter Anzeige an seine Landesherrschaft er für infam er
klärt und fein Name an den Galgen geschlagen werden.

HL Wenn ein Handwerksgeselle sein Gewerbe an einem 
Orte nach den daselbst üblichen bestätigten Ordnungen und bei 
einem ehrlichen berechtigten Meister erlernt hätte, so sollten der
gleichen Gesellen auch anderer Orten, wenn schon daselbst andere 
Gebräuche und Handwerksordnungen wären, auch mehr oder 
weniger Lehrjal re erfordert würben, allenthalben ohne Weiteres 
für tüchtig passiren lassen und diesfalls keinen Unterschied machen.

IV. Wie bereits in der Reichspolizeiordnung von 1548 
und 1577 bemerkt worden fei, daß gewisser Personen und 
Stände Kinder nicht von den Handwerken, Zünften, Innun
gen und Gilden ausgeschlossen werden sollten, so werde jetzt 
wiederholt: daß die Kinder der Stadtknechte und Gerichtsbiener, 
der Gerichtöfrohnen, Thurm-, Holz- und Felbhüter, Todten- 
gräber, Nachtwächter, Bettelvögte, Gassenkehrer, Bachfeger, 
Schäfer u. dgl. eben so gut zum Handwerk gelassen werben 
sollten als anderer ehrlichen Leute Kinder. Nur der Schinder 
oder Scharfrichter machte hierin eine Ausnahme, und nur erst 
die Kinder desselben in zweiter Generation, wenn sie inzwischen 
eine ehrliche Lebensart erwählt und darin mit den Ihrigen 
dreißig Jahre lang gewirkt hätten, sollten wieder für hand
werksfähig erachtet werden.

V. Wenn sich ja zutrüge, daß eilt Meister oder Geselle 
etwas Unredliches und dem Handwerke Nachtheiliges begangen 
zu haben bezüchtiget würde, so sollte dennoch weder ein Meister 
den andern, noch eilt Gesell den andern, noch ein Meister den 
Gesellen und umgekehrt, weder mündlich noch schriftlich zu schim
pfen und zu schmähen, vielweniger aufzuhetzen berechtiget sein, 
vielmehr sollten sie den Weg Rechtens einschlagen und das Er
kenntniß des Gerichtes ruhig abwarten; auch sollte bis zum Ur- 
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theil der Angeklagte weder gescholten, noch handwerksnnfähig ge
halten werden. Welcher Meister und Gesell hingegen sich dessen 
weigerte, folglich der Obrigkeit Vorgriffe und selbst sich unter
stünde einen Angeschuldigten in der Ausübung seines Handwer
kes zu behindern, der sollte als unredlich erachtet und durch 
summarisches obrigkeitliches Erkenntniß so lange von seiner Pro- 
feslon ausgeschlossen bleiben, bis das gegen den ersteren Ange
klagten behauptete Verbrechen rechtlich erörtert oder überhaupt 
die Sache gütlich beigelegt sei. Wollten ein oder mehrere Meister 
oder Gesellen einen Jungen aus irgend welcher Ursache nicht zum 
Handwerk lassen, oder Falls er bereits die Lehre angetreten, 
in derselben zu verbleiben ihn behindern, und eö würde deß
halb bei der Obrigkeit geklagt, so waren sie verbunden, deßhalb 
Rede und Antwort zu stehen und obrigkeitlichem Erkenntniß 
nachzukommen. (Es war dies bekanntlich eines der Vorrechte 
der Handwerke mit, daß sie ohne obrigkeitliche Einmischung 
von Handwerkswegen Gesellen und Lehrjungen für gewerksun
fähig erklären und verstoßen konnten ) Es folgt nun nochmals 
eine scharfe Strafpredigt für die Gesellen, wenn sie in Masse 
versuchen sollten sich zusammenzurottiren und zu rebelliren und 
cs werden nicht nur die unter Nr. H bereits genannten Frei
heitsstrafen wiederholt, sondern dieselben nachträglich noch bis 
zur Todesstrafe gesteigert, je nach den Umständen und dem 
verursachten Unheil. Wenn eine Stadt- oder OrtSobrigkeit sich 
nicht kräftig genug fühlte, die ausgebrochencn Unruhen allein 
zu überwältigen, so sollte sie die benachbarten Aemter, so wie 
den Kreisobristen bei Zeiten um Hülfe anrufen, welch letzterer 
die Aufrührer in Haft nehmen und sie entweder der beleidigten 
Obrigkeit auSliefern, oder sie selbst bestrafen werde. Auch sollte 
an keinem Orte im Reiche, wohin sich aufständische Gesellen 
flüchten würden, denselben Aufenthalt und Schutz gewährt 
werden, andernfalls man die Beschützer alS Unterstützer und 
Theilnehmer des Verbrechens mit zur Strafe ziehen würde.

VI. Da sich außer den rechtmäßigen, zünftigen Orts
laden noch sogenannte Haupt- und Nebenladen gebildet 
hatten, die gleichsam in HandwerkSstreitigkeiten die höhere In
stanz bilden sollten und aus dieser Einrichtung angeblich große 
Konfusionen hervorgegangen wären, weil man in Folge dessen 
das versammelte Handwerk an einem Orte für redlicher und 
loyaler gehalten habe als am anderen, — weil man die Ge- 
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selten an sich gezogen und dieselben zu glauben überredet habe: 
wer nicht bei einer solchen Ertra lade eingeschrieben sei oder 
sich bei ihr gelöst, könne keinen Anspruch auf einen vollgültigen 
Lehrbrief oder eine untadelhaste Meisterschaft machen, so verfügte 
nun die NeichSgewalt, daß alle jene sogenannten Haupt
laden, oder wie sie bei den Baugewerken hießen: Haupt
hütten (man sehe den betreffenden Band unserer Chronik) 
unbedingt aufgehoben werden sollten. Die mißbräuchlich ein
gerissene Berufung auf ein Gutachten oder HandwerkSer- 
kenntniß auS dreier Herren Länder sollte gänzlich ab
geschafft sein und in Zukunft eines Landes oder eineS OrteS 
Lade so gut und gültig zu achten sein als die andern.

Nun kam ein Punkt, der große Erbitterung in ganz Deutsch
land hervorrief und der das Recht der selbstständigen, freien 
Bewegung der Handwerke gänzlich über den Haufen warf. Es 
war nämlich häufig der Fall gewesen, daß die eine Zunft einer 
Stadt in Handwerksangelegenheiten sich an eine andere Zunft 
in einer anderen Stadt brieflich gewendet hatte, ohne über ihre 
Korrespondenz irgend Zemand Rechenschaft schuldig zu sein. 
Diese jedem Einzelnen zuständige Berechtigung des ungehinderten 
Bnefwechsels stand und steht unbezweifclt auch gesetzlich er
laubten Korporationen zu. Sie wurde durch das Reichs
gesetz aufgehoben, und in Fällen, wo dennoch eine solche 
Korrespondenz unumgänglich nöthig sei, wurde bei Vermeidung 
von 20 Thalern Strafe den Gewerken anbefohlen: weder einen 
Brief an eine andere Innung zu schreiben, noch einen solchen 
Brief von einer anderen Zunft oder Gilde, oder Gewerk an
zunehmen, ohne daß solche Schriftstücke zuvor der Ortsobrig
keit vorgelegt und für gut befunden worden wären (also Brief
censur). Eben so wenig sollten Meister oder Gesellen an die 
Zünfte anderer Orte als Deputirte oder Bevollmächtigte abge
sandt werden, ohne hierzu specielle schriftlich bekundete Erlaubniß 
ihrer Ortsobrigkeit nachgesucht zu haben, bei Vermeidung em
pfindlicher Ahndung. Es war natürlich, daß eine solche Be
vormundung nach russischem Knutenzuschnitt selbst bei dem 
ruhigsten Handwerker Entrüstung hervorrufen mußte. Eine 
Bestimmung, die sich von selbst verstand und welche aufzu- 
führen fast müßig war, bestand noch darin, daß der einzelne 
Handwerker nicht befugt sein sollte, über Angelegenheiten, die 
die ganze Zunft angingen und vor die Ortslade gehörten, 



104

mit auswärtigen Innungen zu korrespondircn. Ferner wurde 
der mit dem Bruderschaftssiegel getriebene Mißbrauch den Ge
sellen untersagt, so wie denselben überhaupt befohlen, fortan 
keine Bruderschaften mehr zu bilden, somit auch kein Siegel 
gestattet, vielmehr verlangt, daß die bisher „angemaßten" 
Siegel abzuverlangen und in der Meisterlade zu verwahren 
seien.

VIL Deßgleichen und weil man befunden, daß bei dem 
Aufvingen und Lossprechen der Lehrjungen, deßgleichen bei 
dem Schenken der Gesellen, so wie bei Gelegenheit der Auf
lagen von Meistern und Gesellen und bei Bestrafungen großer 
Aufwand und beschwerliches Uebermaß stattgefundcn hatte, so 
sollten dergleichen Erccsse abgeschafft sein. Die Aufdinge-, Lehr- 
und Losspruchgelber, so wie die Gebühren beim Meisterwerden, 
sollten aller Orte von den Obrigkeiten festgestellt, zu jeder
manns Nachricht publicirt und die Uebertreter auf angebrachte 
Klagen ernstlich gestraft werden. Es sollte ferner der einge
bildete Unterschied und der vermeintlich höhere Rang zwischen 
den geschenkten und ungcschenkten Handwerken wegfallen, auch 
ein jeder wandernde Geselle zum Geschenk, wo solches herge
bracht sei, an einem Orte nicht mehr als 4 bis 5 gute Gro
schen oder lo bis 18 Kreuzer, sei es nun baar, oder statt 
dessen an Essen und Trinken auf den Herbergen bekommen. 
Dagegen wurde das Fechtengehen streng untersagt, und wo 
eS sich erweise, daß ein Geselle angebotene Arbeit an einem 
Orte ausgeschlagen habe , so sollte er an anderen Orten das 
Geschenk nicht bekommen.

VIII. Wurde eine Revision der Jnnungsbriese und Hand
werksordnungen gemäß der neueren ReichSgesetzgebung anbe
fohlen und die Strafbestimmungen sollten zeitgemäß abgeändert, 
dagegen gewisse Strafen gegen Meister, Meisterssöhne und 
Gesellen gänzlich aufgehoben sein.

IX. Betreffs der Lehrjungen bestanden mehrere Miß
bräuche; so z. B. sträubte man sich an manchen Orten Lehr
linge loszusprechen, wenn ihnen an der Vollzahl ihrer Lehr
jahre wenig Tage oder Stunden fehlten, — beim Lossprechen 
selbst wurden allerhand seltsame, zum Theil lächerliche, mit
unter rohe Gebräuche in Anwendung gebracht, wie das Schlei
fen, Hobeln, Hänseln rc., wovon schon weiter oben die Rede 
war. Alle diese, durch die Zeit geschaffene Auswüchse, so 
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wie namentlich der blaue Montag und daS Degentragen der 
Handwerksbursche wurden als ein- für allemal abgestellt er
klärt. Insonderheit sollte nunmehr auch der sogenannte Hand
werksgruß, den ein jeder wandernde Geselle mitbringen mußte, 
als uunöthig und überflüssig hinwegfallen, und sollte somit 
der beim Mauergewerk bestehende llnterschied zwischen Grüßern 
und Briefträgern abgeschafft und verboten sein. Dagegen sollte 
ein Gesell, der sein Handwerk einmal redlich erlernt hatte, 
durch Verhältnisse aber genöthigt wurde in irgend einer anderen 
Eigenschaft, sei es als Bedienter oder Aufwärter, oder sonst wie, 
bei einer Herrschaft einzutreten, nicht im Mindesten behindert 
sein, später, nachdem er einen solchen Dienst verlassen, Mei
ster werden zu können, vorausgesetzt, daß er sein Meisterstück 
zu fertigen und auch auS der außergewöhnlichen Dienstzeit 
Zeugnisse seines ehrlichen und guten Verhaltens aufzuweisen 
vermöge. Auch sollten die jüngsten und zuletzt aufgenommenen 
Meister nicht mehr, wie bereits oben bei den HandwerkSmiß« 
bräuchen gedacht worden, mit Herumschicken, Aufwarten und 
dergleichen Zwangsbiensten belastet werden, was zum Ruin 
manches Anfängers beitrage. Sei irgend Einer einmal Meister 
geworden und wäre in eine fremde Herrschaft berufen worden, 
so brauche er sich nicht von Neuem einzuzunften, sondern er 
habe bloß ein mäßiges Einschreibegeld zu zahlen.

X. Insonderheit habe aber bei einigen Handwerkern der 
wider alle Vernunst laufende Mißbrauch cinzureißen gedroht, 
daß die Gesellen, vermittelst eines unter sich selbst zu halten
den Gerichtes, die Meister vorzuladen, denselben zu gebieten, 
i neu allerhand „ ungereimte Gesetze " vorzuschreiben sich unter
standen hätten, und Falls die Meister ihnen nicht zu Willen 
gewesen wären, sie geschimpft, gestraft oder gar mit einem 
allgemeinen Ausstande bedroht hätten. Diesem Treiben, so 
wie überhaupt insgemein den sogenannten Geselle ngebräu- 
chen, sie seien nun zu Papier gebracht oder nicht, sei hier
durch ein- für allemal ein Ende gemacht. Es würde im Ge
gentheil die Obrigkeit, wenn sie zeither sogenannte Gesellen
briefe selbst ausgestellt oder konfirmirt hätte, selbige unge
säumt wieder einziehen und kassiren und, wo solches nicht thun- 
lich, sie mindestens so weit reduciren, daß sie gegenwärtigem 
Neichsgesetz nicht zuwiderliefen. Auch sei bei einigen Zünften 
und Aemtern die Gewohnheit eingeschlichen, daß man die jungen
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Meister dahin eidlich verpflichten wollte, über Alles, was in den 
Zunftversammlungen geschehe, das unverbrüchlichste Stillschwei
gen zu beobachten. Da aber geheime Verbindungen straffällig 
und solches Benehmen den geheimen Verbindungen gleich zu 
achten, so sollten hierdurch alle Zunftgenossen deö ihnen abge
zwungenen Eides für entbunden erklärt fein.

XL Demnach es auch öfter vorgekommen sei, daß bei 
den Gewerken, besonders bei den geschenkten Handwerken, 
zwischen den unehelich erzeugten und den nach der priesterlichen 
Kopulation gebornen Kindern ein Unterschied habe gemacht 
werden wollen, ferner, daß man Handwerker, welche eine früher 
geschwächte Person heirathen wollten, oder ein Mädchen, das 
sie selbst zu Fall gebracht, hätten heirathen müssen, nicht habe 
wollen im Handwerk passiren lassen, solle solchen fortan nicht 
das Mindeste mehr in den Weg gelegt, vielmehr Alle von 
Handwerkswegen ganz gleich geachtet werden.

XII. Kostbare und unnütze Meisterstücke, auf welche man
cher Gesell einen Theil seines Vermögens verwendet habe, so 
wie die unmäßigen Mahlzeiten und Zehrungen bei Vorlage 
eines solchen Meisterstückes sollten abgeschafft und den Ortsbe
hörden, wo solcher zwecklose Luxus eingerissen, es übertragen 
sein darauf zu sehen, daß man Zeit, Geld und Geschicklichkeit 
nützlicher und praktischer anwende. Sollten jedoch Handwerke 
auf dem alten Herkommen beharren und die Meisterschaft nur 
nach den üblichen Proben ertheilen wollen, es sich aber sonst 
erweisen, daß der junge Meister-Kandidat dennoch ein geschickter 
Handwerker sei, der sich dem alten Herkommen nicht unter, 
werfen wolle, so sollte die Ortsobrigkeit die Macht haben, 
ihm die Meisterschaft trotz der Zunft zu gewähren. Sollte 
zwischen den Meistern und demjenigen, der ein Meisterstück zu 
verfertigen habe, ein Streit vorfallen, ob das Stück gut und 
recht gemacht sei, so sollte eS der Obrigkeit zustehen, das strei
tige Stück dem Ermessen entweder einer Kommission von Sach
verständigen am Orte selbst zu unterstellen oder, wenn das 
nicht thunlich sei, es an eine andere unparteiische, auswärtige 
Zunft zur Begutachtung übersenden. Wer einmal an einem 
Orte ein genügendes Meisterstück gemacht hatte, sollte aller 
Orte, ohne Anfertigung eines neuen Meisterstückes, passiren 
können, wenn nicht die Ortsobrigkeit es verlange.
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Xlir. Nächst den berührten Mißbräuchen hatten sich auch 
noch folgende eingeschlichen, welche sowohl zu des Publikums 
als der Hanvwerke eigenem Schaden waren:

1) Hatten die Roth- und Weißgerber darum vielfach Ir
rungen unter sich, weil diejenigen, die Hundehäute verarbei
teten, von den anderen, die sich zu dieser Arbeit nicht ver
standen, mißachtet wurden; ja man versuchte sogar Gesellen, 
die bei ersteren Meistern gearbeitet batten, deßhalb abzustrafen. 
Deßgleichen wollte man es zu einer Unredlichkeit machen, wenn 
ein Handwerker einen Hund oder eine Katze todt schlüge oder 
ertränke, oder nur ein AaS anrühre, weil dies eine Beschäf
tigung deS ehrlosen Schinders sei und letzterer zur Beschim
pfung deS Handwerkers in dessen Thür ein Messer stecken könne, 
um ihn zu nöthigen, sich mit einem Stück Geld zu lösen. 
Hatte, ohne es zu wissen, ein Handwerker mit einem Abdecker 
oder Scharfrichter getrunken und gegessen, war er mit ihm ge
fahren oder gegangen, oder hatte er eines Scharfrichters Weib, 
Kind oder ihn gar selber mit zu Grabe getragen oder begleitet, 
so wurde er für unehrlich erachtet. Hatte ein Handwerker einen 
Selbstmörder, der sich erhangen, abgeschnitten, — der sich er
tränkt, aus dem Wasser gezogen, oder war mit der Leiche eines 
solchen zu Grabe gegangen, so wurde er gleichfalls für un
würdig erkannt. Ein gleiches Schicksal traf den, der zu Krie
ges- oder Pestzeiten, oder bei allgemeiner Viehseuche, in Er
mangelung des Abdeckers, ein todtes Stück Vieh aus dem 
Stalle zog oder vergrub. Tuchmacher, die sogenannte Nauf
wolle verarbeiteten, waren nicht geachtet und nicht selten trug 
eö sich zu, daß unter den Kindern von Handwerkern deßhalb 
die blutigsten Prügeleien entstanden, weil die Einen den An
deren Derartiges vorwarfcn.

2) Hatten viele Handwerker die Gewohnheit eingeführt, 
daß waö ein Meister begonnen hatte, ein anderer nicht vollends 
fertig machen wollte. Die Schmiede und Schlosser z. B. wei
gerten sich Arbeit anzuschlagen, die sie nicht selbst gefertigt 
hatten; die Barbiere und Wundärzte (welch letztere mit zu den 
Handwerken gerechnet wurden) wollten keinen Verband ab
nehmen oder die Kur eines offenen Schadens fortsetzen, wo 
schon ein anderer Bader die Hand daran gehabt habe; ja sie 
weigerten sich sogar, die armen unglücklichen Opfer zu ver
binden , welche auf der Schandbank der Justiz, auf der Tortur 
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wie vas Vieh behandelt und zerfleischt worden waren. Auch 
trug man den Kindern die Verbrechen der Aeltern nach und 
wollte sie deßhalb vom Handwerk ausschließen. — Eine Sitte, 
die unter gewissen Bedingungen nicht so übel war, bestand 
darin, daß ein Meister seine ferneren Dienstleistungen einem 
Kunden versagte, sobald er erfuhr, daß derselbe einem Meister, 
bei dem er vorher habe arbeiten lassen, noch schuldig sei. Da
gegen war es eine despotische Willkür, wenn

3) die Meister einer Stadt und eines Gewerkeö sich ver, 
einigten unter einem gewissen Preise nicht zu arbeiten und die
jenigen zünftigen Gewerbsgenossen verfolgten, welche sich einem 
solchen Bündniß nicht anschließen wollten. Es war hin und 
wieder der Fall, daß einzelne Gewerke ihre Preise dem Publi
kum gegenüber so hinauffchraubten, daß selbst die Gesellen gegen 
die Meister zu rebelliren anfingen, indem ihr Wochenlohn in 
keinem Verhältniß zum Gewinn des Meisters stand; daß dem
nach

4) die Begriffe von Handwerkerehre sehr unzulänglich waren, 
haben wir bereits zu bemerken Gelegenheit gehabt; aber eine 
unverantwortliche Härte mußte es genannt werden, wenn ein 
Handwerker, wegen ehemals auf ihm geruhten ungegründeten 
Verdachtes, deßhalb für alle Zeiten als verdächtig erklärt wurde. 
Er mochte seine Unschuld vor Gericht durch Zeugen, durch die 
treffendsten Beweismittel, ja selbst durch die Tortur gerechtfer
tigt haben, — er mochte von der NechtSbehörde in bester Form 
absolvirt worden sein, hatte er einmal im Gefängniß, in Un
tersuchung deßhalb gesessen, so war, nach vieler Zünfte Begriff, 
seine Ehre verloren. Eben so ging es

5) Denen, die wirklich ein Verbrechen begangen, aber ihre 
Strafe dafür abgebüßt hatten. Ja man trug sogar die Sünden 
einer Meistersfrau aus ihren Mann über und eS hat Fälle ^ge
geben , daß unvernünftige Zunftgenossen die ganze Gesellschaft 
dermaßen gegen einen solchen Mann aufhctzten, daß keiner mehr 
bei ihm arbeiten wollte. Ferner war es ein arger Mißbrauch, 
daß man

6) keinen bereits verheiratheten Gesellen zum Meister ma
chen und einen unverheiratheten Gesellen nicht anders aufneh
men und ihm einen Laden zu eröffnen erlauben wollte, als bis 
er eine Tochter auS der Innung zur Frau genommen habe; 
damit hing
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7) der an manchen Orten genährte Mißbrauch zusammen, 
daß Meisterssöhnen und solchen, die MeisterSwittwen oder 
Töchter heiratheten, eine Menge von Begünstigungen zuge- 

- standen wurden, während mancher tüchtige Gesell, nachdem er 
schon viele Jahre auf sein Handwerk gewandert war, auch ein 
tadelloses Meisterstück verfertigt hatte, dennoch das Handwerk 
auf eigene Rechnung nicht treiben durfte, bevor er nicht eine 
Reihe von Jahren wieder am Orte gewohnt und die sogenannte 
Bruderschaft besucht oder sich durch eine Summe Geldes noch 
extra in die Zunft eingekauft hatte. In vielen Städten waren 
auch die Handwerke geschloffen, d. h. man nahm an, daß 
zur Befriedigung des Publikums nicht mehr als so und so viel 
Meister nöthig waren, und daß also ein Gesell nicht früher 
Meister werden konnte, alö bis ein alter Meister mit Tode ab
ging, oder gleichsam fein Privilegium verkaufte. Zugleich war 
bann meistens festgesetzt, wie viel Gesellen und Lehrjungen ein 
Jeder halten durste. Unter einem solchen Zwang litten nicht 
nur die geschickteren, solide arbeitenden Meister, indem sie zu 
Gunsten der weniger geschickten, häufig plumpen Mitmeister 
Arbeit abweisen mußten, sondern das Publikum ward durch 
solche Maßnahmen förmlich tyrannisirt.

Alle diese und die bereits früher angeführten Mißbräuche 
wurden durch das Reichsdekret vom 4. September 1731 für 
aufgehoben und abgeschafft erklärt und alle Behörden ermäch
tigt gegen derartige llebertretungen mit Ernst einzuschreiten. 
„Sollten dennoch aber, hieß es,' nichtsdestoweniger Meister 
„und Gesellen in ihrem bisherigen Muthwillen, Bosheit oder 
„Halsstarrigkeit verharren und sich also zügellos autzuführen 
„fortfahrcn, so dürfte Kaiserliche Majestät und das Reich leicht 
„Gelegenheit nehmen, damit das Publikum durch dergleichen 
„freventliche Privathändel in Zukunft nicht ferner gehemmt und 
„ belästiget werden möge, alle Zünfte insgesammt und 
„überhaupt völlig aufzuheben und abzuschaffen*)."

*) Faber, Europäische Staats-Cantzeley. Part. LVII. cap. 20. Num. 1.
— Struvii systema jurisprudent. opificiarirc. Tom. I, p. 150 et seq.

Daß dieses Reichsedikt, sowohl wegen der dadurch als 
plötzlich abgeschafft erklärten Sitten und Gebräuche, als auch 
wegen der am Schluffe ausgesprochenen Drohungen, wie ein 
Blitz einschlug, läßt sich vermuthen. Der gesummte Handwer
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kerstand war wie von einem elektrischen Funken durchzuckt und 
die ernste, konsequente Durchführung desselben, mit Einem Mal, 
würde unfehlbar eine Masse kleiner Revolutionen zur Folge ge
habt haben. Dieses vorausschend, schritten auch nur wenig 
Regierungen zur faktischen, sofortigen Erfüllung; ja mehrere 
sogar publicirten dasselbe nicht einmal und nur von Branden
burg weiß man, daß die Behörden es streng zur Ausführung 
brachten.

Betrachten wir nun dieses wichtige Aktenstück, dessen An
klänge sich bis in die neuesten Zeiten herübertrugen, so ist im 
Allgemeinen der beabsichtigte gemeinnützig-wohlthätige Zweck 
nicht zu verkennen, welcher die Reichsstände dabei leitete, aber 
neben dieser guten Seite trägt es auch den Stempel der ver
suchten größeren Alleinherrschaft der Fürsten, daS Untergraben 
der letzten Reste demokratischer Institutionen, durchweiche einst 
der Bürger so stark und selbstständig, aber auch so wohlhabend 
wurde. Der republikanische Geist, der in den alten freien 
Reichsstädten so mächtig geweht hatte, der dem Patriciat, dem 
Adel, den Fürsten, überhaupt allen Freunden dcS Absolutis
mus so entjchlossen die Stirne geboten hatte, er sank, obzwar 
unmerklich, doch von Stunde zu Stunde mehr, und das Edikt 
von 1731, wenn gleich nicht zur Ausführung gebracht, war 
doch immerhin als Gesetz ausgesprochen. Die dienstwilligen 
Freunde der späteren modernen, unumschränkten Monarchie und 
ihres Bürcaukratismus warteten überall nur den günstigen 
Moment, die passende Gelegenheit ab, um stückweise daö Gesetz 
einzuführen, wo man mit einem Mal dasselbe zur Wahrheit und 
Geltung zu bringen nicht den Muth gehabt hatte. In kleinen 
Ländern und da, wo das Fürstenregiment festen Fuß hatte, 
fielen die Mißbräuche zuerst. Anderen Reichsständen miß
glückte es fast total. Als sie nämlich nur den früher so be
rüchtigten blauen Montag unter den Handwerksburschen abge
stellt wissen wollten, mußten sie erfahren: daß die Gesellen, 
auS Vorliebe für ihre alte Gerechtsame und aus hartnäckiger 
Vertheidigung des völligsten Müssigganges an diesem Tage, 
ihren Meistern cuiS der Arbeit und sofort in solche Länder gingen, 
wo ihre Kollegen im ungeschmälerten Genuß des „Blauen" 
sich befanden. Man unterließ es nun Seitens mancher Reichs
stände zwar nicht nachdrückliche Beschwerde über die mangel
hafte Ausführung des Reichsediktes zu führen, so daß Kaisex
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Franz I. sich genöthigt sah, im Jahre 1764 nicht nur den 
Neichsschluß zu erneuern, sondern auch in einem eigenen Re- 
script den reich ö st ädtischen Obrigkeiten, die man vor allen 
anderen einer gesetzwidrigen Duldung der verbotenen Mißbräuche 
bezüchtiget halte, anzubefehlen, daß sie berichten sollten, ob 
und in wiefern sie die Vollziehung gedachten Rcichsbeschlusses 
sich hätten angelegen sein lassen. Ebenso schärfte auch Kaiser 
Joseph II. bald nach seinem Regierungsantritt die Befolgung 
dieses Reichsbeschlusses ein, und nachdem alles dies nichts ge
holfen hatte, wurde die Sache auf'S Neue selbst vom gesamm- 
ten Reich erwogen, und hatte abermals ein Reichsgntachten 
zur Folge, worin wiederholt auf Abstellung der Handwerks- 
mißbräuche, als inSgemein auf endliche Durchführung des 
Ediktes von 1731 gedrungen wurde. Dem Allen ungeachtet 
blieb eS bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts fast 
allenthalben beim Alten, biS die sranzösische Revolution alles 
Ueberlebte, Veraltete, Lebensunkrästige stürzte und mit ihr ein 
neuer Zeitabschnitt für die staatlichen und politischen Formen 
deS Gewerbelebens hereinbrach.

Wir ständen jetzt an dem Punkte ein neues und zwar das 
bedeutendste Kapitel unserer Einleitung zur „Chronik der Ge
werke" zu beginnen, nämlich das Kapitel von der Gewerbe
freiheit. Angefangen wäre es leicht, — bald wäre eö er
zählt, wie Preußen 1810 dem Beispiele Frankreichs zunächst ge
folgt, dort die Gewerbefreiheit im ausgedehntesten Maße Platz 
griff, wie andere Nachbarstaaten genöthigt mehr oder minder 
der Gewerbefreiheit nahe kommende Gesetze und Verordnungen 
erließen und wie sich der Zustand bildete, in welchem heut zu 
Tage der Handwerkerstand schmachtet. — Aber wo wäre cS 
da möglich, beim Erzählen der letzten Hergänge nicht zu irgend 
einer Partei zu treten? Der Chronikschreiber hatte eS sich zur 
Ausgabe gemacht, als er sein Werk auszuarbeiten begann, 
möglichst unabhängig von den verschiedenen Richtungen, welche 
heute im Handwerkerstande zu Tage treten, seinen Weg nur 
auf dem Boden der historischen Forschung fortzusetzen, unbe
kümmert um die Parteiansichten. Er glaubt in den vorliegen
den Bogen seinen Augenpunkt nicht verloren zu haben. Würde 
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er jedoch darauf eingehen, die Einführung der Gewerbefreiheit 
näher darzulegen, wie sollte er schließen können, ohne nicht in daS 
unendliche Gebiet der Polemik, des Streites für oder wider 
Gewerbefreiheit cinzutreten? Es ist noch eine offene Frage des 
Tages, ein Kapitel im Buche der Industrie-Weltgeschichte, 
welches noch nicht abgeschlossen ist, und somit noch nicht in 
eine Ehronik gehört. Erst wenn der große politisch-sociale 
Kampf geschlagen sein wird, an dessen Vorabend wir todes- 
muthig stehen, erst dann wird der spätere Chronist einen Ue- 
berblick mit freiem Auge zurück bis in das Jahr 1792 werfen 
können und das Kapitel „von der sogenannten Gewerbe
freiheit" als geschlossen betrachten dürfen.

Nothwendig erscheint cs in diesem einleitenden Bändchen 
noch einige Worte zur nähern Verständigung über einige Geld
sorten deS Mittelalters anzuführen.

Der Pfennig, in der engern Bedeutung unserer jetzigen 
Zeit als kupfernes Münzstück, welches den Werth eines viertel 
Kreuzers oder den lOtcn und 12ten Theil eines Neugroschen 
oder Silbergroschen repräsentirt, ist wohl zu unterscheiden von 
dem ältern, von der spätern Kreuzerrechnung unabhängigen 
silbernen Pfennig. Deren gingen 12 Stück auf einen soge
nannten kurzen, 30 aber auf einen sogenannten langen 
Schilling. 240 Pfennige nannte man ein Pfund. Es 
wurden demnach alle, anch die größten Summen Silbergeldes 
nach Pfennigen oder Denaren berechnet. Schillinge sind 
eins und dasselbe mit solidi und ein Pfund Pfennige wird auch 
häufig nach der lateinischen Benennung ein livre (libra) ge
nannt. Dieser silberne Pfennig hatte nach Z^ten und Orten 
verschiedenen Werth. Unter den Karolingern und auf der Münz
stätte zu Köln bis in's 14te, aus der von Regensburg bis in's 
Ute Jahrhundert hatte der denarius bonus ober slerlingus 
das Gewicht von 'Ąo Loth an feinem Silber. Es wurden also 
ursprünglich aus dem Loth feinem Silber 10 Denare oder 
Pfennige gemünzt. Doch schon in der Mitte deS 12ten Jahr
hunderts gehen 30 Regensburger Pfennige, statt der ehemaligen 
12, auf den solidus oder Schilling. Es wurden also aus dem 
Loth feinen Silberö 25 Denare mit ł/3 Zusatz von Kupfer ge
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prägt und dies dauerte bis in's 14tc Jahrhundert fort. Diese 
Regensburger Pfennige, welche aus „Weiß" geprägt wurden, 
findet man in Urkunden immer ausdrücklich unterschieden von 
den sogenannten auf „Schwarz" geprägten Pfennigen. DaS 
Schwarz scheint sich auf den größern Zusatz von Kupfer zu 
beziehen, von da ab geht die mittelalterliche Münzkonfusion 
loS, denn z. B. 1307 wurden in München und Landshut 30 
Pfennige aus dem Loth seinen Silbers geprägt, während in 
der ersten Hälfte deS löten Jahrhunderts deren 150 geschlagen 
wurden. Mit dieser Zeit scheint der Silberpfennig und die 
Rechnung nach ihm zu Ende, dagegen die Rechnung nach Ku
pferpfennigen anzugehen. Bald tauchte ehu Goldmünze 
von festgesetztem Gehalt und Gewicht, nämlich der sogenannte 
„Golden", „Gülden" oder „rheinische Gulden" auf, 
die bei größern Zahlungen als Species diente und gern als 
Maßstab zur Bestimmung des ost wechselnden Werthes der 
Silbermünzen oder Pfennige gebraucht wurde. Jener ursprüng
liche Gulden mag wohl dem spätern Goldgulden oder dem jetzi
gen halben Mard'or, oder V3 Karld'or entsprochen habcn. Nach 
ihm läßt sich ungefähr berechnen, auf welchen Werth jede Art 
der ehemaligen Pfennige in den verschiedenen Zeiten nach un
serm jetzigen Gelde anzuschlagen sei. In der Mitte des löten 
Jahrhunderts, als der Schlußzeit des Rechnens nach Pfenni
gen, Schillingen und Pfunden, kamen 210 Stück auf den Gul
den, oder 3’/2 auf den Kreuzer, als öOsten Theil des GuldenS, 
nämlich des damaligen Goldstückes dieses NamenS, oder des 
in dieser Epoche üblich werdenden, dem damaligen Werthe deS 
Goldstückes entsprechenden Werthe des Silberstückes. Der im 
löten Jahrhundert den eigentlichen Goldgulden repräsentirende 
Silbergulden ist nach und nach zum Konventionsthaler (2 fl. 
24 fr. — 1 Thlr. und 11 Ngr.) geworden. Ein Ausdruck, der 
häufig vorkömmt, ist das sogenannte: „Pfe unwert"; es 
war dies eine allgemeine Bezeichnung für diejenigen Gegen
stände des Kleinhandels, die einen Pfennig werth waren und 
ist daher auch nicht genau zu bestimmen, wie hoch der eigent
liche Werth deö sogenannten Pfennigwerten war, da der Pfen
nig selbst zu verschiedenen Zeiten einen verschiedenen Werth 
hatte. Die Bezeichnung Pfennig soll aus der Zeit des ursprüng
lichen Tauschhandels sein, wo man für eine gekaufte Waare

Einleitung zur Chronik der Gewerke. 8 
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ein Pfand hinterlegte, dieses Pfand jedoch auf einen bestimm
ten Werth ein für allemal seststellte und ein solches Sluck Metall, 
welches den festgesetzten Pfandwerth halte, einen „Psann- 
bing" oder Psennding nannte.

Eine fernere Münzsorte, die im Mittelalter öfters genannt 
wird, ist der Ducat en. Er hat seinen Namen davon, daß 
das Bildniß des Fürsten (im Lateinischen heißt der Fürst dux) 
darauf geprägt wurde. Man findet angeführt: gulden, un
garisch Pfennig oder gulden ungarisch Ducaten, oder Ducaten- 
Gulben, oder auch bloß Ducaten, und es sollte darunter ein 
Goldstück verstanden werden, das 24 Carat wog und vorzüg
lich in Ungarn geprägt wurde. Wie jedoch diese Ausprägung 
später erfolgte, in welchem Werth das Metall untereinander 
stand, wie daS Verhältniß deS Metallwerthes von damals zu 
andern Gegenständen des Handels, als z. B. Getreide, Fleisch 
u. s. w. war und endlich, wie dieser Werth nach unserm heu
tigen Gelde zu berechnen sein möchte, darüber läßt sich hier 
nichts anführen. Es gehörten mindestens 20 Druckbogen dazu, 
um die Verhältnisse nur einigermaßen annähernd auszurechnen 
und dennoch würde es manchem Handwerker schwer fallen, sich 
in einer solchen Ausstellung zu orientiern. Wir werden es daher 
vorziehen, an den betreffenden Stellen, wo solches sich nämlich 
thun läßt, einen Vergleich deS angegebenen Preises mit un
sern heutigen Münzen auszustellen.

Nicht minder verwickelt, ob zwar nicht in so bedeutender 
Größe, ist das Verhältniß der Maße und Gewichte. Fast jede 
Stadt des Mittelalters hatte ihr eigenes Pfund. Hüllmann 
in seinem Städtewesen des Mittelalters, 4ter Thl., S. 83, führt 
im Allgemeinen darüber Folgendes an: Am frühesten und all
gemeinsten ist auf die Nichtigkeit von Maß und Gewicht mög
lichst auch auf dessen Uebereinstimmung in den Städten eines 
Landes gesehen worden. In Marseille führten zwei vereidete 
Marktmeister in jedem Stadtsechstel die Aussicht darüber, daß 
bei dem Verkaufe, sowohl der trockenen als der flüssigen Sachen, 
nur die obrigkeitlich gezeichneten Maße gebraucht wurden. In 
Tours dienten den Käufern und Verkäufern öffentliche, in Stein 
gehauene Mustermaße zur Richtschnur. In England mußten 
die Ellen an beiden Seiten mit Eisen beschlagen werden. In 
den flandern'schen Handelsstädten, in Soest, Straßburg, Nürn-
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berg, Regensburg, Wien und vielen andern Orten hatte sich 
die Obrigkeit besonders mit diesem Gegenstände beschäftigt und 
darauf gehalten, daß durch Einbrennen eines Zeichens in die 
Getreide-, Salz-, Wein- und Oelmaße dem Betrüge möglichst 
gesteuert würde; es wurden Marktmeister angestellt und Stadt- 
waagen unterhalten. Wie aber die anscheinend vielfachen Kon
fusionen , welche im Mittelalter durch die Verschiedenheit der 
Münzen, Maße und Gewichte sehr oft entstanden, gelöst wurden, 
darüber findet man nichts.



Personen - un- Kach-Register

zum

ersten Bändchen der Chronik der Gewerke.

(Städtewesen und Bürgerthum.)

NB. Die beigefügte Nummer bedeutet die Seitenzahl.

Aachen, (Seite 8t.
Achtbürgerfamilien 67.
Aeropolls bei Athen 3.
Adel, hoher, 6. 21.

„ niederer, 7.
r, raubsüchtiger, 62.

Altgesell, 57.
Altmeister, 53. 57.
Altreister, Altreiffer, 59.
Apotheker, zunstpflichtig, 63.
Arbeitsverhältniffe, älteste deutsche, 6.
Arkaden, 36.
Arnold von Breöcia'S Einfluß auf die 

Umgestaltung im Sladlregiment, 
46 u. slgd. 68.

Artikel, Artikelbuch jc., 53. 59.
Arzt, zunstpflichtig, 63.
Athen, 2. 3
Ausdingen eines Lehrlings, 58. 98. 

104.
Austreiben der Gesellen, 98.
Augsburg, 6. 19. 34 43.
BachsegerS Sohn kann kein Handwerk 

lernen, 101.
Bäcker in Deutschland, 8. 10. 23. 29. 

56. 59. 82.
Bäcker in Rom, 5.
Bänke (Brodbänke, Fleischbänke), 35. 

37.
Bannpfennig, 28.

Bannmein, 29.
Barbier, 60. 83. 107.
Basel, 6. 19. 51.
Bauten in Deutschland, 9. 20.

„ „ Rom, 5.
Begräbnisse, luxuriöse, 85. 91.
Beisitzer, 53. 57.

Berlin, 36.
Bern, 36.
Bettelvogts Sohn konnte kein Hand

werk erlernen, 101.
Bewaffnung der Bürger und Hand

werker, 44. 61 u. flgde. 83.
Bischofssitze, 19.
Bötticher, 51.
Brauer (Bier-), 8. 10. 23.
Braunschweig, 31. 36.
Branlsuppe, 93.
Bräutigamskranz, -Hemd, 89.
Breslau, 38. 83.
Briefwechsel der Zünfte, 103.
Biömelbier, 93.
Buden zwischen den Pfeilern der Kir

che, 34.
Budtheil, 23 u. folgt». 27. 70.
Bürger, alte, 21. 32.

„ neue, 32, 45.
Bürgerstand und Bürgerthum, 17.18.

21. 63.
Bürgermeister, 32.
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Circus marinius, 5.
Coblenz, 19.
Constosfler, Constabler, G4.
Corvey, 35.
Demokratisches Prinzip, 33. 47.
Demokratische Republik, 2. 74.
Dienstleute, 13.
Doktoren, zunstpflichlig, 63.
Drechsler, 10.
Dukaten, 114.
Edle, 6.
Ehe zwischen Freien und hörigen Leu

ten, 24. 70.
Eheliche Geburt, nothwendig, um in 

ein Handwerk zu kommen, 60. 106.
Einwohner, 21. 24 u. svlgde.
Eisen, 7.
Erfurt. 43. 65.
Färberei, 17.
Feuerspritzen, 5.
Fischer, 37. 50.'
Fleischbänke, 35. 37.
Frankfurt, 34. 43. 65. 80.
Fraßmontag, 96.
FrauenhauS, 15. 17.
Freie, 6. 11. 14. 21.
Freiburg im Breisgau, 36.
Freigelassene, 7. 14. 21.
Frohnen, 23. 25.
Fugger in Augsburg, 68.
Fürsten, 6.
Gallen, St., 36.
Gallier, 8.
Gärtner, 51.
Gassen, neue, 38.
GeburtSbriefe d. Handwerker, 61. 98 

u. solgde.
Geistlichkeit, Anmaßung ders, 68.
Geldwechsler, 35.
Gemeinde, 75.
Gcnieinde-Lerfassnug, 32.
Genannte, im Genicinderath, 79.
Gerber, 59. 107.
Gerichtsbarkeit innerhalb und außer

halb der Mauern, 22. 29 und fol- 
gende. 70.

Gerichtsbarkeit verkauft, 77.
GerichtSdienerS Sohn kann kein Hand

werk lernen, 60. 101.

Gesandte der Fürsten, Reisen dersel
ben, 23. 29.

Geschenk, 104.
Geschleckter, 7. 33.
Geschlossene Handwerke, 109.
Geschoß (Abgabe), 28.
Geselle, 53. 56. 57. 99 U. solgde.
Gesellenbriefe, 105.
Gesellengericht, 105.
Gewandhäuser, 39. 55.
Gewandtheit, 23 u. solgde.
Gewerbepolizei, 70.
Gewerbefreiheit, 111.
Gilde oder Gaffel, 33. 41. 48 u. fol

gende. 55.
Gildehalle, 34.
Gnadenbrief Heinrichs V., 26 und 

solgde.
Goldarbeiter, 10.
GoSlar, 71 u. solgde.
Grüßer beim Maurergewerk, 105.
Gulden, Gülden ic. (Münze), 113.
Gynäceum, )5.
Hatten (Kaufhallen ic.), 37. 38.
Hamburg, 36.
Handwerk, daS (Quartal), 54 und 

solgde.
Handwerk in Griechenland, 3.

„ „ Deutschland, 10.
Handwerker als Stand in Deutschs. 22.

„ werden frei, 27 u. solgde. 
Handwerksmißbräuche, 55. 57. 60. 82. 

95 u. solgde.
Handwerkswappen, 57.
Hannover, 51.
Hanse, 62. 84.
Hänseln beim Gesellenwerden, 104. 
Hauptlade, Haupthütte, 102.
Hauptrecht, 24 u. solgde.
Hausbauten, 9. 20. 21.
Heilbronn, 31.
Heinrich I. der Städteerbauer, 20.
Heiralh zwischen Freien und hörigen 

Leuten, 24.
Heirath in der Zunft, 4. 106. 108.
Helmstädt, 51.
Herberge, 55.
Hirten - Sohn darf kein Handwerk 

lernen, 60. 101.
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Hobeln beim Gesellenwerden, 105.
Hochzeiten, 85 n. solgde.
Hörige Leute oder Leibeigene, 21.
Jahrestag, 57.
Ingolstadt, 36.
Innungen in Deutschland, 33. 4L 48. 

u. solgde.
Innungen in Griechenland, 3.

„ „ Rom, 4.
Jungfernstieg, 36.
Karl der Große, 9 u. folgde.
Kassude konnte fein zünftiger Hand

werker werden, 61.
Kaufhäuser, 34.
Kaufleute, zunftpflichtig, 63.
Keller bei den alten Deutschen, 9.
Kindtauftn, verschwenderische, 85. 91.
Kirchen, 19.
Kleidervrdnungen, 83. 89.
Kleidung der Germanen, 7. 8.
Kleinhändler, 35.
Knappe, soviel als Geselle, 53.
Knecht, ingl. Bed., 56.
Köln, 6. 19. 36. 38. 65.
Konstanz, 81.
Kornböden in Deutschland, 9.
Kramladen, 37.
Kriegswesen, städtisches, 61
Kubler oder Bötticher, 51. 83.
Kundschaft, 99.
Künstler, zunftpflichtig, 63.
Kürschner, 50. 51.
Lade, 57. 102.
Lage od. Beiträge z. Handw.-Kasse, 58.
Landstraßen, 5.
Lande, 35. 36. 55.
Lederbänke, 37.
Legehäuser, 34.
Lehrbrief, 98 ». folgde.
Leibeigene, 7. 11. 19. 21.
Leinweber, 59.
Lohgerber, 59.
Lossprechen der Lehrjungen, 58. 104.
LuruS, 4. 5. 83.
Magdeburg, 36. 92.
Magistrat, 22.
Mahlschatz, 89.
Mainz, 6. 19. 64.
Marienburg, 36.

Märkte, 11. 13. 19. 29. 34. 36.
MarklhauS, 35.
Mauern um die Städte, 18. 22.
Maurer, 51.
Meierhöfe, 10. 13.
Meister, 52. 106.
Meisterstück, 106.
Meisterwerden, 58. 59. 60.
MeisterStöchter oder Wittwen, 108.
Metallarbkiten, 15. 39.
Metzger, 8. 23. 29. 37. 51. 56. 82.
Metzig, 36. 37.
Montag, blauer, 95. 105.
Morgensprachc, 54.
Müller, 51.
München, 43. ***
Municipalität, 22. 32.
Münzrecht, 29.
Nebenlade, 102.
Nürnberg, 7. 79.
Obermeister, 53. 57.
Oelhändler, eine Zunft, 51.
Opsergillen, 49.
OrtSlade, 102.
Pantoffelmacher, 59.
Parteikämpfe zwischen den Geschlech

tern u. Handwerkern, 33. 45. 47. 70.
Pergament, Erfindung, 5.
PetilionSrecht, 78.
Pfalz, bischöflicher Palast, 19.21. 34.
Pfeffer, als Zoll, 28.
Pfennig, Pfennwelt, 113 ». folgde.
Pflaster, erstes, 5, 20. 21.
Pilgern ». Wallfahrern darf daS Ob

dach nicht versagt werden, 13.
Pommade, bei den alten Deutschen, 8.
Preise, verabredete, 108.
Propyläen, 3.
Pyramiden, 2.
Quartal oder Quatember, 54. 55.

58. 70.
Quedlinburg, 50.
Rath, großer, 78.
Rath, kleiner, 78.
RathSbeisitzer, 80.
Rathsfähigkeit, 32. 56.
Rathsfamilien, erbliche, 67.
Rathmannen, 76.
Recht, Stadtrecht ic. ic., 57.
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Regensburg, 36.
Regiment, zünftiges, 47. 65.
Reichsbeschluß von 1731, S. 95 97.
Reichsstädte, 66. 67.
Reichsunmittelbarkeit, 66.
Reiterei, städtische, 64.
Republik, 2. 3. 67. 74.
Ring (Marktplatz), 36.
Rom, 4.
Römer-Kolonien, 6. 19.
Rottenführer, städtischer, 65.
Sattler, 23. 51.
Sanställe, 20.
Säulenordnung, 2.
Schäfcrssobn kann kein Handwerk 

lernen, 60. 101.
Schaffer, 79. 80.
ScharsrichterSsohu kann kein Hand

werk lernen, 60. 101.
Schatz- oder Schoßpfennig, 28.
Schaugerichte, 39.
Scheunen in Deutsch!., älteste, 9. 10.
Schiffsgebrauch, ein Zwang, 23. 29.
Schildmacher (Maler), 10. 51.
Schilling, solidus, 112. .
Schlachthaus, 37.
Schleifen der Gesellen, 105.
Schlosser, 59. 107.
Schmidt, 10. 23 51. 59. 107.
Schneider, 15. 39. 50. 51.
Schöppen, 22. 76.
Schornsteine, älteste, 20.
Schuhmacher, 10. 37. 38. 50. 56.

57. 59.
Schuldentrieb der Handwerker, 108.
Schultheiß, 22.
Schwerter, deutsche, 8.
Seife, älteste in Deutschland, 8.
Seifkttsteder, 10.
Silberarbeiter, 10.
Slave kann kein Handwerk lernen, 61.
Solon, Gründer der demokratischen 

Republik, 2 3
Speier, erste befreite Stadt, 26 und 

folgde.
Spinnen, Spinnhäuser, 15 u. folgde.
Spitalftellen der Zünfte, 58.
Stadtadel, 67.
Städtebund, 62.

Städtegrnndung, 17. 18.
SladtknechtSsohn, kein Handwerker, 

60. 101.
Stadirecht, 75 u. folgde.
Städtevertheioigung, 64. 65.
Stechbahn in Berlin, 36.
Steg oder Steig, 36.
Steuer, 28.
Straßburg, 19. 30. 35. 36 51. 83.
Straßeupfiaster, erstes, 5. 20. 21.
Straßenreiniguug, 21.
Stube, 9 10. 56.
Tempel Salomonis, 2.
Theilnahme an den Regierungögc- 

schättcn, 47.
Thinch (offenes Gericht), 30.
Thorhauplmaun, 65 
Thorsprengelschaft, 65. 
TburmwächterSsohn konnte kein Hand

werk lernen, 60. 101.
Tisch, besetzter, 53. 58.
Todtengräbcrssohn kein Handwerk, 

60. 101.
Trvmpeierssvhn ditto ditto, 60. 101.
Trier, 6 19.
Tücher, deutsche, 39.
Tnchhallen, 39. 55.
Tuchmacher, 50. 54. 59. 107.
Ulm, 40.
Ungarn, 18. 20.
Ungerechtigkeiten des Stadtadels, 69.
Aenedig, 35.
Verfassungen, genieinheitliche, 75.
VerjährungSgesetz, 29.
Vcrlöbniß, Aufwand bei demselb. 90. 
Versammlungen der Handwerker ver

boten, 97.
Vtsiren der Pässe, 100.
Vogt, kaiserlicher vo. herrschaflllcher, 

22. 24 u. folgde. 32. 62.
VolkSherrschaft im Alterthum, 3 
Wagner, 10. 51. 71.
Wallfahrten, 12. 19.
WahlmoduS in den Städten, 79.
Wanderbücher, 100.
Wanderschaft der Gesellen, 98.
Wasserleitungen, 5.
Wassermühlen, 9.
Wasseruhren, 5.
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Weberei, 7. 15. 25. 38. 39. 51. 59. 71.
Wehrmannen. 64.
Wcinbänke, 37.
Weißgerber, 59.
Wende konnte kein zunftmäßig. Hand

werker werden, 61.
Winterhäuser, 9.
WormS, 29. 38. 50.
Zimmerleute, 51.
Zölle, 11. 28.
ZöllnerSsohn kein zunftm. Handw. 60.

Znnfie in Afrika, 4.
„ in Deutschland, 33. 41. 48 u. 

fvlgde. 56.
„ in Griechenland, 3.
„ im Morgenlande, 5.
„ in Rom, 4.
„ aufgehobene, 71 und folgde.

109.
Zunftartikel, 53.
ZunfthauS, Zunftstube, 55.
Zunftpflicht, 63.

Druck von Dcheitlin SS Zollikofer in St. Gallen.
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